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Heidenrod, den 28. Oktober 2021
Sachbearbeiter: Herr Zindel/ Ke
Aktenzeichen: 09.1. Wiesenstr West Satzungsb

Vorlacie für die Gemeindevertretunq

GV 2 a ri. 2021 ro T

Betr.: Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod - Erarbeitung eines Bebau-
ungsplanes für den Bereich ,,WiesenstraIe West"
hier: Satzungsbeschluss

I. Beschlussvorschlaq:

1. Unter BerUcksichtigung des Wertungsbeschlusses wird der Bebauungsplan
,,Wiesenstraf3,e West" im Ortsteil Langschied bestehend aus Planteil textli-
cher Festsetzung und Begrundung mit Umweltbereicht (als gesondertem
Teil der BegrUndung) gemaR §10 BauGB als Satzung beschlossen.

Der Umweltbericht ist in der vorgelegten Fassung Bestandteil des Bebau-
ungsplanes und Ergbnis der Umweltprufung.

2. Die im Bebauungsplan gemaR § 91 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB aufge-
nommenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden im Sinne des §
5 HGO als kommunale Satzung beschossen.

3. Der Gemeindevorstand wird beauftragt den Bebaungsplan gemaR § 10
Abs. 3 BauGB ortsUblich bekannt zu machen.

4. Der Gemeindevorstand wird beauftragt gemaR §10 Abs 4 BauGB für den
Bebauungsplan WiesenstraRe West eine zusammenfassende Erkiarung zu
erstellen und den Planunterlagen zu jedermanns Einsicht beizufUgen.

5. Der Gemeindevorstand wir beauftragt die Trager offentlicher Belange und
sonstigen Trager, sowie die Burger die Anregungen erhoben haben von
dem Ergebnis der Beschtussfassung des Wertungs- und Satzungsbe-
schiusses zu unterrichten und schriftlich Uber den Verfahrensverflauf in
Kenntnis zu setzen.
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6. Der Gemeindevorstand wir beauftragt; die Planungsunterlagen nach
Rechtskraft online der Offentlichkeit zuganglich zu machen.



II. BegründunqlSachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat in der Vorlage uber die Wertung der eingegangenen
SteUungnahmen aus dem ParaUelverfahren der gleichzeitigen Anhorung der Trager
Offentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung, sowie der frUhzeitigen Burger-
beteiligung, den erarbeiteten Wertungsvorschlag des Gemeindevorstandes festge-
stelit und der Wertung zugestimmt.

Der Wertungsbeschluss 1st in den Entwurf des Bebauungsplanes einzuarbeiten und
wird, nachdem die Gemeindevertretung den formalen Satzungsbeschluss gefasst
hat, nach den Vorschriften des BauGB als genehmigungsfahige Planfassung ausge-
fertigt und öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 10 BauGB wird der Bebauungsplan als Satzung beschlossen und nach den
Vorgaben des § 10 if BauGB entsprechend öifentlich bekannt gemacht. Mit öffentli-
cher Bekanntmachung wird der Bebauungsp!an rechtskraftig.

III. Finanzielle Auswirkunqen:

keine

(Die bach)
BUr rmeister

Hinweis: Die Unterlagen ,,Bebauungsplan WiesenstraRe West" Begrundung Satzung
und ,,Bebauungsplan WiesenstraRe West" Umweltbericht Satzung liegen bei der Sit-
zung öifentlich zur Einsichtnahme aus.
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1.0 Einleitung und Veranlassung und Ziele der Bauleitplanung

Mit dem EAG Bau in Kraft getreten am 20. Juli 2004 (BGBI l.S. 1359) wird für alle
Bauleitplane elne Umweltvertrag lichkeitsprüfung erforderlich. Es ist em Umweltbericht
als formalisierter Tell der Planbegründung zu erstellen. Irn Rahrnen der durchzuführen -

den Umweltprüfung sind die erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen zu er-
mittein und in dem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Die Ergebnisse
sind in die erforderliche Abwagung einzubeziehen.

Die Ausweisung von Wohnbauflächen folgt einem Bedarf zur Eigenentwicklung, der
durch entsprechende Antragen von Bauwilligen bei der Gerneinde und durch Darstel -
lung irn FNP als kunftige Erweiterungsfläche dokurnentiert 1st.

Die stãdtebaulichen Entwicklungsziele sind unter Ziff. 6.0 der Begrundung erläutert. Es
wird darauf verwiesen, urn eine Wiederholung zu vermeiden.

1.1 Bedart an Grund und Boden
Das Ca. 0,54 ha umfassende Planungsgebiet Iiegt im Ortsteil Langschied der Ge-
meinde Heidenrod im Rheingau-Taunus-Kreis innerhaib der Planungsregion Sudhes-
sen.
Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand.

Aktuelle Nutzung: Ackerfläche, untergeordnet Grün land.

1.2 Beschreibung der Festsetzungen-

Der Bebauungsplan setzt, korrespondierend mit bestehender Nachfrage, elne Wohn-
baufläche gem. § 4 BauNVO test.
Die Festsetzungen orientieren sich an der Zielverwirklichung und der umgebenden Be-

bauung, urn städtebaulich einen geordneten Rahrnen herzustellen. Vgl. auch Ziff. 7.0
der Begrundung, urn doppelte Beschreibungen zu verrneiden.

2.0 Ubergeordnete Planungen

Die UmweltprUfung vollzieht sich grundsätzlich auf verschiedenen Planungsebenen
(RPL, LRP, FNP, LP) unter Beachtung aligemeiner fachlicher und rechtlicher Vorga-

ben, jedoch mit abgestuften Differenzierungs- und Detaillierungsgrad. Die Anpassung
eines Bebauungsplanes an die übergeordneten Ziele und Vorgaben vermindert dern-
entsprechend das potenzielle Konfliktpotential (negative Auswirkung) erheblich.
Die detaillierten Ausführungen hierzu sind Ziff. 4.0 der Beg ründung zu entneh men.

Flãchennutzunpsrlan
Der Geltungsbereich ist irn rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Hei-
denrod als geplante Wohnbaufläche dargestellt.

ReQionalrlan SUdhessen 2010
Im gültigen Regionalplan 2010 1st das Gebiet wie folgt dargestelit:
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 10.1
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Luftrein haIteIan
Planungsspezifische Auflagen und Restriktion sind aus den vorliegenden Untersu-
chungen und Zielen des Landes Hessen nicht abzuleiten.

LärmminderunpsjIan

Der Planbereich Iiegt bezuglich der vorhandenen Lärmirnmission nicht in einem kon-
fliktbeaufschlagten Bereich.
Die Orientierungswerte für die Bauleitplanung (DIN 18005) müssen eingehalten wer-

den.

Wasserschutzciebiet I Heilciuellenschutzpebiet
Entsprechende Ausweisungen liegen nicht vor.

Uberschwemmuncisciebiete/Gewässer
Entsprechende Ausweisungen liegen nicht vor.

Altiasten
Altlastenverdachtige Flächen befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht rn
Geltungsbereich. Anderungen, sonstige Altiasten oder Altablagerungen sowie Grund-
wasserschadensfälle sind nach Recherchen der Gemeinde Heidenrod auch nicht be-

kannt.

Landschaftsschutzpebiete/Biotoie
Landschaftsschutzgebiete sind nicht betroffen.
Ausgewiesene Biotope sind nicht vorhanden.

3.0 NatUrliche Grundlagen (Okofaktoren) und deren Funktion bzw. Leis-

tungsfähigkeit im Landschaftshaushalt
Zu berUcksichtigende Umweltbelange gem. § 1 Abs 6 Nr. 7 BauGB

3.1 Naturräumliche Einordnung und Topografie

Geograph ische Lage, Topografie:
Heidenrod Iiegt im westlichen Hintertaunus nördlich des Taunushauptkarnms und west-

lich der Aar, zwischen Koblenz und Wiesbaden, etwa auf halber Strecke zwischen
Rhein und Lahn. Das Gemeindegebiet erstreckt sich rund urn das hochgelegene Wald -

gebiet der Kemeler Heide, die zu dem Höhenrücken gehort, auf dem die als Bader-

stral3e bekannte Bundesstral3e 260 verläuft. Die beiden hochstgelegenen Ortschaften
des westlichen Taunus, Kernel (Ortskern auf 510 m Höhe) und Mappershain (Ortskern
auf 500 m Höhe) sind Ortsteile von Heidenrod. Der Mappershainer Kopf, etwa 500 m
nordwestlich des gleichnamigen Ortes, ist mit 548 m der höchste Berg des westlichen
Hintertaunus. Durch die Hohenlage bedingt entspringt im Gemeindegebiet eine Viel-
zahi von Bächen, die in alle Himmelsrichtungen zu den Gerneindegrenzen abfliel3en
und die Heidenrod eine sehr komplexe Struktur von Wasserscheiden bescheren. So
Iiegt fast jeder Ortsteil in einem anderen Tal oder allein auf einem BergrUcken zwischen
zwei Tälern.
Auf dem Gemeindegebiet entspringen westlich des Ortsteils Kemel die Quellbäche der
Wisper, die sich zwischen den Ortsteilen Wisper und Geroldstein vereinigen. Im Ortsteil
Mappershain entspringt der Dörsbach. Etwa 60 % des Gemeindegebiets besteht aus
Wald.
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Naturräumliche Haupteinheitengruppe: Taunus Nr. 30
Naturrãumliche Haupteinheit: Westlicher Hintertaunus Nr. 304
Naturräumliche Teileinheit: Westlicher Aartaunus Nr. 304.1

3.2 Geologie, Boden und Fläche
Ermittlung natürlicher Bodenfunktionen
Standort für Kulturpflanzen
Standort für die natürliche Vegetation
ggf. Ausgleichskorper im Wasserkreislauf
Filter und Puffer für Schadstoffe
Städtebaulich relevante Flächen

Die natürlichen Bodenfunktionen, die der Boden im Naturhaushalt erfüllt, werden in § 2
Abs. 2 Nr. 1 BundesBodenschutzgesetz unter a) - c) wie folgt definiert:
a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen,
b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit semen Wasser- und Nährstoff-
kreisläufen,
C) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der
Filter, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz
des Grundwassers.
Diesen Funktionen nach BBoDSchG können folgende Funktionen zur Prüfung und Be-

wertung zugeordnet werden:
- natürliche Bodenfruchtbarkeit
- Funktion im Wasserhaushalt
- Filter und Puffer für Schadstoffe
- Lebensraum für Pflanzen

3.2.1 Bäden I Geologie
Der Taunus wird geologisch in drei Grol3einheiten unterteilt. Im Norden liegt die Hinter-

taunus-Einheit, überwiegend bestehend aus Tonschiefern, in der Mitte die Taunus-

kamm-Einheit mit Quarzit als typischem Taunusgestein und südlich davon die Vorder-
taunus-Einheit, eine schmale Zone mit schwach metamorphen Gesteinen wie Phyllite,
Grünschiefer und Serizitgneise. Südlich schliel3t sich der Oberrheingraben mit seiner
in Mainzer Becken und Hessische Senke sich gabelformig aufspaltenden Tektonik an.
Diese Senkungsgebiete sind mit sehr unterschiedlichen Ablagerungen wie Schotter,
Sande, Tone, Kalke und Mergel gefüllt. (Klausing 1988, Toussaint 2018)

Bestand
Der Bodenviewer Hessen, in Verbindung mit der ,,Arbeitshilte zur Berücksichti-
gung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der UmweltprUfung nach
BauGB in Hessen" stellt für den Planbereich folgende Aussagen zur Verfugung.
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Abb. 1-3: Auszuge aus dem Bodenviewer Hessen: Bodenfunktionale Gesamtbewertung

fr I
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Laut Bodenviewer Hessen ist die bewertete Fläche bezüglich des Gesamterfullungs-

grades in der Gesamtbewertung rn Wesentlichen der Stufe 2 (gering) einzuordnen.
Eine kleinerer Teilbereich nordwestlich ist der Stufe 1 zugeordnet.
Die zugrunde liegende Einordnung st den Abb. 1-3 zu entnehmen:

Bodenhauptgruppe: 6 Böden aus solifluidalen Sedimenten
Gruppe/Untergruppe: 6.4 Böden aus lösslehmreichen Solifluktionsdecken I 6.4.3 mit

basenarmen Gesteinsanteilen
Bodeneinheit: Pseudogleye
Substrat: aus 3 bis 6 dm Fliel3erde (Hauptiage) über 3 bis 8 dm FlieBerde

(Mittellage) über FlieBschutt (Basislage) mit schwach meta-

morph uberpragtem siliziklastischem Sedimentgestein (Palãozo-
ikum, Präperm) örtlich mit Zersatz (Tertiär)

Morphologie: konkave Reliefpositionen, Hangmulden und Unterhänge rn
Rheinischen Schiefergebirge

Bodenart: sandiger Lehm sL (sL, sLIS)
Ackerzahl: >40 bis 45

Kürzel Name Code

S Sand 1

IS ehmiger Sand 2

sU sandigerSchluff 2

ssL stark sandiger Lehm 3

IU IehmigerSchIuff 3

sL sandiger Lehm 4

uL schiuffiger Lehm 4

L Lehm 4

utL schluffig-toniger Lehm 5

tL toniger Lehm 5

T Ton 5

M:\Zentrale\PROJEKTE\Heidenrod\Larlgschied\Wiesenstral3e\B-plan\Satzung\Unlweltberichtdocm



Umweltbericht zum Bebauungsplan "Wieseristral3e West,
Gemeinde Heidenrod, OT Langschied

SATZUNG
0ktober 21

Bewertung:
Historisch wurde der überplante Bereich nach derzeitigem Kenntnisstand als Iandwirt-
schaftliche Fläche genutzt. Eine etwaige Vorbelastung ist nicht bekannt.

Bodenteilfunktion: natürliche Bodenfruchtbarkeit I Lebensraum für Pflanzen:
- Kriterien: Standorttypisierung und Ertragspotential

Prinzipiell kann landwirtschaftlichen Flächen für den Funktionsbereich Lebensraum für
Pflanzen eine mittlere bis hohe Funktionserfüllung zugerechnet werden, wobei die
ackerbauliche Nutzung mit pflugen etc. hier als Einschrankung zu sehen ist.
Böderi können elne gute Kühlwirkung durch Transpiration nur übernehmen, wenn sie
nicht versiegelt, nicht verdichtet (tiefgrundig durchwurzelbar) und mit einer dichten Ve-
getation begrunt sind. Somit wird die Funktion bzgl. der Klimaregulation für die Grün-
landflächen als mittel bis hoch und die Ackerflächen als mittel eingeschätzt.
Das Ertrapsotential wird uberwiegend als mittelmal3ig, bei 90 - 140 mm nutzbarer
Feldkapazitat nFK bewertet rn nordwestlichen Teilbereich bei unter 90 bis 50 nFK. Die
nFK beschreibt den Anteil der FK, der tatsächlich für die Pflanzen zur Verfugung steht
und aus dem Boden aufgenommen werden kann. Es besteht kein Grundwasserein-
fluss. Der Carbonatgehalt im Oberboden wird mit 0 angegeben (Basenversorgung).
Ubereinstimmend ist für alle 3 Teilbereiche hinsichtlich der StandorttypisierunQ die mitt -

lere Klasse 3 angegeben, d.h. es können folgende Standorttypen per se ausgeschlos-
sen werden: Trockenstandort; Nass- bzw. pot. Nassstandort; Hutung extensiv. D.h. es
liegt em niedriges bodenburtiges Potential zur Entwicklung wertvoller Pflanzenbe-
stände vor.

Bodenteilfunktion Funktion irn Wasserhaushalt:
- Kriterien: Wasserspeicherfahigkeit, Puffervermogen etc.

Bodenteilfunktion: Filter und Puffer für Schadstoffe:
- Kriteriu m: Nitratrückhaltevermögen.

Die Feldkajazität FK und FK des Wurzelraurnes (d.h. die Wasserspeicherfahigkeit)
wird umfänglich als gering = 130 - 260 mm angegeben.
Die Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium, abgebildet
durch das Nitratrückhaltevermöpen, wird umfänglich gering bewertet, d.h. geringes Nit-

rat-Ruckhaltevermogen und hohe Nitrataustragsgefahrdung, d.h. Gefahr der Verlage -

rung des Nitrats in tiefere Bodenschichten bis hin zum Grundwasser. Der Stauwas-
sereinfluss ist als stark eingeordnet, ungefahrdet durch Trockenrisse.
Die Bewertung des Filter- und Puffervermogens der Böden stöl3t naturgemäB auf ei-
nige Schwierigkeiten, da unterschiedliche Vorgange und Bodeneigenschaften hier eine
Rolle spielen können. Hinzu kommt, dass die zahlreichen Schadstoffe groBe Unter-
schiede in ihrem Verhalten zeigen. So liegen z. B. die Grenz-pH -Werte einer begin -

nenden Mobilisierung für Cadmium bei pH 6,5, für Blei dagegen erst bei pH 4,0.
SchlieBlich sind es nicht nur die Bodeneigenschaften, die zu berücksichtigen sind, son -

dern auch das lokale Klima.
Hohe Niederschläge bedingen eine geringere Verweilzeit des Sickerwassers im Boden
und verkürzen darnit die Zeiten zur Reaktion. In warm-feuchtern Milieu bei guter Nähr-
stoffversorgung bauen Mikroorganismen die organische Substanz (auch organische
Schadstoffe) besser ab als bei kUhltrockenen, nährstoffarmen Bedingungen.
Das Filter- und Puffervermogen der Böden hat Einfluss auf die unterschiedlichen Wir-
kungspfade: Es tragt zum Schutz des Grundwassers bei. Den vorliegenden Böden
werden bei einem hohen Nitratrückhaltevermogen, hohe Filter- und Puffereigenschaf -

ten zugeordnet. Vorliegend kann eine eher mal3ige nutzbare Feldkapazität, ohne
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Stauwassereinfluss und Trockenrissneigung und ohne Mineralisierungspotential auf
mal3ige Filtereigenschaften hinweisen.
Durch die vorliegende Nutzung ist per se , eingeschränkt durch ackerbauliche Nutzung,
von weitgehend natürlichen Bodenfunktionen mit Ausgleichs- oder Pufferfunktionen
auszugehen.
Es werden zusätzliche Versiegelungen im Bereich der vorgesehenen Bauflãchen vor-
bereitet. Bau- und Nutzungsbedingt muss von elner Bodenverdichtung mit damit em -
hergehenden Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen im Bereich der Bauflãchen aus-
gegangen werden.

Bodenfunktion: Archiv- und Dokumentationsfunktion:
Iiegt nach heutigem Kenntnisstand nicht vor.

ProQnose über die EntwickIun bel Nichtdurchführun der Planung:
Es ware im Wesentlichen keine Anderung des Ist-Zustandes zu erwarten.

AuswirkunsproQnose bei ZielverwirklichunQ der Planung:
Es werden Voll- und Teilversiegelungen vorbereitet.
Baubedingt muss in diesern Bereich von einer Bodenverdichtung ausgegangen wer-

den, die mindestens rn Bereich der kOnftigen Baukörper einen nahezu vollständigen
Verlust der Bodenfunktionen nach sich ziehen wird.
Für die entstehenden Freiflächen mit entsprechenden grünordnerischen Festsetzun-
gen kann eine dauerhafte Vegetationsentwicklung angenommen werden, was sich in
diesen Teilbereichen günstig auf die künftigen Bodenfunktionen auswirkt.
Es ist davon auszugehen, dass sich durch die Realisierung der Planung die Boden-
funktionen im Bereich der vorgesehenen Bauflächen teilweise verschlechtern.

MaBnahmen zur Minirnierunci bzw. zur Vermeidunci von Bodenbeeinträchtipuncien:
Verdichtung:

Es sind keine vernässten oder stark hurnose BOden betroffen, die hier besonders emp-
findlich sind.
Zum Schutz des Bodengefuges sollen Baueinrichtungsflächen auf befestigten Berei-
chen angelegt werden (Lastenverteilung, Verwendung von Baggermatten). Weiterhin
sollen wo moglich BaustraBen und Baueinrichtungsflachen bzw. Lagerflachen gezielt
auf Flächen gelenkt werden, die anschlieBend baulich genutzt werden sollen (zukünf-
tige Wege- oder Gebäudeflächen).
Bauzeitenpianung: Die Bauausführung solite nach Moglichkeit in den trockenen Som-
mer- und Herbstrnonaten erfolgen. Mogliche Bauunterbrechungen sollen nach ergiebi-
gen Niederschlagen vorgesehen werden.

¯ Verrnischung verschiedener Bodenschichten:
Em sachgerechter Urngang mit dem Schutzgut Boden bei unvermeidlichen Bodenein-
griffen ist festgesetzt.
Der bei baulichen Mal3nahmen anfallende Erdaushub ist rn Sinne des Massenausglei-
ches zur Schonung von Deponieraurn nach Möglichkeit auf dem betroffenen Grund -

stuck wiedereinzubauen. Die Vorschriften zur Behandlung des Oberbodens sind drin-
gend zu beachten. Ober- und Unterboden sind grundsatzlich getrennt voneinander zu
lagern. Die Bodenmieten dürfen generell nicht befahren werden und müssen bei einer
Lagerung von über 6 Wochen begrUnt werden, urn eine Durchlüftung und Entwässe-

rung zu gewährleisten und das Bodenmaterial sicher zu stellen. Eine Ansaat schützt
darüber hinaus vor Erosion und unterdrückt unkontrollierte Selbstbegrunung (Unkraut-
samenpotential).
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Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenmaterials wird bei trockener Witte -

rung ebenfalls horizontweise entsprechend der ursprünglichen Reihenfolge vorgenom -

men. Die gesetzlichen Vorgaben (Verwertung von Bodenmaterial) und (Bodenarbeiten)
sind einzuhalten.
Der Vorsorgepflicht nach § 7 BundesBodenschutzgesetz i.V. mit den § 9-12 Bundes-
bodenschutzverordnung st Rechnung zu tragen.

¯ Verwendung externer Bodenmaterialien minderer Qualität:
Im Rahmen einer Baubegleitung und Beratung zu überwachen.

¯ Eintrage von Schadstoffen:
Bei der BauausfOhrung ist darauf zu achten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe,
wie z.B. Treibstoffe oder Löschwasseranfall bei Brandfällen, in den Untergrund gelan-
gen. Baufahrzeuge und Maschinen sind in arbeitsfreien Zeiten sowie für Betankungs-
vorgange sicher auf flüssigkeitsundurchlassigen Flächen abzustellen.
Eventuel I ausgetretene wassergefahrdende Stoffe oder dam it veru nreinigte Stoffe
(z.B. Löschwasser) sind den Wasserbehörden, der nächsten Polizeidienststelle und
dem Wasserversorger zu melden.
Wassergefahrdende Stoffe sind, vor Witterung geschützt, in einem medienbestãndi-
gen Auffangraum zu lagern.

¯ Die Planung soIl sich auf das absolut erforderliche MaI3 zur Zielverwirklichung be -

schränken.

¯ Während der Bauphase sind Vorsorgemal3nahmen zur Verhinderung von Bodenab-
schwemmung zu treffen. Zur Erosionsvermeidung von unmittelbar angrenzenden
Iandwirtschaftlichen Flächen kann eine landwirtschaftliche Beratung in Anspruch ge-
nommen werden.

¯ Im Rahmen der Bauausführung soilte em Baustelleneinrichtungsplan unter Berück-
sichtigung der wie vor genannten AusfUhrungen folgende bodenschützende Kompo-
nenten enthalten:
- Bauzeitenpianung hinsichtlich Witterung und Jahreszeiten
- Baubedarfsflacheneinteilung für Baustral3en, Baucontainer Lagerflachen für Bau -

material und Bodenmieten
- Ggf. Eruierung von Tabuflächen wie spãtere Garten oder Grünflächen und Siche -

rung dieser durch Bauzäune
- Herstellung von Baustral3en etc. durch unbedenkliche Materialien und vollständi-

ger RUckbau temporärer Baustral3en und Bodenlockerung nach Bauabschluss.
- Sicherungsmal3nahmen gegen Wassergefahrdende Stoffe.

Aliciemein:
Aufgrund der lnanspruchnahme von Ackerflächen prüft die Planung bodenbezogene
Kompensationsmal3nahmen und deren Durchführbarkeit.
Folgende moglichen Mal3nahmen wurden gegenwartig betrachtet und geprüft.
a. Entsiegelung: vollständig oder teilweise; Teilentsiegelung durch Einbau versicke-

rungsfähiger Belage
Im Gemeindegebiet sind nach eingehender Recherche keine entsprechenden
Flächen verfügbar. Die Mal3nahme ist nicht durchfUhrbar.

b. Rekultivierung: Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, Bodenlockerung
rn Gemeindegebiet sind nach eingehender Recherche keine entsprechenden
Flächen verfugbar. Die Mal3nahme ist nicht durchführbar.
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c. Erosionsschutz: Stabilisierung strukturlabiler oder verdichteter Böden, Etablierung
und Erhaltung bodendeckender Vegetation auf erosionsgeschädigten oder -gefahr-
deten Böden, technische Mal3nahmen
> Irn Gerneindegebiet sind nach eingehender Recherche keine entsprechenden

Flächen verfUgbar. Die MaBnahrne ist nicht durchfUhrbar.
d. Nutzungsextensivierung, Anlage von Brachen, Forderung von Ackerlebensräumen

> Die Gerneinde versucht ständig entsprechend geeignete Flächen anzukaufen,
urn adaquate Mal3nahrnen durchzuführen. Zurzeit stehen geeignete Flächen
nicht zur Verfugung.

e. Urnwandlung von Ackerland in Grünland
> Irn Sinne der Landwirtschaft und urn nicht weitere Ackerstandorte in Anspruch

zu nehrnen, wird von dieser Maf3nahrne abgesehen.
f. Auftrag hurnosen Oberbodens

> Wird irn weiteren Verfahren geprüft. Soilte humoser Oberboden bei den Bau-
rnal3nahrnen anfalien und nicht vor Ort wiederverwendet werden können, so ist
zu prufen, ob dieser im Sinne der guten landwirtschaftlichen Praxis auf der an -

grenzenden Ackerflächen zur Bodenverbesserung aufgetragen werden kann.
Dazu 1st das Landwirtschafsamt zu hören.

g. Anlage von Uferschutzstreifen
> Irn Rahmen der hier vorliegenden Planung nicht realisierbar.

h. Wieder-Vernassung meliorierter Standorte
> Irn Gerneindegebiet sind nach bisheriger Recherche keine entsprechenden Flä-

chen verfugbar. Die Mal3nahme ist nicht durchführbar.
i. Kalkung

> Es werden Gesprache mit Landwirten gefuhrt.
j. Aushagerung nährstoffangereicherter Böden

> Im Gemeindegebiet sind nach eingehender Recherche keine entsprechenden
Fiächen verfugbar, die dem Zugriff der Gemeinde unterliegen. Die Mal3nahme
1st nicht durchführbar.

k. Einzelrnal3nahmen zugunsten von Arten (Feidharnster, Bodenbrüter) oder irn Sinne
des Biotopverbunds (Feidhecken)
> Es sind im Rahmen der Kompensation entsprechende MaBnahrnen zugunsten

des Artenschutz, hier Waldflederrnäusen getroffen.

Erheblichkeit:
Durch die vorliegende und umgebende Nutzung ist im Bereich des Plangebietes von
relativ natürlichen Bodenfunktionen auszugehen, verbunden jedoch aufgrund der stan-
dörtlichen Gegebenheiten mit einem geringen Erfullungsgrad aufgrund der vorliegen -

den Böden. Es handelt sich urn einen Standort mit einern bestimmten Potential hin-
sichtlich seiner natürlichen Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum, Bestand -

tell des Naturhaushalts und als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (1), einer
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (2) und einer Nutzungsfunktion (3).

Zu(1)
BaumaBnahmen sind für das Schutzgut Boden i.d.R. entsprechend des festgesetzten
Versiegelungsgrades mit einern Totalverlust der Bodenfunktionen zurnindest auf den
entsprechenden Prozentsatzflächenanteilen der zulässigen Bebauung verbunden.
Es muss vorliegend also baubedingt von einer Bodeninanspruchnahme rn Bereich der
Baufläche ausgegangen werden, die hier einen erheblichen Eingriff in die Parameter
Lebensgrundiage für Fauna, Flora und Menschen, Nährstoffkreisláufe und Abbau-,
Ausgleichs- und Aufbauprozesse, sowie Wasserhaushaltsfunktionen darstellt, der sich
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aufgrund der gegebenen Verhältnisse im Gemeindegebiet nicht vollständig ausgiel-
chen lässt.
Zu (2)
Eine Spiegelung der Entwicklungsgeschichte st durch den überplanten Bereich nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Elne erhebliche Beeinträchtigung wird hier
nicht angenommen.
Zu (3)
Der Bereich dient oder diente bislang nicht als Rohstofflagerstatte. Er stelit aufgrund
der Ortlichkeit und der Flächengrol3e weder einen nutzbaren Standort für Wald- oder
Forstwirtschaft noch für sonstige öffentliche wirtschaftliche Nutzung (Verkehr, Ver- und
Entsorgung) dar.
Die Nutzung des Standortes zu landwirtschaftlichen und Siedlungszwecken 1st gege -

ben. Eine erhebliche Beeintrachtigung der Nutzung Landwirtschaft konkurriert hier mit
der angestrebten Nutzung Siedlungsbereich. Wobei die Kommune die Siedlungsent-
wicklung entsprechend höher gewichtet.
Es werden zusätzliche Versiegelungen im Planbereich vorbereitet. Baubedingt muss
von einer Bodenverdichtung im Bereich der Bauflächen ausgegangen werden was ei-
nen Totalverlust der Bodenfunktionen in diesem Bereich nach sich zieht. Dieser Sach-
verhalt kann durch die Planung lediglich minimiert werden.
Im Bereich der entstehenden Freiflächen (Hausgarten) kann Iangfristig von einer Erho -

lung des BodengefOges ausgegangen werden.
Erhebliche Versiegelung bedeutet einen Eingriff in die Bildung der Grundwasserneu-
bildung. Diesem Regenerationsverlust steht durch die Festsetzung der optionalen
Brauchwassernutzung eine Minderung der Eingriffswirkung in den Wasserhaushalt ge-
genüber.

AusQleich:
Die in Anspruch genommene Kompensationsmal3nahme berucksichtigt neben ande-
ren Faktoren auch das Schutzgut 'Boden".

3.2.2 Flächen
Der standige Bedarf von neuen Flächen für die Entwicklung durch Bauleitplanung so -

wie jeweils dazugehorigen Ausgleichsflachen wird zum Grol3teil durch Uberplanung
landwirtschaftlich genutzter Flächen gewonnen.
Bezüglich der Flacheninanspruchnahme wurden bereits in der Vergangenheit Moglich-
keiten zur Entsiegelung erfoiglos im Gemeindegebiet gesucht.
Bezuglich der Flacheninanspruchnahme wird vorliegend em Bereich in Anspruch ge-
nommen, für den bereits die Willensbekundung der Gemeinde per Flächennutzungs-
plandarstellung vorliegt.

Procinose über die Entwicklunci bei Nichtdurchführunci der Planung:
Es st keine Verànderung absehbar.

Auswirkuncisprocinose bei Zielverwirklichunci der Planung:
Es wird die Zulässigkeit von Bebauung und damit Versiegelungen It. Festsetzungen
vorliegender Planung vorbereitet.

Erheblichkeit:
Baubedingt muss von einem Flchenverbrauch gesprochen werden, dieser jedoch in
einem sehr moderaten Umfang.
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Auspleich:
Es stehen der Gemeinde Heidenrod nach Prufung im Gemeindegebiet keine Flãchen
zur Verfügung, die entsiegelt werden könnten. Em Ausgleich bezüg!ich des Schutzgut
Fläche 1st nicht moglich.

3.2.3 Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen Boden / Fläche tabellarisch

Kontlikt I Wirk- Ursache Auswirkung Wirkdauer
faktor

_____
_________

___
____

_____

Baubedingt
Verdichtung Erdarbeiten, Verãnderung der Bo- vorubergehend
Verlust Vegetati- Baustoffablagerun- denstruktur
onsdecke gen, Verschlechterung der
Umlagerung von Befahren mit schwe- DurchlUftung und Fil-
Bodenmassen rem Gerät tereigenschaften
Storung der Bo- Minderung der Le -

denschichtung bensraumfunktion für
Bodenorganismen
Erosionsgefahr
Storung der Boden-
funktion en

____________

_________________

Schadstoffei ntrag
___________________

Abgase Beeinflussu ng des na- vorubergehend
Reifenabrieb türlichen Puffervermö-
Maschinenöle gens

Akkumulation von
Schadstoffen

AnIagebegt
_______

_____
______________

_________ ______

____

Versiegelung Gebäude Anderung der Oberflä- dauerhaft
Nebenanlagen chengestalt
Wege etc. Veranderung des ge-

wachsenen Bodenauf-
baus I Bodenschichten
Verlust natürlicher Bo-
denfu n ktionen

________________

Schadstoffemntrag
_________________

Abgase Beeinflussung des na- dauerhaft
Reifenabrieb türlichen Puffervermö-

gens
Akkumulation von
Schadstoffen

_______________

Betriebsbedingt
_____________________

__________________ __________________

________________

_____________

Schadstoffeintrag Abgase Beeinflussung des na- dauerhaft
Reifenabrieb türlichen Puffervermö-

gens
Akkumulation von

______________
_________________

Schadstoffen
________________
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Mägliche Wirkungen und Wechselwirkungen

Mögliche Wirkungen El ng riftstypen Wirkungs- Wechsel -

von verschiedenen
Eingriften

Belastungsursachen
-

ptade wirkungs-
pfade

A. Bodenerosion
(Wind, Wasser)

1. Bodenfreilegung ¯

¯

A
D

¯

¯

B
C

.B ¯D

B. Vernichtung/ Be-
einträchtigung
der Lebensraum
funktion

¯

¯

¯

¯

A
B
c
E

¯

¯

E
D
E

____

2. Bodenabtrag

C. Veränderung des
Bodenreliefs

¯

¯

B
D

¯

¯

A
B

3. Bodenversiegelung

¯D
¯E

__

D. Veränderung
physikalischer
Bodeneigen-

4. Bodenverdichtung
_____

¯

¯

D
B

¯

¯

B
E

schaften
_____ ____________________

5. Stoffeintrag

________

____________

¯

¯

¯

E
F
B

_____________

¯

¯

B
0

E. Veranderung
chemischer Bo
deneigenschaf
ten

___________

¯

¯

H
B

¯

¯

_____

B
E

F. Akkumulation
von Giftstoffen

6. Flacheninanspruch
nahme

¯G
¯D
¯E

G. Rohstoffverbrauch
___________ _____

(Baumineralien)
____________ ____ __________ ______-

H. Geringere Produk-
tion_Iandw._Güter

____________ _________

3.3 Lokalkllma, Human-Bioklimatisches Potential, klimatisches Regenerationspoten-
tial und Lufthygiene

Ermittlung von Frisch- und KaItuftbiIdung sowie Kaltluftabfluss, Temperaturausgleich
und ggf. Luftfilterung.
Bewertung der bioklimatischen Ausgleichsfunktion und der lmmissionsschutzfunktion.
Bioklima (Aufenthaltsqualität) rn bebauten Bereich.
Klimafunktionsräurne (Lage neuer Bauflächen)
Versiegelungsgrad und Vegetationsanteil
Uberflutungsgefahrdung
Antei I vulnerabler (verwundbarer) Bevolkerungsgruppen
Vorrangzonen regenerativer Energien /Vorbehaltszonen Klima I Grüngurtel
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Der Taunus 1st em relativ niedriges Mittelgebirge, in dem die Klirnaverhältnisse warmer
und trockener als in vergleichbaren Gebirgen sind. Charakteristisch ist die Ubergangs -

age zwischen den ozeanisch gepragten Landschaften Westdeutschlands und den
kontinentaleren Gebieten im Osten und Süden. Die Niederschläge bewegen sich tang -

jahrig zwischen 1 .000 mm rn Feldberggebiet und 650 mm in den tieferen Lagen. Das
Mittelgebirge ist von warmen und trockenen Tieflagen umgeben. Der Rheingau ist
durch seine Lage am Sudhang des Taunus klimatisch besonders begunstigt. Der Nord -

wind abhaltende Taunuskamm bzw. das Rheingaugebirge und die Wärme speichern -

den Wasserflächen des Rheins machen ihn zu den wärmsten und trockensten Gebie -

ten Deutschlands. Auch das sich nach Süden und Südosten zum Main hin senkende
Taunusvorland zeichnet sich durch eine besonders frühe Vegetationsperiode aus.
(Klausing 1988, Ehmke 2018)

Bestand:
Ortliche Klimasituation
Die umgebenden bewaldeten Bereiche wirken sich im Plangebiet und dessen Umge -

bung begunstigend auf das Mikroklima aus. Diese Wirkung wird durch die vorliegende
Planung nicht beeinträchtigt. Die Windstromung läuft in der Regel parallel zum Talver-
lauf.
Em unabhängiges Windsystern stellt sich jedoch bei windschwachen Wetterlagen em.

Human -Bioklimatisches Potenzial
Das human- und bioklimatische Potenzial ist im Wesentlichen eine Funktion von stan-
dörtlich spezifischen thermischen Reizen bzw. Belastungen.
Wärmebelastung entsteht besonders bei gleichzeitigem Auftreten von hoher Tempera-

tur, hoher Luftfeuchte (Schwule) und geringer Windgeschwindigkeit.
Als operationalisierende Parameter sind die mittlere Anzahl der Tage mit einer Luft-
temperatur am befeuchteten Thermometer von mind. +18° C (Tf 18) - entspricht einer
Aquivalenttemperatur von 49° C - zum Beobachtungstermin 14.00 Uhr MEZ sowie die
mittlere Windgeschwindigkeit (mis) im Jahr (WvJ) - als kompensierender Faktor - sy-
nergistisch zugrunde zu legen.
Im weiteren Bereich des Plangebietes ergeben sich gemäB der Standortkarte von Hes-
sen "Das Klima" folgende Werte: Tf 18 = 20 - 25 Tage; WvJ = 3 - 4 mis
Insofern ist eine geogen abgeschwächte biokllmatische Belastung anzunehmen.

Klimatisches ReQenerationsotenzial:
Als klimatisches Regenerationspotenzial bezeichnet man die klimaökologische Aus-
gleichsfunktion (Kaltluftproduktion und -ventilation) eines Standortes aufgrund seiner
Nutzung, Hohenlage, Topographie und räumlichen Lage zu Wirkungsbereichen z. B.
(Siedlungen).

LufthyQiene:
Lufthygienische Belastungen (Stäube, GerUche, Gase) sind nicht bekannt, ausgewie-
sene Belastungszonen nach BimSchG liegen nicht vor.

Bewertung:
Der Planbereich ist nicht maBgeblich Tell der umgebenden Kaltluftentstehungsflachen.
Aufgrund der zusätzlichen Versiegelung und aufheizungsaktiven Bausubstanz kann es
zu Veranderungen im Wärmehaushalt des Plangebietes i. S. einer Temperaturerho -

hung kommen. Aufgrund der Randlage und einzeiligen Ausweisung ist jedoch nicht
davon auszugehen, dass sich bernerkbare Verschlechterungen einstelten.
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Nach Untersuchunaen in München (BrOndel 1986) steiat oro 10 % versieaelter Fläche:
die mittlere Lufttemperatur urn ca. 0,2° C,
die mittlere Luftternperatur bel Strahlungswetterlagen urn Ca. 0,4° C,
das mittlere Tagesminimum urn Ca. 0,6° C,
das mittlere Tagesmaximum urn Ca. 0,3° C.

Die genannten theoretischen Werte werden jedoch durch die vorgesehenen Be- und
Durchgrunungen bzw. durch deren thermokompensatorischen Effekt erfahrungsge-
mäl3 derart gemildert, dass die effektive Temperaturerhohung nur sehr geringfugig ist.
Die Durchlüftung des Baugebietes ist zu Zeiten von zyklonalen, ubergeordneten Wet-

terlagen (Frontensystemen) vollstandig gewährleistet.
Darüber hinaus erwärmen nach LORENZ, 1973, verschiedene Oberflächen unter-
schiedlich. Während bspw. Asphalt Ca. 80% der einfallenden Strahiung absorbiert, be -

trãgt dieser Anteil bei einer weil3en Mauer nur Ca. 20%. Bei vorliegender Planung und
gut durchlUftet, st die Aufheizung durch Bausubstanz daher wenig relevant.
In Verbindung mit den Aussagen zum zukUnftigen thermischen Charakter und der ge-
ringen naturlichen bioklimatischen Hintergrundbelastung des Gebietes, ist von einer
marginalen und aus gesundheitlichen Gesichtspunkten heraus tolerierbaren biokilma-
tischen Veranderung im Baugebiet auszugehen.
Die angrenzenden Siedlungsbereiche werden aufgrund der Topographie weder in ih -

rem thermischen Charakter noch hinsichtlich ihrer Durchluftung spürbar beeintrachtigt.
Die zu betrachtende Fläche hat aufgrund der gegebenen Lage keine ubergeordnete
Funktion als Kaltluftleitbahn für die Ortslage. Insgesamt handelt es sich hier um em
wenig siedlungsrelevantes Kaltluftentstehungsgebiet.
Die vorbereiteten Eingriffe dürften sich aufgrund ihrer Kleinräumigkeit und var allem
der räum lichen Lage nicht auf das lokale Klima auswirken.

ProQnose über die Entwicklunci bei Nichtdurchführun der Planung:
Keine Anderung des Ist-Zustandes.

AuswirkuncisrDroQnose bei Zielverwirklichunci der Planung:
Es wird die Zulassigkeit von Bebauung und damit Versiegelungen It. Festsetzungen
vorliegender Planung vorbereitet.

VerminderunpsmaBnahmen:
¯ Durchgrünung entsprechend der Festsetzungen
¯ bedarfsbezogene Flächeninanspruchnahme (Erschliel3ung und Bebauung)
¯ Hohenbegrenzung der Bebauung, offene Bebauung zur Gewahrleistung der Durch-

Iuftung
¯ Zulässigkeit von Dachbegrünung und regenerativer Energiesystemen zur Verbesse -

rung der kleinklimatischen Situation

Erheblichkeit:
Aufgrund zusätzlicher Versiegelungen i.V. mit aufheizungsaktiver Bausubstanz kann
es bei umfangreicheren Mal3nahmen zu einer Temperaturerhöhung im nicht wahr-
nehmbaren Bereich v.a. in den Sommermonaten kommen. Dies ist vorliegend aufgrund
der Kleinräumigkeitjedoch nicht anzunehmen.
Die Durchlüftung des Gebiets ist stets vollstandig gewährleistet. Dartüberhinaus absor-
biert Asphalt (Schwarz bzw. dunkel) nach LORENZ, 1973, 80% der einfallenden Strah -

lung, während bei einer weil3en Hauswand nur 20 % anzusetzen sind.
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Die angrenzenden Siedlungsbereich oder das Baugebiet selbst werden also nach gän-
giger Einschatzung weder in ihrem thermischen Charakter noch hinsichtlich ihrer
DurchlOftung spurbar beeinträchtigt.

Auspleich:

Die grunordnerischen Festsetzungen und die optionale Anlage von Zisternen mit Nut-
zung zur Bewasserung von Freiflächen können sich minimierend auf den Eingriff aus-
wirken.
Die vorgesehene Kompensation rn Wald wird sich u.a. deutlich positiv auf das Schutz -

gut auswirken.

3.3.1 Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen für den Umweltbereich Klima /
Luft tabellarisch
Konflikt I Wirk- Ursache Auswirkung Wirkdauer

....-

Baubedingt
-____

Verschlechterung der vorübergehendSchadstoffeintrag Abgase
Staub Luftqualität

Beeintrachtigung der
Lebensqualität für
Mensch und Tier

________________

Anlagebedingt
-

_______________

Versiegelung
___________.

Gebaude
___________________ ___________

Einschrankung der Kalt- dauerhaft
Verlust von Vege- Nebenanlagen Iuftproduktion
tation Wege etc. Einschränkung der Fil-

terung von Luftschad-

_______

stoffen
Kleinklimaveränderung

______________

Betriebsbedingt
_____________ ___________

Schadstoffeintrag Abgase Verschlechterung der dauerhaft
Heizung Luftqualität

Beeinträchtigung der

___________

Lebensqualitat für
Mensch und Tier

___________

Mogliche Wirkungen und Wechselwirkungen

Durch die lufthygienische Filterfunktion vorhandener Vegetation sowie LuftabflOsse
und Kaltluftbildung aufgrund gegebener Strukturen wird die Schadstoffbelastung für
Flora/Fauna und den Menschen verringert und ggf. (je nach topographischen Verhält-
nissen) Kaitluft zugefuhrt.
Verlust von Vegetation, Bebauung mit Barrierewirkung und Anderungen von Oberflä-
chenstruktur und -gestalt können daher negativ auf Frischluftbildung und Luftströme
wirken.
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1. Oberflachengewasser:
Ermittlung der Gewasserstrukturgüte und der Gewassergute (sofern vorhanden)
Bewertung von: Selbstreinigungsfunktion, Retentionsfunktion und Schutzfunktion
2. Grundwasser:
Aussagen zu den Grundwasser führenden Schichten anhand geologischer Formation
Bewertung des Grundwasserdargebots und der Grundwasserneubildung.

3.4.1 Oberflachengewasser
Bestand:
Es ist kein Oberflachengewasser im Planbereich vorhanden

Bewertung:
Entfällt.

3.4.2 Grundwasser I Geländeteuchtestufe
Bestand:
Die Geländefeuchtstufe ist im Wesentlichen eine Funktion der Grund- und Staunässe.
Flachige Staunasseerscheinungen sind nicht vorhanden.
Die Kartendarstellung des Hessen Viewer weist für den Oberboden rn Plangebiet aus,
dass keine Grundwasserbeeinflussung vorhanden ist.

Laut Standortkarte Hessen ist, rn zur Rede stehenden Bereich eine mittlere Grund-
wasserverschmutzungsempfindlichkeit und eine geringe Grundwasserergiebigkeit an -

zunehmen.

Bewertung:
Durch die vorliegende Planung ist nicht von elner Beeinträchtigung der Grundwasser-
leiter oder des Grundwassers auszugehen. Es werden keine Grundungstiefen vorbe-
reitet, die Einfluss auf das Grundwasser haben könnten.
Anfallende Niederschläge auf befestigten Freiflächen sind auf der Planfläche direkt zu
versickern bzw. werden von befestigten Flächen randlich zur Versickerung abgefuhrt,
so dass hier anfallendes Wasser dem Landschaftswasserhaushalt wieder direkt zuge-
führt wird und so kompensiert werden kann.
Die Kontarninationsanfalligkeit des Grundwassers wird wesentlich von den Kennwerten
Machtigkeit, Durchlassigkeit und Pufferfahigkeit der geologischen und pedographi-
schen Deckschichten bestirnrnt. Weiterhin sind Storungen, Brüche und Kluftungen als
Schadstoff-Ausbreitungspfade von Bedeutung. Auch ist der mittlere Flurabstand des
Grundwassers relevant für eine Gefahrdungsabschatzung.
Das hier tiefer anstehende Grundwasser und die Puffer- bzw. Sorptionsfahigkeit der
Deckschichten bedingen mittlere Verschrnutzungsempfindlichkeit.

ProQnose über die Entwicklunci bei NichtdurchfUhrunci der Planung:
Es ware irn Wesentlichen keine Anderung des Ist-Zustandes zu erwarten.

Auswirkuncisrroci nose bei Zielverwirklichunci der Planung:
Es werden Voll- und Teilversiegelungen vorbereitet, die sich in ihrer Gesamtheit auf
den Bodenwasserhaushalt im Plangebiet negativ auswirken.

Vermeidunpsrnal3nahmen:
¯ Vorn Baustellenbetrieb darf keine Grundwassergefahrdung ausgehen. Fahrzeuge

und Baurnaschinen sind gegen Kraftstoff- und Olverlust zu sichern.
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¯ Von Baumal3nahmen anfallendes Abwasser 1st schadlos zu beseitigen. Eine Versi-
ckerung desselben ist unzuiassig.

¯ Verwendung wasserdurchlássiger Befestigungen wo moglich, hier ist Schotterrasen
der Vorzug vor Rasengitter oder breitfugigem Pflaster zu geben.

¯ Bepflanzungsvorgaben für Grundstücksfreiflächen schaffen Schutz vor Erosion.

Erheblichkeit
Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht damit zu rechnen, dass sich durch die
vorbereitete Planung negative Auswirkungen auf das Umfeld des Plangebietes oder
das Grundwasser oder den Grundwasserleiter ergeben.

Auscileich:
Die vorgesehene Kompensation im Wald wird sich u.a. auch positiv auf das Schutzgut
Wasser auswirken.

3.4.3 umweltauswirkungen für den Umweltbereich Wasser tabellarisch

Konflikt I Wirk- Ursache Auswirkung Wirkdauer
faktor

_______

Baubedingt
__________

_______

Verdichtung Erdarbeiten, Einschrankung der vorubergehend
Baustoffablagerungen, Grundwasserneubildung
Befahren mit schwe- Erhohung des Oberflä-

_____

rem Gerät
____

chenabflusses
____________

Schadstoffeintrag Eintrag von Schadstof- Akkumulation von Schad- vorübergehend
fen (Schmier-ITreib- stoffen

_______________

stoffe)
________ ____

_____ ______________

Anlagebedingt
_____

______ ____________

Versiegelung
_______________-

Gebäude Reduzierung der Grund- dauerhaft
Nebenanlagen wasserneubildung,
Wege etc. Verlust von Infiltrations -

fläche,
Erhohung des Oberflä-
chenabflusses

_______ ______________

_____ __________

Bethebsbeding
_______

Schadstoffeintrag
_________________

Eventuell Eintrag von
_____

__________

. Mögliche Verschlechte-
____________

dauerhaft
Schadstoffen rung der Wasserqualität
(Schmier-/Treibstoffe

________________

Pestizide)
________________________ _______________

Mögliche Wirkungen und Wechselwirkungen

Mogliche Wirkungen von
verschiedenen Eingriffen

A. Verminderung der
Grundwasser-Neubil -
d u ngs rate

Eingriffstypen Wir- Wechsel-
Belastungsursachen kungs- wirkungs-

1. Bodenversiegelung ¯ A ¯ B
¯ B ¯K
¯D
.1
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B. Absinken des
wasserspiegeI

C. Anderung der
wasser Fliel3rk
der Grundwast
Fliel3geschwin

D. Erhöhter Oberl
abf I uss

E. VerminderteV\
führung, gerinç
Abflussmengei

F. Temperaturerh

[G. Veranderung c
türiichen Nähr
hältnisse

H. Akkumulation
G iftstoffen

I. Lebensraumer
____

tung und Arten
K. Verlust von Re

_____tentionsflächer

SATZUNG
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3rund- 2. TiefbaumaBnah- ¯ A ¯ C
3 men ¯ B

.C
¯ I

3rund- 3. Wasserbauliche ¯ C
_____

¯ B
htung, Mal3nahmen ¯ 0

;er-
igkeit

¯

¯

E
i

:1achen 4. Brauch-, Trinkwas- ¯ B
_____

¯ A
serentnahmen ¯ E ¯ B

rasser 5. Nähr-, Schadstoffe- ¯ G ¯ I
jere intrag ¯ H ¯ H
1 ¯ I
ohung

_________

6. Abwärme ¯ F
_____

¯ I
¯ G 'H
¯ I

__

er na-
_________ _____

;toffver-

(on

twer-
sterben

_____________________ __________ ____________

3.5 Flora, Fauna und Biotope
Die Flora und Avifauna wurde durch eigene Erhebungen am 09.09.2020 und
12.10.2020 aufgenommen.
Die Begehungen fand jeweils für 45 Minuten statt.

3.5.1 Potentiell natUrliche Vegetation
Die potenziell natürliche Vegetation beschreibt die natürlichen Pflanzengesellschaften,
die unter den aktuellen Standortbedingungen ohne Einfluss des Menschen vorherr-
schen würden. In Deutschland wàren demnach überwiegend Waldgesellschaften ver-
breitet, die hauptsachlich aus Buchen bestehen. Die breite Palette an potenziellen
Waldgesellschaften mit Dominanz der Buchenwälder zwischen Taunus und Rhein -

Main spricht für eine vielgestaltige Landschaft und eine hohe biologische Vielfalt.
Bei Unterlassung jeglicher anthropogener Einflussnahme würde sich aufgrund der
Konstellation der abiotischen Standortfaktoren als Klimaxstadium der Vegetationsent-
wicklung überwiegend Wald, und im Taunus vorwiegend der Hainsimsen-Buchenwald -

Komplex einstellen. Vorherrschende natürliche Waldgesellschaft im Taunus ist der bo-
densaure Hainsimsen-Buchenwald.

3.5.2 Aktuelle Vegetation der ärtlichen Biotoptypen

Differenzierung der Biotoptypen mit Angaben zur Flora und Fauna.
Bewertung der Artenschutzfunktion, der Lebensraumfunktion und der Biotopverbund-
funktion. Sollten Eingriffe nötig werden, die geschützte Lebensräume oder Arten be -

treffen, sind diese gesondert verbal zu beschreiben und zu bewerten.
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Das Plangebiet stelit sich rn Wesentlichen als Ackerland dar, teilweise Grünland mit 3
Obstbäumen.
Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme am 09.09.2020 war die Ackerfläche abgeerntet
und ohne Vegetation.

Abb. 4: BUck Rchtg. Nord -West auf angrenzendes Bestandgebaude und Grünlandflä-
che mit 3 Obstbãumen

3.5.3 Fauna
Informationspuelien:

Informationen zum Schutzgut wurden neben eigenen Erhebungen (Dipl.-Ing. agr. FA
Umweltsicherung) eingeholt bei:
- Hessenviewer: div. Plankarten zu Schutzgebietsausweisungen und Biotopen
- Beteiligung der verschiedenen Gruppierungen der Naturschutzverbände im Rah -

men des scoping
- Staatl. Vogelschutzwarte Hessen: Einsicht in Gebietsstammblätter/SPA Monitoring
Soweit vorhanden sind die so erhaltenen Informationen nachfolgend eingeflossen.
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3.5.3.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens
Fledermäuse
Die Habitat Ausstattung des elgentlichen Plangebietes lässt em direktes Vorkommen
von Fledermäusen nicht annehmen. Die nãchsten bewaldeten Flãchen liegen in deut-
licher Entfernung. Das Plangebiet ist daher ggf. lediglich als Jagdhabitat anzusprechen.
Diese unterliegen nicht der Verpflichtung einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Da
an bestehenden Gebäuden in der Umgebung und deren Nutzungen durch die Planung
keine Veranderung erfolgt, die sich auf eventuelle Sommerquartiere auswirken könn -

ten, kann davon ausgegangen werden, dass eventuelle Habitate nicht gefahrdet wer-

den.
Es gibt auch keine Anhaltspunkte für das Vorkommen von Winterquartieren von Fle-
dermäusen im Bereich des geplanten Baugebietes.
Es sind nach derzeitigem Stand auch keine Zugkorridore in diesem Abschnitt bekannt.
Damit ist davon auszugehen, dass durch vorliegende Planung keine Habitats Ver-
schlechterung für Fledermãuse vorbereitet wird.
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 "Verletzung und Totung" sowie 5th-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" kann nicht angenommen werden.
Die Artenciruppe ist nicht als potentiell betroffen anzusehen.
Auf die artenschutzrechtliche Prüfung zu Fledermäusen wird daher verzichtet.

sonstige Säugetiere
In Hessen kommen au13er den Fledermäusen sechs Saugetierarten vor, die im Anhang
IV der FFH-Richtlinien aufgeführt sind. Von diesen weisen Biber, Feldhamster, Wild -

katze und Haselmaus hessenweit relativ regelmal3ige Vorkommen auf, während Luchs
und Wolf nur selten angetroffen werden.

Exkurs:
In der ausgedehnten Waldlandschaft des Taunus lebt eine der grol3ten Wildkatzenpo-
pulationen Deutschlands mit Ca. 1.000 Tieren. Der Luchs ist wieder eingewandert.
Auch die Bechsteinfledermaus-Population ist bedeutend. Der Feuersalamander lebt
hauptsächlich in den Wäldern des Wispergebiets. Er benotigt ebenso wie der heimlich
lebende Schwarzstorch die Kombination von Wald und Bach. Gartenschläfer,
Schwarzspecht, Mittelspecht, Heldbock, Hirschkäfer und Eremit sind Bewohner der al -
ten Buchenwälder

Der Bereich wird in der Darstellung des Bodenviewer njbt als potenzielles Feldhams-
terhabitat eingeordnet.
Habitate der Haselmaus sind Waldgesellschaften, Feidhecken etc. Entscheidend ist
das Vorkommen blühender und fruchtender Sträucher als Nahrungsquelle. Die Art wird
nur selten als Kulturfolger festgestellt. Es ist daher aus den genannten Gründen, rn
Bereich der in Anspruch genommenen Flächen nicht von einem Vorkommen der Ha-

selmaus auszugehen.
Die Wildkatze sucht Deckung (dichter Unterwuchs), Aufzuchtplätze (Baumhöhlen,
Felshöhlen etc.) Saumstrukturen als Jagdhabitat und als ganz wesentlichen Faktor:
Ungestortheit. Daher ist nicht davon auszugehen, dass die vorliegende Planung Habi-
tate der Wildkatze berührt.
Em Vorkommen des Bibers, Luchs und Wolf ist aufgrund der Habitat Ausstattung und
Lage im Raurn sicher auszuschliel3en.
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 "Verletzung und TOtung" sowie "Sto-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" kann nicht angenom men werden.
Die Artenciruppe ist nicht als potentiell betroffen anzusehen.
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Auf die artenschutzrechtliche Prufung zu Feldhamster, Haselmaus und Wildkatze wird
daher verzichtet.

Reptilien
In Hessen kommen 6 Reptilienarten als Anhang IV Arten der FFH Richtlinie rel. regel-
mal3ig vor die: Schiingnatter, Sumpfschildkrote, Zauneidechse, Smaragdeidechse,
Mauereidechse und Askulapnatter.
Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitat Strukturen und der art-

spezifischen okologischen Ansprüche der Arten ist im Plangebiet em Vorkommen der
Arten nicht anzunehmen.
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 "Verletzung und Totung" sowie "Stö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" kann nicht angenommen werden.
Die Artenpruptje ist nicht als potentiell betroffen anzusehen.
Auf die artenschutzrechtliche PrUfung wird daher verzichtet.

Amphibien
Im Anhang IV der FFH-Richtlinie werden 10 Arten für Hessen genannt: Geburtshel-
ferkröte, Geibbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte, Laubfrosch, Knoblauchkröte,
Moorfrosch, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch u nd Kamm moich.
Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitat Strukturen und der art-

spezifischen okologischen Anspruche der Arten wird im Plangebiet em Vorkommen der
Arten nicht angenommen.
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 "Verletzung und Tätung" sowie 'Stö -

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" kann nicht angenommen werden.
Die Artencirue ist nicht als jotentieII betroffen anzusehen.
Auf die artenschutzrechtliche Prufung wird daher verzichtet.

Käfer
Laut Anhang IV der FFH Richtlinien sind Heldbock, Hirschkäfer und Eremit zu beach -

ten.
Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitat Strukturen und der art-

spezifischen okologischen Anspruche der Arten wird im Plangebiet em Vorkom men der
Arten nicht angenommen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 "Verletzung
und Tötung" sowie "Storung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" kann nicht ange-
nommen werden.
Die Artenprue ist nicht als otentieII betroffen anzusehen.
Auf die artenschutzrechtliche Prufung wird daher verzichtet.

Libellen
Laut Anhang IV der FFH Richtlinien sind Keiljungfer, Zierliche Moosjungfer, Grol3e
Moosjungfer und Grüne Keiljungfer zu beachten.
Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitat Strukturen und der art-

spezifischen okologischen Anspruche der Arten wird im Plangebiet em Vorkommen der
Arten nicht angenommen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 "Verletzung
und Tötung" sowie "Storung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" kann nicht ange-
nommen werden.
Die ArtenQrupe 1st nicht als potentiell betroffen anzusehen.
Auf die artenschutzrechtliche Prüfung wurde daher verzichtet.

Schmetterlinge
Laut Anhang IV der FFH Richtlinien sind Skabiosen-Scheckenfalter, Haarstrang-Wur-
zeleule, Blauschillernder Feuerfalter, Quendel-Ameisenbläuling, Dunkler und Heller
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Wiesenknopf-Am eisenbläu ling, Schwarzer Apollo und Nachtkerzenschwärmer zu be-

achten.
Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitat Strukturen und der art-

spezifischen Okologischen Anspruche der Arten wird im Plangebiet em Vorkommen der
Arten nicht angenommen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 "Verletzung
und Totung" sowie "Storung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" kann nicht ange-
nommen werden.
Die ArtenQrulDre ist nicht als iDotentiell betroffen anzusehen.
Auf die artenschutzrechtliche Prufung wurde daher verzichtet.

Vogel
Im Gebiet selbst kommen nur untergeordnet Strukturen vor, die als Bruthabitat geeig -

net sind. Eine Bedeutung als Nahrungsraum (Insekten) kann ebenfalls nur marginal
angenommen werden.

Bei den Begehungen (s.o.) wurden folgende Vogelarten beobachtet. Diese jedoch als
Uberflieger bzw. in den Grünstrukturen des angrenzenden Wohngebietes:

Art Wiss. Artname Schutz RLD RLH EHU He

Amsel Turdus merula c4 - - günstig I
Blaumeise Parus caeruleus c4 - - gQnstig I
Elster Pica pica c4 - - gUnstig I
Fitis Phyiloscopus tro- c4 - - gunstig I §

Gimpel Pyrrhula pyrrhula c4 - - günstig I
Goldammer Emberiza citrinella c4 - - günstig I
Haussperling Passer domesticus Günstig

b3 V V unzu-
reichend

_________________

Kohlmeise
___________________

Parus major
________

c4
_____

-

_____

- günstig
_______

Rotmilan Milvus milvus Günstig
______

c4 - - unzu- I §
reichend

_________________

Monchsgrasmü-
___________________

Sylvia atricapilla
________

c4

_____

-

_____

- gUnstig

_______

I §cke
__________________ ________

Rabenkrähe Corvus corone c4
_____

-

_____

-

____________

gUnstig
______

I
Star Sturnus vulgaris c4 - - günstig
Zilpzalp Phyfloscopus col- c4 - - gunstig

______

I §

c4: nicht selten / b3: nicht selten I I: Art Anhang I I V: Vorwarnhiste
r2: Abhangigkeit von Artenhilfsmal3nahmen I r3: Bedrohung, wenn GroBteil der Po-
pulation betroffen

Em artenschutzrechtl icher FachbeitraQ wurde nicht erstel It.

Bewertung:
Avifauna:
Hinsichtlich der Reviervogelarten ist der Planungsraum als gestörtes Siedlungshabitat
(Intensivacker) mit der zu erwartenden verarmten Avifauna anzusehen. Wertgebende
Arten wurden mit Ausnahme des Haussperlings dessen Nistplatze allerdings nicht ge-
ortet wurden, nicht gesehen.
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Die angetroffenen Nahrungsgaste entsprechen dem zu erwartenden Spektrum, wobei
mit der Greifvogel Art, Rotmilan, eine streng geschützte Vogelart die weitere Umge-

bung des Planungsraurn als Jagdraum nutzt.

Bezuglich der geplanten Nutzung 1st der untersuchte Planungsraurn als Habitat von
geringer Wertigkeit einzustufen. Die vorhandenen Gefuge sind sehr strukturarm und
bieten Vogeln em mãl3iges Habitat Angebot. Infolgedessen werden irn Geltungsbe-
reich nur wenige und zudern anspruchslose Vogelarten angetroffen, die durch deren
Anpassungsfähigkeit mit den Bedingungen zurechtkomrnen. Dennoch können Em -
griffe generell einen Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten bedingen und
dadurch neben der direkten Gefahr von Individuenverlusten (Rodung während der
Brutzeit) zu einer geringfugigen Verschlechterung der Habitatbedingungen führen.
Diese können von den Arten jedoch durch das Ausweichen in noch ausreichend zur
Verfugung stehenden Alternativhabitate in der Urngebung kompensiert werden. Kom-
pensatorisch sind Pflanzungen von Gehölzen festgesetzt.
ArtenhilfsmaBnahmen sind festgesetzt
Auch für den Haussperling ist durch den Eingriff sicherlich eine Verschlechterung der
lokalen Population nicht zu erwarten. Individuen Verluste sind nicht zu befürchten. Elne
erhebliche Storung kann für die Arten, selbst bei unmittelbar angrenzenden Bauarbei -

ten, aufgrund der sehr geringen Störempfindlichkeit ausgeschlossen werden.

Der Planungsraum und dessen Umfeld stellen für Rotmilan em sporadisch frequen-
tiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch die aktuelle Nutzung finden die Arten em
ausreichendes Angebot an Beutetieren vor. Es kann davon ausgegangen werden,
dass die festgestellten Arten nur eine lose Bmndung an den Planungsraurn aufweisen
und ggf. auf Aiternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechende geeignete
Strukturen kommen irn Umfeld des Planungsraurns regelmal3ig vor. Daher 1st mit kei-
ner erheblichen Beeinträchtigung der Arten zu rechnen.
Lärmemissionen sowie sonstige Storungen während der Bauzeit führen nur zu vo-
rubergehenden Beeintrachtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung klingt
nach Abschluss der Baumal3nahme rasch ab.

Biotoe/Habitate
Die vorhandene Habitat Ausstattung steilt keine vielfaltigen Lebensräume zur Verfü-
gung. Im Wesentlichen handelt es sich urn Ackerland, nur untergeordnet urn Grünland
mit einzelnen Bäurnen bestanden.
Durch die Neuanlage von gut strukturierten Freianlagen und Baurnpflanzungen, wer-

den neue, bisher im Plangebiet nicht vorkommende Habitate geschaffen, die den vor-
kornmenden ubiquitaren Arten als Trittstein- Brut- und Nahrungshabitat dienen können.
Zum Erhalt dieser Arten sind in aller Regel keine besonderen MaBnahrnen des Arten-
schutzes erforderlich. Es tritt somit nach derzeitigern Kenntnisstand in Bezug auf das
Arten- und Biotopschutzpotential durch die geplante Mal3nahrne keine Verschlechte-

rung em.
Irn direkten Umfeld stehen ausreichend Ausweich- und Ersatzhabitate zur Verfugung.

Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung:
Es ware im Wesentlichen keine Anderung des Ist-Zustandes zu erwarten.

AuswirkunclsQrocinose bei Zielverwirklichung der Planung:
Es werden Voll- und Teilversiegelungen vorbereitet, die sich in ihrer Gesarntheit auf
die bestehenden Habitate irn Plangebiet rnäl3ig negativ auswirken.
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Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht darnit zu rechnen, dass sich durch die
vorbereitete Planung negative Auswirkungen auf das Umfeld des Plangebietes erge-

ben.
Lichtemissionen entfalten Anlockwirkungen auf nsekten, sowie Anlock- und Schreck-
wirkung auf Vogel und Fledermäuse. Zudern können Lichtquellen Barrierewirkungen
erzeugen, ZugvOgel vom Kurs abbringen und Habitate beeintrachtigen.
Die an Lichtquellen angelockten lnsekten etc. können durch Verbrennen, Verhungern
oder durch Erschopfung getötet werden, bzw. Opfer von Fressfeinden werden.
Die Beeintrachtigungsintensitat ergibt sich insbesondere aus der räumlichen und zeit-

lichen Verteilung der Lichtirnmission sowie der Helligkeit der Lichtquelle. Die Anlock-
wirkung auf lnsekten wird zudem durch die spektrale Zusammensetzung, vor allem
durch UV-Licht bestimrnt.
Elne meist tödliche Kollision von Vogeln an Glas tritt em, wenn em Vogel aufgrund von
Durchsicht oder Spiegelung der Glasscheibe em attraktives Flugziel erkennt und des-

haib die Glasscheibe anfliegt oder von Licht angelockt wird und entweder mit der Glas-
scheibe oder der Lichtquelle kollidiert.
Das Kollisionsrisiko korreliert positiv mit der GrOl3e der Glasfläche. Daneben hat die
Gebäudehöhe einen maBgeblichen Einfluss. Ebenso steigern Faktoren wie die Be-

schaffenheit des Glases, exponierte Glasflächen (Eckverglasungen, Verbmndungs-
gange) und die Umgebungsattraktivitat (Habitate, Futterstellen, Grünflãche) das Kolli-
sionsrisiko.

Ausleich:
Die vorgesehene Kompensation steilt irn Wesentlichen eine Artenschutzhilfsmal3-
nahme dar.
Die Festsetzung zu Lichtimmissionen und zu nicht spiegelnden Glasscheiben bewirkt
einen Ausgleich irn Gebiet.

3.5.4 Arten und Biotopschutzpotential und Funktion für den Biotopverbund
Urn die Bedeutung bzw. den Wert der, den jeweiligen Standort pragenden, Biotope und
Biozönosen für Naturschutz und Landschaftspflege zu bestimmen, ist sowohl das Ort-
liche, standortspezifische Arten- und Biotopschutzpotential als auch seine Stellung in -

nerhalb des örtlichen Biotopverbundsystems zu bewerten.
Die Bewertung erfolgt rein qualitativ und argumentativ ohne Verwendung von Punkt-
wertzuweisungen und Verrechnungen.
Als Bewertungsmal3stab sind zum einen naturschutzrechtliche und regionalplanerische
Vorgaben und Zielsysteme zugrunde zu legen, zum anderen aktuelle naturschutzfach-
liche Erkenntnisse (Rote Liste, Auswertungen von regionalen Biotop- bzw. BiozOnose-
kartierungen in Landschaftsplanen etc.) zu berucksichtigen. Diese bilden den Bezugs-
rahmen für eine naturschutzfachliche, planungsrelevante Bewertung und beinhalten
allgemeine oder regionalisierte Vorstellungen über den Solizustand von Okosystemen,
Biotopverbundsystemen, Arteninventaren oder der Landschaft, in der sich die genann -

ten Strukturen befinden.
Dabei 1st sowohl der Aspekt des Lebensraum- bzw. Biotopschutzes als auch der des
speziellen Artenschutzes relevant, was sich gleichsam in den einschlagigen Rechts-
vorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege dokumentiert.

Bewertung:
1. Im Planpebiet vorkornmende cieschützte bzw. schutzwUrdicie Biotope und Arten:

Schutzwurdige Biotope gem. § 30 BNatSchG nicht betroffen
Hessische Biotopkartierung nicht betroffen
Geschützte / gefahrdete Tier- I Pflanzenarten nicht vorgefunden
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2. Vorhandene BiotorjpualitätenlWerticikeiten/besondere Arten:
versiegeite Bereiche geringwertig hinsichtiich Dauer- und Teiiiebensraum -

fu nktion
Grünland gering bis mitteiwertig hinsichtiich Dauer- und Teille-

bensraumfunktion
Gehölze hochwertig hinsichtiich Dauer- und Tefflebensraum -

fun ktion
Acker gering bis mitteiwertig hinsichtlich Dauer- und Teilie-

bensraumfunktion
3. Funktion im Biotoiverbund und BiotoreIDräsentanz

GrO niand m ittlere Trittstein- und/oder Korridorfunktion
versiegeite Bereiche geringe Trittstein- und/oder Korridorfunktion
Gehöize hohe Trittstein- und/oder Korridorfunktion
Acker gering bis mitteiwertig hinsichtlich Dauer- und Teille-

bensraumfun ktion

ProQnose über die Entwicklung bei Nichtdurchfuhrung der Pianung:
Es ware rn Wesentlichen keine Anderung des Ist-Zustandes zu erwarten.

Auswirkuncisprognose bel Zieiverwirklichung der Pianung:
Anlage von strukturreichen Hausgarten unterstOtzt das Habitat Angebot im Bereich.

AusQleich:
Die vorgesehene Kompensation soil sich neben anderen Schutzgutern auch positiv auf
das Schutzgut auswirken.

3.5.5 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete:
Landschaftssch utzgebiete, Natursch utzgebiete, FFH Gebiete und weitere naturschutz-
rechtliche Schutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.

VerminderunasrnaBnahrnen für die Schutzaüter FloralFaunalBiotooe/Schutzaebiete
¯ Durchgrünung entsprechend der Festsetzungen
¯ bedarfsbezogene Fiacheninanspruchnahme (Erschiiel3ung und Bebauung)
¯ Einsatz insektenfreundl icher Stral3enbeieuchtung (Stand der Tech nik)
¯ Rodung der zu fällenden Gehölze auBerhaib der Brut- und Setzzeit.

Erheblichkeit FloralFaunalBiotope/Schutzciebiete
Nachhaitige negative Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Luft und Klima, sowie das Wir-
kungsgefüge zwischen diesen SchutzgOtern mit den Schutzgütern Boden und Wasser
sind aufgrund der Ausstattung des eigentlichen Plangebietes und dessen näherer Urn -

gebung nicht zu erwarten. Es handeit sich bei den vorkommenden Arten urn soge-
nannte Allerweitsarten, die auch em breites Habitatspektrum aufweisen und denen im
Umfeid der Planung zahireiche Ausweichiebensräume zur Verfugung stehen.
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35.6 Umweltauswirkungen tabellarisch für den Umweltbereich Flora / Fauna / Bio -

lope I Schutzgebiete
ed1gL

____
_____ ____

Konfl!kt/ Wirktaktor Ursache Auswirkung Wirkdauer
Verdichtung Erdarbeiten, Veranderung der Bo- vorubergehend
Bodenabtrag Baustoffablagerun- denstruktur

gen, Verschlechterung der
Befahren mit schwe- Durchluftung und Fil -
rem Gerät tereigenschaften

Minderung der Le -

bensraumfunktion für
Bodenorganismen
Evtl. Verlust von Habi-
taten,
Storungen der Tier-

welt
Evtl. Töten oder Ver-
letzen einzelner Indi-

Abgase
viduen

-______

Schadstoffeintrag Beeinflussung des vorubergehend
Reifenabrieb natOrlichen Pufferver-

mogens
Akkumulation von

____________________ ___________________

Schadstoffen
Storungen (akustisch Bauarbeitenlärm Mogliche Vergramun- Vorübergehend,
etc.) gen evtl. dauerhaft

-_____
_________________

Versiegelung Gebäude Anderung der Ober- dauerhaft
Verdichtung Nebenanlagen flachengestalt
Veränderung rn Be- Wege etc. Veränderung des ge-
wuchs wachsenen Boden-

aufbaus I Boden-
schichten
Verlust natürlicher
Bodenfunktionen
Veranderung abioti-
scher Faktoren
Verlust von Lebens-
räumen
Ggf. Anderung der
Habitateignung
Ggf. Verlust von
Ruhe- und Fortpflan-
zungsstatten

_______________________

Schadstoffeintrag
___________

Abgase Beeinflussung des
________________

dauerhaft
Reifenabrieb natürlichen Pufferver-

m ög ens
Akkumulation von
Schadstoffen
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Beeinflussung des
natürlichen Pufferver-

Festset- mogens
Akkumulation von
Schadstoffen
Lebensraumverlust
(Fortpflanzungs- und
Ruhestätten)
Veränderung der Ha-

bitate

SATZUNG
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Mogliche Wirkungen und Wechselwirkungen

Magliche Wirkungen von Eingriffstypen Wirkungs- Wechsel-
verschiedenen Eingriffen Belastungsursachen ptade wirkungs-

ptade

A. Direkte Vernichtung der 1. Bauliche Anlagen ¯ A ¯ E
Arten ¯ B ¯ F

.0

.D
E

___

B. Direkte Beeinträchti-
______

__

2. Versiegelte Flã- ¯ A
____

¯ E
gung! Schädigung von chen und Wege ¯ B ¯ F
Arten ¯ C

D
E

C. Lebensraumentzug
______

3. Befahren, Tritt ¯ A
____

¯ A
-temporär ¯ E ¯ E
- dauerhaft ¯ F

___________

D. Lebensraumbeeinträch-
______ ____

4. Lärm, Licht, Sto-
_______

¯ B ¯ E
tigung durch Zerschnei- rungen ¯ D ¯ F
dung, Randeinflüsse ¯ E
- temporär
- dauerhaft

E. Begunstigung von sy- 5. Schadstoffe, Nähr-
___________

¯ A
___________

¯ F
nanthropen Arten, die an stoffe ¯ B
stark anthropogen beein- ¯ D
flul3te Lebensráumen an- ¯ E
gepal3t sind ¯ F

F. Veranderung des Arten- 6. Anderung der ¯ D
___________

¯ E
spektrums und des ge- räumlichen Biotop- ¯ E
netischen Potentials struktur

-
____________

7. Gärtnerische Em- ¯ B
____________

¯ F
griffe ¯ D

______

E
__

M:\Zentrale\PROJEKTE\Heidenrad\Langschied\Wiesenstra6e\B-Plan\Satzung\Umweltbericht.docm

BetriebsbedLngt
Schadstoffeintrag Abgase
Lärm- und Lichtemissi- Reifenabrieb
onen Nutzung It.
Personenbewequngen zunqen



- 28 -

Umweltbericht zum Bebauungsplan "WiesenstraBe West", SATZUNG
Gemeinde Heidenrod, OT Langschied Oktober 21

3.6 Landschaftsbild und Erholungstunktion

Ermittlung von Eigenart und Vielfalt.
Bewertung der Naturerfahrungs- und Erlebnisfunktion, der Erholungsfunktion sowie
ggf. der Informations- und Dokumentationsfunktion.

Bestand:
Das geplante Vorhaben sch11e13t sich unmittelbar an vorhandene Bebauung an. Die
bestehende Stral3enparzelle wird linear wirksam und vermittelt in Verbindung mit dem
bestehenden angrenzenden Wohngebiet den Eindruck von Urbanität.
Das Landschaftsbild wird bereits gepragt durch die vorhandene Bebauung.

Bewertung:
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes als auch der örtlichen Erho-
Iungsfunktion ist nicht zu erwarten, da
¯die vorhandene Sichtexponiertheit mit entsprechender Wirkung auf das Land -

schaftsbild durch Eingrunung und Anpassung der baulichen Anlagen ausreichend
minimiert werden kann.

¯ Elemente von besonderer naturräumlicher und kultureller Eigenart oder mit beson-
derer Pragefunktion im Plangebiet selbst nicht vorhanden sind.

¯ das geplante Baugebiet sich gut an den vorhandenen Siedlungsverbund anschlieBt
und daher nicht von Zersiedelungseffekten ausgegangen werden kann.

¯der eriebnis- und erholungswirksame Freiraum des Gemeindegebietes nicht einge-
schränkt wird, da die Plant ache auch bisher nicht der Erholung zur VerfUgung stand
und alle Wegeverbindungen erhalten bleiben.

¯ die vorgesehenen Eingrunungen in Anbetracht der weiteren baulichen Entwicklung
ausreichend zur Iandschaftlichen Einbindung beitragen.

Die Uberplanung wird sich minimal auf die Wahrnehmung auswirken.
Fernbereich: ländlicher Raum mit Dorfsiedlung (mittlere Erschliel3ungsdichte),

vorwiegend vom Menschen geprägte Kulturlandschaft.
Mittelbereich: Dorfkulisse mit flankierenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und

Gehölzbeständen.
Nahbereich: markante Relieflinien sind nicht vorhanden. Landwirtschaftliche Nut-

zung. Einsehbarkeit: gegeben aufgrund der Topografie. Sichthorizont:
Dorfkulisse, Grünland, Ackerland, Gehölzstrukturen.

Die Erholungswirksamkeit der freien Landschaft oder eines Landschaftsausschnittes
wird mal3geblich durch die Attraktivitât des Landschaftsbildes bestimmt. Das Land -

schaftsbild ist jedoch nicht als feststehender Begriff zu verstehen, sondern als Leitbild,
das der Mensch sich von einem bestimmten Lebensraum macht. Es ist dem Werte-
wandel der Gesellschaft ausgesetzt und wird auch von verschiedenen Menschen un-
terschiedlich empfunden. Nach Gassner (1992) ist die ästhetische Qualität von Land -

schaft daher em sehr subjektives Empfinden des Einzelnen und beeinflusst ihn unmit-
telbar negativ oder positiv. Als Funktion dieses Schutzgutes werden aligemeine Na-
turerfahrungs- und Erlebnisfunktion, Erholungsfunktion sowie ggf. Informations- und
Dokumentationsfunktion unterschieden.
Das Landschaftsbild ergibt sich aus der Gesamtwirkung von flachigen, linienhaften und
punktuellen Landschaftselementen natürlichen oder anthropogenen Ursprungs. Das
Landschaftserleben ist jedoch auch von dynamischen Einflussgrol3en wie Wetter, Jah-
reszeiten etc. sowie individueller subjektiver Filter beeinflusst. Hier ist vor allem die
ldentifikationsmöglichkeit (Heimatempfinden) zu nennen.

Hierzu wird nachfolgender Literaturauszug wiedergegeben (Bastian, Schreiber-Ana-
lyse und okologische Bewertung der Landschaft):
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"Eine ästhetische Landschaftsbewertung 1st insgesamt sehr kritisch zu betrachten. Die
Messung landschaftlicher Schönheit kann letztlich nicht objektivierbar und quantifizier-

bar sein; subjektive Einstellungen verändern sich im Wandel der Zeiten, der Stimmun-
gen und Wertungen; darüber hinaus 1st Iandschaftliche Schönheit em derart komplexes
Phänomen, das sich schon in kurzen Intervallen so stark ändern kann, dass es be -

denklich erscheinen muss, den ästhetischen Wert elnes Landschaftsausschnittes wis-
senschaftlich d. h. intersubjektiv begrundbar und nachvollziehbar bestimmen zu wol-
len".
Der betroffene Landschaftsausschnitt wird geprägt durch den Ubergang von freier Kul -
turlandschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung und den vorhandenen bebauten Berei-
chen der Ortslage.
Die Realisierung der Planung wird das Landschaftserleben im Bereich nicht wesentlich
verändern, da der Betrachter hier durch die bereits realisierte Bebauung vorgeprägt 1st.

Die sinnlichen Wahrnehmungen des Landschaftsbildausschnittes, insbesondere der
visuelle Eindruck der Landschaft, aber auch die Geräusche und Gerüche werden durch
vorliegende Planung nicht wesentlich verãndert oder beeintrachtigt. Die Fläche steilt
darüber hinaus auch weder em Potential zur Naturerfahrung dar noch hat sie eine Er-

lebnisfunktion. Darüber hinaus kann der Fláche derzeit weder eine Informations- noch
elne Dokumentationsfunktion konstatiert werden. Die, für die verschiedenen Natur-
räume typischen Elemente und Nutzungen liegen hier nur noch teilweise vor. Diese
typischen Strukturen bedingen jedoch den Charakter, die Unverwechselbarkeit des
Landschaftsbildes.
Das Projekt kann am Standort gut eingegliedert und Iandschaftsverträglich gestaltet
werden. Es sind keine besonders hervorzuhebende Landschaftsausschnitte betroffen.
Em regional oder Uberregional bedeutsames Erholungs- und Freizeitpotential 1st für die
Fläche nicht zu verzeichnen.
Erlebnischarakter:
geringwertig, da private Nutzung; Landschaftselemente (Hecken, Gehölze,) sind vor-
handen.
Landschaftsbildgualität:
mittelwertig, mittlere Artenvielfalt, geringe bis mittlere Anzahl von Kleinstrukturen.
Empfindlichkeit, bzw. SchutzwürdiQkeit
Keine Besonderheiten oder Abweichung vom Durchschnitt, nicht selten.
El np riffsintensität:
Gute Eingliederung möglich. Durch Hohenfestsetzungen gut in Umgebung eingepasst.
Bauwerke sind farblich an die Umgebung angepasst. Helle oder glänzende Oberflä-
chen sind vermieden.
ErheblichkeitlAuswertunci:
Das Projekt 1st am Standort gut eingegliedert und landschaftsvertraglich gestaltet.
Verminderunisma13nahmen:
¯ Durchgrünung entsprechend der Festsetzungen.
¯ bedarfsbezogene Flacheninanspruchnahme (ErschlieBung und Bebauung).
¯ Hohenbegrenzung der baulichen Entwicklung.
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3.6.1 Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen für den Umweltbereich Land-

schaft und Erholung tabellarisch
kontiikt T*irkiak- Ursache I Auswirkung Wirkdauer
tor
Baubedingt
Akustische und
suelle Storungen

[Aniagebedingt
Lersiegeung

vi- Baustellenbetrieb Minderung der synästhe- vorubergehend
tischen Qualität des
Landschaftsausschnittes

P!!gt
Storungen akus-
tisch, olfaktorisch
etc.

Gebäude, Wege Verlust von ãsthetisch dauerhaft
etc. wirksamen Landschafts-
Nebenanlagen strukturen

________

Verkehr Geräusche durch Nut- dauerhaft
zung, Einschrankung der
Luftciualität

Magliche Wirkungen und Wechselwirkungen
Die Landschaftsstrukturen, die Abfolge von Oberflächenformen und Vegetationsstruk-
turen werden vom Menschen als Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft erlebt.
Dies kann rn Wesentlichen auf das BUd eines Ortes ubertragen werden.
Landschaft und Ort sind damit als Lebensräume von Menschen Grundlage für Erholung
und Wohibefinden.
Gestörte Strukturen können damit dem Wohibefinden entgegen wirken.

3.7 Schutzgut Mensch
Sicherung gesunder Lebensverhältnisse (Gesundheit)
Sicherung von Lebensqualität (Wohibefinden)

Bestand:
Im Plangebiet stehen keine öffentlichen oder öffentlich nutzbaren Flächen zur Verfü-
gung. Als Naherholungsgebiet sind der Planbereich und dessen Umgebung nur unter-
geordnet bedeutsam. Alle öffentlichen Wegeverbindungen bleiben von der Planung un-
berührt und weiterhin nutzbar.

Bewertung:
Jedes Baugebiet 1st durch Storungen durch Baulärm betroffen. Die Auswirkungen sind
absehbar und befristet.
In Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung und unter BerUcksichtigung des
vorgesehenen Eingriffs sind diese Storungen als untergeordnet zu bewerten.
Nachhaltige Beeinträchtigungen sind - bei sorgfältiger Entsorgung von Rest- und Be -

triebsstoffen und sachgerechter Bauausfuhrung - nicht zu erwarten.
Es st nicht davon auszugehen, dass sich nach Zielverwirklichung lrnmissionsbelastun-
gen signifikant erhöhen. Eine dauerhafte visuelle Beeintrachtigung ist nicht erkennbar.
Umweltauswirkungen sind daher nach derzeitigem Kenntnisstand als unerheblich zu
erwarten.

ProQnose über die Entwicklunp bei NichtdurchführunQ der Planuni:
Es ware rn Wesentlichen keine Anderung des Ist-Zustandes zu erwarten.
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Auswirkuncisrrocinose bei Zielverwirklichunci der Planung:

Die Planung bedingt keine Auswirkungen, die sich nachhaltig negativ auf das Schutz -

gut Mensch auswirken könnten wie: Schadstoff-, Lärm- oder Lichtemissionen, GerO-
che.
Es sind weiterhin derzeit keine negativen Auswirkungen hinsichtlich klimatischer Ver-
hältnisse, Veränderung des Wohnumfeldes oder sonstigen gesundheitlichen Beein-
trãchtigungen oder Störungen durch die Planung erkennbar.
Insofern kOnnen zum gegenwartigen Planungsstand keine nachhaltigen negativen
oder kumulativen Auswirkungen prognostiziert werden.

VerminderunQsma13nahmen:
¯ Durchgrunung entsprechend der Festsetzungen
¯ Erhalt von klimatisch wirksamen Strukturen wo moglich
¯ optimierte Erschliei3ung unter Berucksichtigung kurzer Wege

Erheblichkeit, Einciriffsrestwirkunp und KonfliktotentiaIe nach Vermeiduni- und Mi-
nimierun
Zum gegenwartigen Planungsstand nicht erkennbar.
Umweltauswirkungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand als unerheblich zu erwar-

ten.

Auscileich:
Kompensationsmal3nahmen sind für das Schutzgut Mensch nur sehr begrenzt moglich.
Das grol3te Potential liegt in der Ausschopfung von Vermeidungs- und Verminderungs-
maBnahmen.

3.7.1 Umweltauswirkungen tabellarisch für den Umweltbereich Mensch
Kontlikt/ WirkfakHUrsache Wirkciaiier
tor
Baubedingt

____

______ ____ ____

____

_______

______

Lärm, Baustellenbetrieb Minderung der Luft- vorübergehend
Schadstoffeintrag qualitat

__________ ____

Larmbelasflgyg
______________

___________

AnIagebeding_j_________________
Versiegelung Gebäude, Wege etc.

________________

Verlust von ästhetisch
______________

dauerhaft
Uberbauung Nebenanlagen wirksamen Land -

Wege etc. schaftsstrukturen
Betriebsbedingt

- ________________

Storungen akus- Verkehr
__________________

Geräusche durch
______________

dauerhaft
tisch, olfaktorisch Nutzung, Einschrän -

etc.
__________

çg der Luftgualitat
_______________

3.8 Schutzgut Kultur- und SachgUter
Im Untersuchungsraum sind weder Bodendenkmäler noch Baudenkmäler bekannt.
Der Planbereich hat für den Denkmalschutz keine Bedeutung. Kultur- und Sachguter
sind nicht betroffen. Daher sind keine Auswirkungen zu erwarten.
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3.9 Auswirkungen für schwere Unfälle oder Katastrophen
Unter BerUcksichtigung der Aussagen des vorangegangen Kapitels Ziff. 3.2 st von ei-
ner vernachlassigbaren Storfallproblematik auszugehen. Nach derzeitigem Kenntnis -

stand und aus Erfahrungswerten ist nicht von Konflikten bei Starkregenereignissen hin-
sichtlich Bodenabschwemmungen etc. auszugehen. Die vorgesehene Nutzung sieht
keine Betriebsstoffe vor, die unter die sog. Seveso II Richtlinie fallen.
Es ist keine Problematik durch relevant hohe Besucherzahlen oder in ihrer Seibstret-
tungsfahigkeit eingeschrankter Personen in Bezug auf Fluchtwege erkennbar.

4.0 Zusammenfassende Beurteilung der Eingriffswirkungen

Die Klarung der Umweltvertraglichkeit eines Vorhabens setzt voraus, dass die Projek-
tauswirkung und ihre Einwirkung auf die Umwelt nach Raum und Zeit, projekt- und
raumspezifisch so gut wie moglich bzw. erforderlich ermittelt werden. Dadurch kann,
wenn erforderlich, durch räumliche und sachbezogene Mal3nahmen entgegengesteu-
ert werden (Alternativen, Varianten, Kompensation), die zu der erforderlichen Minimie -

rung der negativen Projektauswirkung auf die Umwelt führen.

Die Grenzen der Ermittlungsgenauigkeit werden zum einen bestimmt durch den Kon-
kretisierungsgrad des jeweiligen Verfahrens, in dem die Entscheidung ansteht, zum
anderen von Umfang und Intensität der Wirkung des Vorhabens einerseits und er Emp-
findlichkeit der betroffenen Umweltguter, - Nutzungen und Sachguter andererseits.

Eingriffstypen/ Auswirkungen mit vielfältigen Wechselwirkungen

Bodenversiegelung, Reduzierung der Grundwasserneubildung I Taubildung I Ver-
dunstung, Veranderung des Lokalklimas
Verlust von Biotopen, Belastung von Biotopen, Beeintrachtigung von Flora und
Fauna, Verschiebung des Artenspektrums, Verlust seltener Arten der Tier- und
Pflanzenwelt,
Schadstoffbelastung (Luft, Boden, Grund- u nd Oberflächenwasser), Erzeugung von
1mm issionen
Begunstigung von Erosion, Storung des Landschaftsbildes
Beeintrachtigung bzw. Verlust von Zeugnissen des kulturellen Erbes

Zu prütende Umweltauswirkungen

Primäreffekte Betroffene mögliche Sekundäref- Mögliche kumulative
am Standort Umweltbereiche fekte aul3erhalb des und grenzUber-

Standortes schreitende Wirkun-
gen

_____________

Bauphase
(kurzfristigl

__________________

¯ Mensch (Gesund-
heit)

____________________

¯Verkehrserzeugung
Kapazitatsausweitung

¯ optische und akusti-
sche Störwirkungen

voruberge-
hend)

¯ Fauna! Flora, bio-
log. Vielfalt

öffentlicher Infrastruk-
tur (Entsorgung, Bil-

¯ Veranderung des
Landschaftsbildes

,¯ Boden/Fläche dung, Gesundheit, hinsichtlich
Verwaltung, Freizeit)
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¯ Grund- und Ober-

flächenwasser
¯ Luft! Klima
¯ Landschaftsbild
¯ Kultur! Sachguter
¯ Natura 2000 Ge-

Betriebsphase biete
(langfristig)

¯ Emissionen, Ab-
fäl I e/Abwässer

¯ Energie
¯ Unfälle/Katastro-

phen
mit Wechselwirkun-
qen

.

SATZUNG
0ktober 21

Flacheninanspruch-
nahme
Veranderung der
Luftqualität
Veranderung von
Habitatqualitäten

Die nachfolgende tabellarische GecienUberstellunci bewertet die vorliegende Pla-
nunci hinsichtlich:

Erheblichkeit
# voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
o voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen

Art der Umweltwirkunp
+ voraussichtlich überwiegend positive Umweltauswirku ngen
- voraussichtlich uberwiegend negative Umweltauswirkungen
I voraussichtlich neutrale Umweltauswirkungen

SynerQien/Kumulation
(-) negative Synergien, sich uberlagernde Wirkungen
(+) positive Synergien, sich überlagernde Wirkungen
() keine uberlagernde Wirkungen

Eingritf/MaI3nahme Erheblichkeit Umweltwirkung Synergien/Kumula-
tion

______ ____________

Bebauung I Versiege-
_____

______________

- 0
lung I Flächeninan-
pruchnahme

Fauna
_____________

o
________________

/
______________________

Flora 0 /
__________________

esucheraufkommen o /
__________________

KFZ Verkehr 0 -

____________________

-

Einfriedung 0 I
Freiflächen I Anpflan- a +

_____________________

0
zungen

_____________ ___________ ________________ _______________ _____

Von einer erheblichen Beeintrachtigung der o.g. SchutzgOter kann bei entsprechender
Durchgrünung im Zusammenhang mit den getroffenen textlichen Festsetzungen nicht
ausgegangen werden. Die in Anspruch genommene vorlaufende Kompensationsmal3-
nahmen wird die dargelegten Eingriffswirkungen in vertretbarem Mal3e entlasten.
rn Plangebiet kann der erforderliche Mindestausgleich vorgenommen werden.
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SATZUNG
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4.1 Prognose hinsichtlich der Entwicklung des Umweltzustandes bei DurchfUhrung
der Planung:
infolge

des Baus und des Vorhandenseins des cieIanten Vorhabens.
Bauliche Mal3nahmen im Sinne von Hoch- oder Tiefbau sind vorgesehen. Sowohi der
Flächenentzug durch bauliche Anlagen und befestigte Flächen als auch baubedingte
Bodenbeeinträchtigungen z.B. Bodenverdichtung führen zu einer Storung der natürli-
chen Bodenfunktionen die lediglich durch die, wie vor genannten MaBnahmen, mini -

mierbar sind.

¯ der Nutzunci natürlicher Ressourcen und deren nachhalticie VerfQcibarkeit
Die im Planbereich zu betrachtenden natürlichen Ressourcen sind mit Ausnahme der
Ressource Boden/Fläche durch die Planung nicht dauerhaft nachteilig beeintrachtigt.
Der Verlust von Flächen für den Wasserhaushalt durch Versiegelung st durch em ört-
liches Wassermanagement teilweise ausgleichbar.
Durch grünordnerische Festsetzungen 1st der Eingriff vor Ort teilweise ausgleichbar
bzw. minimierbar.
Der Verlust von Lebensraum innerhaib des Geltungsbereiches kann durch die im Urn -

feld befindlichen Lebensräume gleichen Typs teilweise kompensiert werden.
Die Grünordnerischen Festsetzungen zur Durchgrunung dürften Iangfristig positive
Auswirkungen rn okologischen GefOge zeigen.
Aufgrund der Vorbelastung/Lage des Plangebietes werden die vorgesehenen Verän-
derungen bzgl. des Orts- und Landschaftsbildes als unerheblich eingestuft.

¯ der Art und Mene an Emissionen
Aufgrund der Zielsetzung der vorliegenden Planung ist nicht von Geräuschimmissionen
auszugehen, die sich nachhaltig negativ auf Menschen oder die vorhandene Fauna
auswirken könnten.
Das Kfz-Aufkommen wird sich lediglich mal3voll erhöhen.
Sonstige Ernittenten können durch die vorliegende Planung nicht abgeleitet werden.

¯ der Art und Mence der erzeupten Abfälle und ihrer Beseiticiuni und Verwertunci
Die Zielsetzung vorliegender Planung Iässt kein nennenswertes zusätzliches Abfailauf-
kommen erwarten. Es sind Abfallsammelbehälter aufzustellen, die durch die Kommune
regelmäBigentleert werden und einer Abfallsammelstelle zugeführt werden. Hier ergibt
sich keine Anderung zurn Status Quo.

¯ der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Urnwelt
Es sind keinerlei Risiken für die menschliche Gesundheit absehbar. Die Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Planung eingehalten.

¯ der Kumulierunci mit den Auswirkuncien von Vorhaben benachbarter PIanebiete
Kumulative Wirkungen sind derzeit nicht erkennbar. Es sind keine Planungen im Urn -

feld bekannt, aus denen sich kumulative Wirkungen ableiten Iie13en.

¯ der Auswirkuncien der peIanten Vorhaben auf das Klima
Wie unter dem entsprechenden Abschnitt dieses Berichts dargelegt, lassen sich keine
negativen Klima-Auswirkungen durch die Planung ableiten.

¯ der einciesetzten Techniken und Stoffe
Es werden keine umweltgefährdenden Stoffe eingesetzt von denen negative Auswir-
kungen ausgehen könnten.
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Von elner erheblichen Beeinträchtigung der o.g. Schutzgüter kann im Zusammenhang
mit den getroffenen textlichen Festsetzungen, vor allem rn Zusammenhang mit der
Kleinrãumigkeit der Planung nicht ausgegangen werden. Die dargelegten Eingriffswir-
kungen werden den Landschaftshaushalt im vertretbaren Masse belasten.
Im Plangebiet kann der erforderliche Mindestausgleich vorgenommen werden.

MaBnahmen im Geltungsbereich zum Ausgleich und Ersatz von weder vermeid-
baren noch minimierbaren Eingriften
Aufgrund der bestehenden Biotopwertigkeit des vorhandenen Bestandes sowie der
geringen Auswirkungen auf das Klima und Landschaftsbild und der Minimierung von
Eingriffen in Bezug auf Boden- und Wasserhaushalt kann der erforderliche Mindest-
ausgleich i. S. des § la BauGB innerhaib des Plangebietes erbracht werden. Hierzu
werden nachfolgende MaBnahmen festgesetzt:

¯ Die nicht versiegelten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen bzw. natur-
nah zu gestalten. Auf laut Festsetzung beschriebenen prozentualen Anteilen der
Grundstucksfreiflächen sind standortgerechte Gehölze anzupflanzen. Je angefan-
gener laut Festsetzung beschriebenen prozentualen Anteilen der Grundstücksflä-
che sind Gehölze zu pflanzen. Auf geeigneten Dächern kann eine extensive Dach-
begrunung vorgesehen werden.

¯ Wanderwege von Kleintieren werden gesichert, in dern Grundstuckseinfriedungen
für Kleintiere passierbar bleiben und durchgehende Beton- und Mauersockel aus-
geschlossen sind.

¯ Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Haussperling werden durch die Schaffung von
Nistmoglichkeiten gesichert.

¯ Lichtimmissionen und Glaskollisionen sind durch die Festsetzungen berucksichtigt.
¯ Die Brut- und Setzzeit hinsichtlich erforderlich werdender Rodungen st berücksich-

tigt, ebenso die Pflege- und RückschnittmaI3nahmen an Gehölzen unter Berücksich-
tigung der Vorgaben des BNatSchG.

¯ Zur Vermeidung negativer Sichtbeziehungen wird die max. Hohenentwicklung der
Baukorper begrenzt und eine ausreichende innere und ãul3ere BegrOnung des Bau-
gebietes festgelegt.

Auswirkungen der MaBnahmen:
Bei maximal moglicher Bebauung ergibt sich eine Mindestfreifläche die dauerhaft zu
begrunen ist und für welche Anpflanzungsfestsetzungen getroffen sind. Zurn Vorein-
griffszustand ergibt sich hier durch die Erhöhung der Strukturvielfalt rn Bereich der
Freiflächen eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung in Bezug auf die Schutz-

guter Boden, Wasserhaushalt und Klima sowie Flora und Fauna.
Aus faunistischer Sicht werden hier Arten gefordert, die auf Strukturreichtum der Ve-
getation (vertikale und horizontale Zonierung) sowie hohe Abundanz von Kräutern mit
Blüten angewiesen sind.
Hohlräume in Blüten und Stangeln dienen verschiedenen Insekten als Uberwinte-
rungsquartier. Viele Tierarten sind auf ganzjährig vorhandene höher gelegene Pflan-
zenteileangewiesen.
Wesentliche Bedeutungen haben Hausgarten, vor allem auch in Verbindung mit Ge-
holzpflanzungen v.a. Obstbãumen, aufgrund ihres relativen Strukturreichtums auch
als Nahrungsbiotop in Jahreszeiten in denen WirtschaftsgrUnlandflãchen nach Mahd
keine bzw. kaum Blüten aufweisen. Darüber hinaus stellen Hausgärten Rückzugsbi-
otope mit anschliel3endem Ausbreitungspotential zur erneuten Besiedelung von urn -

gebenden Flächen dar.
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Nicht zuletzt sind Freiflächen rn besiedelten Bereich wichtige Fortpflanzungshabitate
für einige Vogelarten, Hummein oder Webspinnen.
Zur okologischen Bedeutung von strukturreichen Hausgarten in Verbindung mit den
Anpflanzungsfestsetzungen und der privaten/offentlichen Grünflächen ist insbeson-
dere zu nennen:
¯ Es erfolgt eine Regulierung des Wasserhaushaltes durch Minderung des Oberflä-

chenabflusses
¯ Sie dienen als Nahrungsbiotop, Uberwinterungshabitat und Fortpflanzungshabitat

für Vogel, Kleinsauger und lnsekten sowie als Ausbreitungsweg für Flora und
Fauna.

¯ Es ergibt sich eine Filterung von Luftschadstoffen durch Gehölze und Aufheizungs-
effekte durch Beschattung (Gehölze) werden vermindert und damit einhergehend
Temperatur Extrema vermindert.

¯ Die Verdunstung wird durch die festgesetzten Mal3nahmen vermindert, im Gegen-
satz dazu wird die Taubildung gefördert.

¯ Im Gesamten wird die Oberbodenfeuchte im Bereich der Freiflächen gefOrdert und
durch Durchwurzelung einer Bodenerosion entgegen gewirkt.

¯ Die Schneeschmelze wird verzOgert.
¯ Die Erosion durch Wind und Wasser wird vermindert.

Durch die Etablierung von Gehölzen in Verbindung mit strukturreichen Freiflächen
wird demnach gegenuber der bisherigen Nutzung zumindest in Teilen em verbesser-
tes Bodenfeuchteregime durch Veranderung des Mikroklimas erreicht.
Damit einhergehend ist von positiven Einflüssen auf die Stoffumsetzungsprozesse im
Boden auszugehen. Stoffabbau- und Stoffumbauprozesse sind zentrale Okosystem-
prozesse, die Einfluss auf die Nahrstofffreisetzung, Humusbildung und Emission von
Treibhausgasen haben.
Das Schutzgut Boden und Wasserhaushalt wird durch die festgesetzten Mal3nahmen
im Bereich der Freiflächen berOcksichtigt.

4.2 Restkompensation für vorbereitete Eingriffe in Natur und Landschaft
Vgl. Ziff 19.0 der Begrundung

5.0 Gesetzlich fixierte Ziele und Belange zu den Umweltmedien, die für den
Bauleitplan von Bedeutung sind (EU, national, regional) sowie die Betrof-
fenheit bzw. BerUcksichtigung in der Bauleitplanung

5.1 Bodenschutz, Altlasten- und Rohstoffsicherung

Umweltbezogene Zielsetzung Betroffenheit/BerUcksichtigung
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, For- Es wird nur das erforderliche MaF3 an Verdichtung

erung der Innenentwicklung, Reduzierung der ]em. den Festsetzungen des Bebauungsplanes
Bodenversiegelung auf das notwendige Maf3 ermOglicht. In Anspruch genommen wird eine FIä-

che für die bereits anhand einer Satzung Baurecht
geschaffen wurde.

__________________________________________

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung Dieses Ziel ist im Rahmen der Minderungsmal3-
ler Funktion des Bodens nahmen und der Kompensation zu berUcksichti-

gen.
__________________________________________

Sanierung von Aitlasten sowie dadurch verur- nicht betroffen.sachte Gewasserverunrein igungen
____________________________________________

BauGB, BundesBodenschutzgesetz BNatSchG
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5.2 Gewässer-, Hochwasser- u nd G rundwasserschutz

Umweltbezogene Zielsetzung Betroftenheit/BerUcksichtigung
Vermeidung einer weiteren Verschlechterung so- Die Festsetzungen zur Planung in Verbindung mit
vie Schutz und Verbesserung des Zustandes :len MinimierungsmaBnahmen zum Bodenschutz,

aquatischer Okosysteme und der mit Ihnen zu- lie auf der Planzeichnung aufgelistet sind, unter-
sammenhangenden Landokosysteme stützen dieses Ziel.

Dieses Ziel wird durch die Umsetzung der Inhalte
FOrderung einer nachhaltigen Wassernutzung Jes Hessischen Wassergesetzes in Verbindung

mit dem Wasserhaushaltsgesetz (vgl. Festsetzun-
en Lit. C) unterstützt.

____________________________________________

Reduzierung und Verhinderung der Grundwas- Verpflichtung zur Einhaltung entsprechender Vor-
serverschmutzung, sachgemal3er Umgang mit schriften durch die Bauherrenvassergefährdenden Stoffen
\usreichende Versorgung mit Oberflächen- und

____________________________________________

Nird sichergesteilt durch die öffentliche Wasser-
Grundwasser guter Qualität ,ersorgung.
/erminderung der Auswirkungen von Uber- Nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen
schwemmungen* (vgl. Ziff. 9.2 der Begrundung).
Heilquellenschutz nicht betroffen.

ur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes sind ins-

besondere . . .natUrliche und naturnahe GewasserES sind keine Eingriffe zulãssig, die diesem Ziel
einschliel3lich threr Ufer, Auen und sonstigen entgegen stehen
Rückhalteflächen, . . .zu bewahren und zu erhal -
en (BNatSchG §1 Abs. 3 Nr. 3)

,,Richtlinie 2000160EG zur Schaffung elnes Ordnungsrahmens für Mal3nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik"
vom 22.12.2000 (Wasserrahmenrichtlinie), Artikel 1, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz

5.3 Luftreinhaltung, Klimaschutz, Gesundheitsschutz, natUrliche Ressourcen

Umweltbezogene Zielsetzung Betroffenheit/Berücksichtigung

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorgaben
Nasser, Atmosphãre und Sachguter vor schädli- rn Rahmen der Bauleitplanung.
then Umwelteinwirkungen.
Integrierte Vermeidung und Verminderung

__________________________________________

Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und
schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissio- gesetzlichen Vorgaben durch die Bauherren.nen in Luft, Wasser und Boden.

Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebli-

______________________________________________

Gefahren oder erhebliche Nachteile, die durch die

che Nachteile und erhebliche Belãstigungen. Umsetzung des Bebauungsplanes hervorgerufen
verden kãnnen, sind nicht erkennbar.
Einsatz moderner abgasarmer Heiz- und Betriebs-

Erhaltung der bestmoglichen Luftquaität. anlagen. Einflussnahme auf den Verdichtungsgrad
im Baugebiet.

_______________________________________

Verbesserung der Luftqualitat dort, wo sie nicht Vorbelastungen der Luftqualität sind für den Plan -

en Qualitãtsmal3stäben entspricht bereich nicht bekannt.
C02-Minderung, Energieeinsparung und Res -

sourcenschonung durch energiesparende Bau- Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermogli-
weise, Nutzung erneuerbarer Energien, Vermei- hen eine Solarenergienutzung. Der KFZ-Verkehr
dung von übertlUssigem Verkehr, Forderung von erhOht sich nur moderat.
5ffentlichem und nicht motorisiertem Verkehr.
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und

______________________________________________

Spürbare Beeintrãchtigungen des Klimas sind nicht
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind ins- -u erwarten, da durch die vorbereiteten Eingriffe
besondere . . . Luft und Klima zu schützen keine zusätzliche Barrierewirkung entsteht.
BNatschG, Bundesimmissionsschutzgesetz §1, §50, 22. BImSchV, TA Luft, TA Lärm, DIN 18005; EU-Rahmenrichtlinie Luftqua-
Iität u. Tochterrichtlinien; Energieeinspargesetz und -Verordnung; Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlamentes und
des Rates Ober die Bewertung und Bekampfung von umgebungslarm yam 25.06.2002 (Umgebungsrichtlinie); GIRL
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5.4 Arten und Biotope (biologische Vielfalt)

Umweltbezogene Zielsetzung Betroffenheit/Berücksichtigung
Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung
ler natürlichen Lebensräume sowie wildlebender nicht betroffen
iere und Pflanzen in FFH-Gebieten

Schutz des Waldes wegen seiner Bedeutung für
____________________________________________

nicht betroffenlie Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
Natur und Landschaft sind ... so zu schOtzen,

______________________________________________

lass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des

Naturhaushaltes einsch1ie131ich der Natur-
güter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie
der Erholungswert von Natur und Land -

schaft
auf Dauer gesichert sirid; Dieses Ziel wird durch die Kompensationsmal3nah-

Zur dauerhaften Sicherung ... des Naturhaushal- men mit entsprecheriden Maf3nahmen berücksich -

es sind insbesondere wild lebende Tiere und igt.

Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre
Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf
ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu
erhalten
Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen
Bereich ... sind zu erhalten und dort, wo sie nicht
im ausreichenden Mal3e vorhanden sind, zu
schaffen
Schutz von Talauen

______________________________________________

Nicht betroffen.

Schaffung und Erhalt eines hessenweiten Bio- Es sind keine Biotopverbundflachen eines lokalen,

opverbundsystems
regionalen oder überregionalen Biotopverbundsys-
:ems betroffen.

________________________________________

Infrastrukturma13nahmen aul3erhalb von im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteilen dürfen Natur Es sind keine Infrastrukturma13nahmen auBerhaib
und Landschaft, insbesondere Lebensräume er geplanten Bauflächen erforderlich.
vie Wanderwege von Tieren möglichst wenig be-
einträchtigen

______________________________________________

Bundeswaldgesetz §,1 BNatSchG, FFH-Richtlinie, BNatSchG

5.5 Landschaftsschutz
Umweltbezogene Zielsetzung Betroffenheit/BerUcksichtigung

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart Der betroffene Landschaftsausschnitt weist keine
und Schönheit sowie des Erholungswertes von erhöhten regionalen oder Qberregionalen Eignun-
Natur und Landschaft sind insbesondere gen für die natur- und landschaftsbezogene Erho-

1. Naturlandschaften und historisch gewach- lung auf.
sene Kulturlandschaften ... zu bewahren,

2. zum Zweck der Erholung in der freien Land- Die lokale Erholungseignung bleibt vorhanden.
schaft ... geeignete Flächen ... zu schQtzen Negebeziehungen werden nicht beeintrãchtigt.
und zugänglich zu machen

Forderung von Mal3nahmen zur Iandschaftsbe- Die Zugãnglichkeit der freien Landschaft wird nicht
zogenen Erholung, nsbesondere rn siedlungs- beeinträchti t
nahen Bereich

BNatSchG
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5.6 KulturgUter- und Archaologie

SATZUNG
Oktober 21

Umweltbezogene Zielsetzung IBetroffenheit/BerUcksichtigung
Denkmäler sind zu schützen und zu erhalten iNach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Historische Kulturlandschaften sind zu erhalten nicht betroffen
Hess. tJenKmalsctlutzgesetz, BNaTSch(.i

5.7 Verkehr
IUmweItbezogene Zielsetzung Betroffenheit/BerUcksichtigung I

3e1 der Anlage von HauptverkehrsstraBen sind
inzustreben:
Geringe Schallimmissionsbelastung
Gutes Kleinklima
Geringe Flacheninanspruchnahme
Soziale Brauchbarkeit
Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Anlage von Hauptverkehrsstral3en st nicht er-

der Anlage von Erschliel3ungsstral3en 1st
e verstärkte Berücksichtigung anzustreben

Umweltschutzaspekten
Historischen Bindungen/Ortsbild
Vielfaltigen Nutzungen

le Neuanlage von Erschliel3ungsstral3en 1st nicht
rforderlich. Das Plangebiet 1st bereits erschlossen.

nq für die AnlaQe von Hauptverkehrsstral3en (EAE1993), EmpfehlunQ für die AnlaQe von ErschlieBungsstraI3E
(EAHV1995)

5.8 Wasserverbrauch/Abwasserentsorgung

Umweltbezogene Zielsetzung Betroffenheit/Berucksichtigung

Geordnete Abwasserbeseitigung Eine geordnete Abwasserbeseitigung 1st sicherge-
stet.

fersickerung von Niederschlagswasser, Verwer- Die Errichtung von Regenwasserzisternen kann
ung von Betriebs- u. Niederschlagswasser Jieses Ziel unterstützen.

Sparsamer Umgang mit Wasser Dieses Ziel ist von den Bauherren, auch rn eige-
nen Interesse (Kosteneinsparung), zu beachten.

Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

5.9 Ressourcenverbrauch, Abfallentsorgung

Umweltbezogene Zielsetzung Betroffenheit/BerUcksichtigung

Förderung und Sicherung von Abfallvermeidung,
umweltvertràglicher Verwertung und Beseitigung Die ordnu ngsgemäl3e Abfallentsorgung 1st sicher-

on Abfällen, Schonung der natürlichen Res- jesteilt.
sourcen

(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)
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6.0 Flächenbilanz der Planung I vorbereitete Eingriffe

Siehe Begrundung zurn B-Plan Punkt 18.0.
Ca. 55 % des Gesarntbaugebietes (ohne Verkehrsfläche) können zukOnftig zusätzlich
der Grundwasserneubildung durch Versiegelung zusätzlich vollstandig und teilweise
entzogen werden.
Diesem Regenerationsverlust steht die Festsetzung zur Versickerung von antallendem
Regenwasser gegenuber, was eine Minderung der Eingriffswirkung in den Wasser-
haushalt bedeutet.

7.0 Alternativen zur beabsichtigten Planung

Bei vorliegender Planung handelt es sich urn em Konzept, das eine an dieser Stelle
vorhandene einseitig bebaute StraI3e mit einschliel3t. Die Planung erfolgt zur Gewähr-
leistung von effizienten und wirtschaftlich tragbaren Abläufen an dieser Stelle und be -

rQcksichtigt die Vorgaben des Flachennutzungsplans, so dass sich eine Standortalter-
nativendiskussion aus Sicht der Kommune erubrigt.

8.0 Zusätzliche Angaben zur UmweltprUfung

8.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, technische LUcken, teh-
lende Kenntnisse und aufgetretene Probleme
Die sich aufgrund der Bestandsituation sowie der Planinhalte des B-Plans ergebende
Problemstellung erzeugt kein Erfordernis besondere technische Verfahren zur Bestim-
mung der Umweltauswirkung einzusetzen bzw. anzuwenden.
Die TA-Lärm sowie die GIRL fanden keine Anwendung.
Technische Lücken sind nicht bekannt.
Em artenschutzrechtliches Gutachten wurde nicht in Auftrag gegeben.
Bei der Beurteilung der Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzguter wurden vor-
handene Daten wie aus dem Flachennutzungs- und Landschaftsplan der Kommune
und den online Daten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Urnwelt und Ge-
ologie herangezogen.
Zur Umsetzung der Planung werden voraussichtlich nur aligemein haufig verwendete
Techniken und Stoffe eingesetzt bzw. angewandt.

8.2 MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen (Mo-
nitoring)
Gemäl3 Nr. 3b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a, 4c BauGB 1st das geplante Mon i-
torin-Konzept zu beschreiben. Nach § 4c S. 1 2.Hs BauGB 1st nunmehr Gegenstand
der Uberwachung auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach
§ la Abs. 3 S. 2 BauGB und von MaBnahmen nach § la Abs. 3 S. 4 BauGB (Flächen
oder Mal3nah men zum Ausgleich).

Dabei 1st fokiende AusQancislacle für die Gemeinden zucirunde zu lepen:

Das gesetzliche Modell des § 4c BauGB ist ersichtlich auf die Kooperation mit den
Fachbehörden angelegt ( 4 Abs. 3 BauGB), d.h. es ist eine gesetzliche ,,Bringschuld"
der Fachbehörden mit einzubeziehen.
Es sind Gestaltungsspielräume für die Gemeinden für die Nutzung vorhandener Infor-
rnationsinstrumente vor Ort oder regional gegeben.

M:\Zentrale\PROJEKTE\Heidenrod\Langschied\Wiesenstra(3e\B-Plan\Satzung\umweltbericht.docm



- 41 -

Umweitbericht zum Bebauungsplan "Wiesenstraf3e West',
Gemeinde Heidenrod, OT Langschied

SATZUNG
0ktober 21

Es soil eine Uberwachung I Monitoring erheblicher, insbesondere unvorhergesehener
Umweltauswirkungen, nicht aber eine Uberwachung des B-Plan -Volizugs erfolgen.
Dabei erfolgt die Abgrenzung erheblich/unerheblich auf Ebene des Verfahrens im Urn -

weltbericht. Eine Erheblichkeit liegt auch dann vor, wenn der Umweitbelang ,,abwä-
gungsrelevant" ist ( 1 Abs. 7 BauGB). Dabel 1st zu beachten, dass sich die Erheblich-
keit einer Umweltauswirkung i.d.R. erst nach der Durchfuhrung der Planung zeigt. D.h.
hier sind die Fachbehörden als Informationsquelle in der Pflicht (Verweis auf § 4 Abs.
3 BauGB), aber auch bspw. Umweltfachverbände können Informationen weitergeben.
Nach Informationserhalt st die Gemeinde in der Verpflichtung den jeweiligen Sachver-

halt zu prufenluberwachen.

Der gesetzliche zeitliche Bezugspunkt des Monitoring ergibt sich durch Verweis auf §
4 Abs. 3 BauGB. Das heiBt, nach Abschluss des Verfahrens unterrichten die Behörden
die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchfuhrung
des Bauleitplans erhebliche oder unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt hat.

Auslöser der Uberwachunci können z.B. sein:
¯ Uberschreitungen bestimmter Grenzwerte an Messtellen auBerhalb des Plangebietes
¯ Erhöhtes Verkehrsaufkornmen
¯ Beschwerden durch Betroffene (Geruchsimmissionen, Lärm)
¯ Defizite bei der Umsetzung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaBnahmen.

Als Uberwachuncisinstrumente sind u.a. vorgesehen:
¯ Begehung des Plangebietes zur Prufung des Orts-ILandschaftsbildes, ggf. Korrektu-

ren über Grünordnung, im Abstand von i.d.R. 5 Jahren durch die Gemeinde
¯ Baubegleitende Sicherungsmaf3nahmen, vorliegend werden diese nicht für erforder-

lich gehalten.
¯ Verkehrszahiungen bei Lärm-/Emissionsprobiematik, vorliegend werden diese nicht

für erforderlich gehalten.
¯ Bei Bedarf (Rückmeldung durch Fachbehörden etc.) zusätzliche Untersuchungen zu

Fauna oder je nach Vorhaben der Gewassergute.

Vorliegend prognostizierte erhebliche Geplante Uberwachungsmal3nahmen
Umweltauswirkung
Schutzgut Boden

_____________________________________

Ortsbegehung zur Bauphase und Prü-
fung der ordnungsgemal3en Urngehens-
weise mit gelagertem Bodenmaterial und
sonstigen, rn Bausteileneinrichtungsplan
geregeiten bodenspezifischen Belangen
-> Protokoll

__________________________________

Eventuell Auffinden von unvorhergese- Gutachterliche Begieitung von Sanierung
hene Bodenverunreinigungen bei Bau- und SicherungsmaBnahmen -> Protokoll
vorhaben
Grünplanerische AusgleichsmaBnah-

_____________________________________

Anzeige der Fertigstellung bei der Fach -

men mci. Artenhilfsmaf3nahrnen behörde -> Verpflichtung der Bauherren
zur Fotodokumentation
Bzw. Prufung und Abnahme durch Kreis-
bauamt (Verglasung)
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Das Monitoring beginnt bei Beginn der Bauarbeiten und ist in einem 5-Jahres Turnus
regelmäl3ig durchzuführen. 5 Jahre nach Beendigung der Bauarbeiten ist die Uber-
wachung der Umweltauswirkungen IetztmaIig durchzuführen. Das Monitoring wird
von der Gemeinde und den zuständigen Fach-Behörden durchgefuhrt.

Die in der hier vorgelegten Umweltprufung erarbeiteten Gegebenheiten erlangen
rechtsverbindliche Wirkung durch die Erklarung, dass der Umweltbericht em formali-
sierter Bestandteil der Bauleitplanung und die Vorgabe, die hier gewonnenen Erkennt-
nisse in die Abwägung zur Planung einzubeziehen ist.

8.3 Zusammenfassung der Umweltprüfung
Aufgrund der vorhandenen Situation sowie der durch die gem. Bebauungsplan zuläs-
sige dargestelite Nutzung, wurde in der Umweltprufung nachvollziehbar dargesteilt,
dass mit nachhaltig negativen Auswirkungen auf die UrnweltgUter Klima, Grundwas-
ser/Wasserhaushalt, FloralFauna/Schutzgebiete, Landschaftsbild, Mensch und Kultur-
und Sachguter nicht zu rechnen ist.
Ca. 55 % des Gesamtplangebietes können zukunftig zusätzlich der Grundwasserneu-
bildung durch Versiegelung entzogen werden. Daraus ergibt sich eine Erheblichkeit für
das Schutzgut Boden. Dazu formuliert die Planung Vermeidungs- und Verminderungs-
mal3nahmen sowie das erforderliche Monitoring.
Darüber hinaus sind für alle, im Rahmen der Umweltbetrachtung zu berucksichtigen -

den Schutzgüter Vermeidungs- und Verminderungsmal3nahmen formuliert urn die Pla-
nung/die Eingriffe so vertraglich wie moglich zu gestalten.

Betroffen von der Planung ist untergeordnet Grünland und im Wesentlichen Ackerland,
das in der Umgebung noch weitlaufig repräsentiert ist. Die vorhandenen Lebensge-
meinschaften haben somit noch ausreichend Rückzugs- und Ausbreitungsareale. Die
grunordnerischen Festsetzungen stellen darüber hinaus lineare Verbindungsstrukturen
zur offenen Landschaft hin dar.
Durch die festgesetzten grunordnerischen MaBnahmen werden im Plangebiet neue
Habitate geschaffen, die den vorkornrnenden ubiquitaren Arten als Trittstein-, Brut- und
Nahrungshabitat dienen können.

aufgestellt: Weinbach im Oktober 2021
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Fichtenhof 1
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Anlagen: Quellen und Literaturangaben
Rechts- und Verwaltungsvorschriften
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REGIONALPLAN SUDHESSEN, Regieru ngsprasidium Darmstadt als Geschäftsstelle der Reglo-
nalversammlung Südhessen 2011

Rechts- und Verwaltungsvorschriften

BAUGESETZBUCH
(BauGB) I. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt
geandert am 14.06.2021 (BGBI. I Nr. 33 vom 22.06.2021, Is. 1802)

BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG
(BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBI. I S. 1554), zuletzt geandert am 19.Juni 2020
durch Artikel 126 der Verordnung (BGBI. I S. 1328)

BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ
(BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt geandert am 25. Februar
2021 durch Artikel 7 (BGBI. I S. 306)

BUNDESFERNSTRABENGESETZ (FSTRG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBI. I Nr. 29 vom
10.07.2007 S. 1206) zuletzt geändert am 3. Dezember 2020 durch Artikel 2a (BGBI. I
S. 2694)

ERLASS ZUR BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRACER OFFENTLICHER BELANGE
(lOB) IN STADTEBAULICHEN VERFAHREN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BAuGB)
vom 11. 12. 2019, StAnz. 52/2019, S.1373 bis 1376, in Kraft am 24. 12. 2019

GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) I. d. F. vom 29. Juli 2009 (BGBL. I 5. 2542 m.
W. v. 1. März 201 0), zuletzt geandert am 25. Februar 2021 durch Artikel 5 (BGBI. I S.
306)

GESETZ UBER DIE UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I Nr. 7 vom
26.02.2010 5. 94) zuletzt geandert am 25. Februar 2021 durch Artikel 6 (BGBI. I S.
306, 308)

GESETZ ZUR MOBILISIERUNG VON BAULAND (BAULANDMOBILISIERUNGSGESETZ)
vom 14. Juni 2021 Bundesgesetzblatt 2021 Tell I Nr. 33 vom 22. Juni 2021 IS 1802-
1809

GESETZ ZUR ORDNUNG DES WASSERHAUSHALTS (WASSERI-IAUSHALTSGESETZ - WHG
vom 31. Juli 2009 (BGBI. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2585)
zuletzt geandert am 19. Juni 2020 durch Artikel 1 (BGBI. I S. 1408)

GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN DURCH
LUFTVERUNREINIGUNGEN, GERAUSCHE, ERSCHUTTERUNGEN UND AHNLICHE V0RGANGE
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBI. I Nr. 25v0m 27.05.2013 S. 1274)
zuletzt geandert am 9. Dezember 2020 durch Artikel 2 Absatz 1 (BGBI. I S. 2873)

GESETZ ZUR SICHERSTELLUNG ORDNUNGSGEMABER PLANUNGS- UND
GENEHMIGUNGSVERFAHREN WAHREND DER COVID-19-PANDEMIE
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
20. Mai 2020 (BGBI. I 5. 1041), zuletzt geandert am 18. März 2021 durch Artikel 1 des
Gesetzes zur Verlangerung der Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes
und der Geltungsdauer dienstrechtlicher Vorschriften (BGBI. I Nr. 11 vom 24.03.2021
5. 353)

GESETZ ZUR ERHALTUNC DES WALDES UND ZUR FORDERUNG DER FORSTWIRTSCHAFT
(BUNDESWALDGESETZ)
VOM 2. MAI 1975 (BGBL. I NR. 50 VOM 07.05.1975 S. 1037)
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zuletzt geandert am 17. Januar 2017 durch Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Ande -

rung des Bundeswaldgesetzes (BGBI. I Nr. 4 vom 26.01.2017 S. 75)
HESSISCHES DENKMALSCHUTZGESETZ - HDScHG

HDSchGvom 28. November 2016 (GVBI. Hessen I Nr. l8vom 06.12.2016, S. 211)
HESSISCHES AUSFUHRUNGSGESETZ ZUM BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

(HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBI. Hessen I Nr. 24 vom 28.12.2010, S.
629) zuletzt geändert am 7. Mai 2020 durch Artikel 17 des Gesetzes zur Verbesserung
der politischen Telihabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der
Kommunalpolitik sowie zur Anderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften
(GVBI. Hessen Nr. 26 vom 15.05.2020, S. 318)

HESSISCHES AUSFUHRUNGSGESETZ ZUM KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ - HAKRWG
Vom 6. März 2013, GVBI. 5. 80, zuletzt geandert am 3. Mai 2018, GVBI. S. 82, 145

HESSISCHE BAUORDNUNG
(HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBI. Hessen I Nr. 9 vom 06.06.2018, 5. 198),
zuletzt geandert am 3. Juni 2020 (GVBI. 5. 378)

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. Hessen I Nr. 7
vom 17.03.2005, S. 142), zuletzt geandert am 7. Mal 2020 durch Artikel 1 des Geset-
zes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und
Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Anderung kommunal- und wahlrechtli-
cher Vorschriften (GVBI. Hessen Nr. 26 vom 15.05.2020, S. 318)

HESSISCHES NACHBARRECHTSGESETZ
(NachbG) vom 24. September 1962 (GVBI. I S. 417), zuletzt geandert am 28. Septem-
ber 2014 durch Artikel 3 des Achten Gesetzes zur Verlangerung der Geltungsdauer
und Anderung befristeter Rechtsvorschriften (GVBI. Hessen I Nr. 16 vom 08.10.2014,
5. 218)

HESSISCHES STRABENGESETZ (HSTRG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2003 (GVBI. Hessen I Nr. 10 vom
27.06.2003, 5. 166), zuletzt geandert am 28. Mal 2018 durch Artikel 4 des Gesetzes
zur Neufassung der Hessischen Bauordnung und zur Anderung landesplanungs-, inge-
nieurberufs- und stral3enrechtlicher Vorschriften (GVBI. Hessen I Nr. 9 vom
06.06.2018, S.198)

HESSISCHES WASSERGESETZ
(HWG) yam 14. Dezember 2010 (GVBI. I S. 548), zuletzt geandert am 4. September
2020. durch Artikell 1 (GVBI. S. 573)

KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ
vom 24. Februar 2012 (BGBI. I 5. 212), zuletzt geandert durch Art. 2 Abs. 9 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBI I S 2808

RAUMORDNUNGSGESETZ (ROG)
vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I Nr. 65 vom 30.12.2008 S. 2986)
zuletzt geandert am 3. Dezember 2020 (BGBI. I S. 2694)

RICHTLINIE 2011/92/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES UBER DIE
UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG BEI BESTIMMTEN OFFENTLICHEN UND PRIVATEN
PROJ EKTEN
vom 13. Dezember 2011 (ABI. EU vom 28.01.2012 Nr. L 26 S. 1)
zuletzt geandert am 16. April 2014 durchArtikel 1 der Richtlinie 2014/52/EU des Euro-
paischen Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie 2011/92/EU über die
UmweltverträglichkeitsprOfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABI.
EU yam 25.04.2014 Nr. L 124 S. 1)

RIcHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPAISCI-IEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR SCHAFFUNG
EINES ORDNUNGSRAHMENS FÜR MABNAHMEN DER GEMEINSCHAFT IM BEREICH DER
WASSERPOLITIK
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vom 23. Oktober 2000 (ABI. EG vom 22.12.2000 Nr. L 327, S. 1)
zuletzt geandert am 30. Oktober 2014 durch Artikel 1 der Richtlinie 2014/101/EU der
Kommission zur Anderung der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Mal3nahmen der Gernein-
schaft rn Bereich der Wasserpolitik (ABI. EU vom 31.10.2014 Nr. L 311, S. 32)

SECHZEHNTE VERORDNUNG ZUR DURCHFUHRUNG DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)
vom 12. Juni 1990 (BGBI. I Nr. 27v0m 20.06.1990 S. 1036)
zuletzt geändert am 4. November 2020 durch Artikel 1 (BGBI. I Nr. 33 vom 22.06.2021
S. 1802)

VERORDNUNG UBER DEN BAU UND BETRIEB VON GARAGEN UND STELLPLATZEN
(Garagenverordnung - GaV in der Fassung der Ausfertigung vom 17. November 2014;
GVBI. 2014, 286)

VERORDNUNG UBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTUCKE
(Baunutzungsverordnung - BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017; BGBI. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I Nr. 33 vorn 22.06.2021, IS. 1802)

VERORDNUNG UBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLANE UND DIE DARSTELLUNG DES
PLANINHALTES (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vorn 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021
(BGBI. I Nr. 33 yam 22.06.2021 5. 1802)

VERORDNUNG UBER DIE DURCHFUHRUNG VON KOMPENSATIONSMABNAI-IMEN, DAS FUHREN VON
OKOKONTEN, DEREN HANDELBARKEIT UND DIE FESTSETZUNG VON ERSATZZAHLUNGEN
(Kompensationsverordnung - KV) 1)1) FFN 881-52 yam 26. Oktober 2018 (GVBI. Hes -

sent Nr. 24vorn 09.11.2018,S. 652) zuletztgeandertam 1. Februar2019durch Be-

richtigung der Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmal3nahrnen, das
Führen von Okokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzzahlungen
(GVBI. Hessen Nr. 3 vom 01 .02.2019, S. 19)

VERORDNUNG UBER DIE QUALITAT VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH (Trink-
wasserverordnung -TrinkwV) vom 21 .05.2001 i.d.F. der Bekanntrnachung yarn

10.03.2016 (BGBI. 12016 Nr. 12, S. 459 ff), Ietzte Anderung am 20.12.2019 (BGBI. I
2019 Nr. 52, S. 2934)
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Begrundung zum Bebauungsplan ,,Wiesenstra(3e West
Gemeinde Heidenrod, OT Langschied

1 M Veranlassung und Planungsinhalte

SATZUNG
0ktober 21

Die Stadtebaupolitik der Gemeinde zielt darauf ab, die positive Nachfrage, angesichts
des bereits eingeleiteten dernographischen Wandels der Geseiischaft in der Bundes-
republik, durch die Ausweisung von attraktiven Bauflächen im Gemeindegebiet zu
befriedigen, urn die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu sichern sowie stabile Be -

voikerungsstrukturen zu schaffen und zu erhalten, sowie die Eigentumsbiidung weiter
Kreise der Bevoikerung zu errnoglichen (vgi. §1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB).
Die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwickiung, Anpassung und der Umbau vorhande-
ner Ortsteiie ( 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) zur Eigenentwickiung soil daher unter Berück-
sichtigung der unter § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Faktoren ressourcenscho-
nend betrieben werden.

Dieses Ziel soil unter anderem durch Umnutzung verschiedener für die Wohnbebau-
ung bisher verschiossener Flächen im Gemeindegebiet durch Festsetzungsänderung
hin zur Ausweisung von Bauplatzen erreicht werden.

Der Ortsteii "Langschied" ist Teil der Gemeinde Heidenrod.

Urn eine effiziente Nutzung der bereits vorhandenen ErschiieI3ungsanlagen zu errei-
chen, soil die bereits einseitig bebaute WiesenstraI3e nun zweiseitig ausgebaut wer-

den.

Durch die voriiegende Pianung soil eine Wohnbebauung ausgewiesen werden, die
sich an die östiich und südiich angrenzende Ortsiage konfliktfrei einfOgt.
Die Gemeinde folgt damit der bestehenden Nachfrage nach entsprechenden Wohn-
mögiichkeiten im Gemeindegebiet.

Nach Einschätzung der Gemeinde Heidenrod stelit die Zielverwirkiichung vorliegen -

der Pianung eine sinnvoiie Erganzung vorhandener Baustrukturen im Umgebungs-
bereich dar.

Abb. 1: Luftbild, ohne Mal3stab Queue: Gemeinde Heidenrod, Befliegung 2020

/1

_______

¯7 IV 'W,
_____ ¯

22(10 Datun, 127 1'2

Heidenrod OT Lancischied Wiesenstra1e

Das Bauleitpianverfahren wird im Regei-Verfahren gem. § 3 und 4 BauGB durchge-
führt.
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Begrundung zum Bebauungsplan WiesenstraBe West"
Gemeinde Heidenrod, OT Langschied

SATZUNG
0ktober 21

Gemäl3 § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald
und soweit es die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfordert.
GemäB § la BauGB st bei der Aufstellung von Bauleitplänen, bei denen Eingriffe in
Natur und Landschaft zu erwarten sind, über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von
Eingriffsfolgen nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden. § 1 a BauGB regelt
hierbei die Berücksichtigung umweltschützender Belange in der Abwägung.

Dieser Bebauungsplan gewährleistet gem. § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung.

1.1 Verfahren

Aufstellungsbeschluss 26.06.2020

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss und früh-
zeitige Beteiligung 09.09.2020

Verfahren gem. § 3 Abs. 1 BauGB als Infotermin,
sowie öffentliche Auslegung

____________________________

30.09.2020; 18:00 - 18:30 Uhr
14.09.2020 bis 16.10.2020

Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 28.04.2021 bis 01 .06.2021

Bekanntmachung Offenlage

Verfahren gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 07.09.2021 bis 08.10.2021

Satzungsbeschluss B-Plan

Hinweis: Bezugnehmend auf § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB
Auszug: "Die Entwürfe der Bauleitpläne ......... Dauer eines Monats, mindestens je-
doch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorilegen eines wichtigen Grundes für die
Dauer einer angemessenen /angeren Frist öffentllch auszulegen .....

Verfahren ciem. 3 Abs. 1 BauGB und 4 Abs. 1 BauGB:
Aufgrund der Planungsinhalte und des Umfangs der auszulegenden Unterlagen 1st
prinzipiell kein Anlass erkennbar die Auslegungsfrist signifikant zu verlängern.
Unter Beachtung der Vorgaben des Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vorn
20.05.2020, erfolgt-die fruhzeitige Beteiligung jedoch über einen Zeitraum von 35 Ta-
gen.

Verfahren ciem. 3 Abs. 2 BauGB und 4 Abs. 2 BauGB:
Aufgrund der Planungsinhalte und des Umfangs der auszulegenden Unterlagen ist
prinzipiell kein Anlass erkennbar die Auslegungsfrist signifikant zu verlangern.
Unter Beachtung der Vorgaben des Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vorn
20.05.2020, erfolgt-die Beteiligung zur Offenlage Ober einen Zeitraum von 32 Tagen.

2.0 Standortwahl

Wie bereits unter Ziff. 1 dieser BegrUndung erläutert, handelt es sich urn em Konzept,
zur sinnvollen Nutzung einer bereits hergesteilten ErschlieBungsstra13e zur Schaffung
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Begrundung zum Bebauungsplan ,,Wiesenstraf3e West"
Gemeinde Heidenrod, OT Langschied

SATZUNG
0ktober 21

von Wohnraum und Wohneigentumsbildung der Bevolkerung, so dass sich eine
Standortalternativendiskussion aus Sicht der Kommune erubrigt.
Die Inanspruchnahme von Ackerfläche entlang einer bestehenden ErschlieI3ungs-
stral3e in linearer Form behindert nicht die kUnftige iandwirtschaftiche BeWirtschaf-
tung der verbleibenden Restfläche.
Die Planung ist mit den Vorgaben des Regionaiplans vereinbar und ist der Planungs-
wille der Kommune bereits durch Darstellung einer Entwicklungsfläche im Flächen-
nutzungsp!an dokumentiert.

3.0 Lage und Abgrenzung des Gebietes, Topografie

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke:
Gemeinde Heidenrod, Ortsteil Langschied, Fiur 13,
Flurstücke Nr. 27/1 tlw.; 28 tlw.; 29/1 tlw.; 29/2 tlw.; 30 tlw. sowie 33/1 tlw. und 33/2
tiw. (Verkehrsflächen WiesenstraBe)
mit elner Gesamtfläche von Ca. 5.415 m2.
Davon entfallen Ca. 590 m2 auf die dargestelite VerkehrsfläChe, die im Bestand be -

reits vorhanden 1st.

Die FläChe taut, ausgehend vom Bereich des Flurstück 29/1 in Richtung Süden auf
elne Höhe VOfl Ca. 480 mONN sanft ab.

Der Geltungsbereich wird östlich und südlich durch die bebaute Ortslage der Ge-
meinde Langschied begrenzt. Westlich und nördlich schliel3t Iandwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche an.

Aktuelle Nutzuni:
Ackerland, vgl. nachfolgende Abbildungen
Abb. 2 und 3, aktuelle Nutzung, Queue SLE Schönherr 09.09.2020

": -

-

$
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Abb. 4: Ubersicht Geltungsbereich des Bebauungsplans, ohne MaBstab

4.0 Ubergeordnete Planungen

4.1 Regionalplan
Strukturdaten von Heidenrod
Ordnungsraum,
Kleinzentrum mit den zentralen Ortsteilen Laufenselden und Kernel
Im gültigen Regionalplan 2010 ist das Gebiet wie folgt dargestelit:
¯ Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 10.1
Die Umgebung des Ortsteils Langschied 1st Uberlagert von einem Vorbehaltsgebiet
für besondere Klimafunktionen, das jedoch die hier Uberplante Flãche nicht betrifft.

Abb. 5: Auszug aus dem Regionalplan 2010, ohne MaBstab

M:\ZentraIe\PROJEKTE\Heidenrod\Langschied\Wiesenstra13e\B-PIan\Satzurg\BegrOndung.docm
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Begrundung zum Bebauungsplan WiesenstraBe West
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SATZUNG
Oktober 21

4.1.1 Dichtevorgaben gem. Regionaiplan SUdhessen 2010
Es werden rn Regionalplan als Zielvorgabe irn lndIichen Siedlungstyp 25 bis 40
Wohneinheiten je ha formuliert.

Es ist die Entwicklung VOfl Ca. 5-6 BaugrundstüCken geplant.
Bei Minimalausnutzun durCh je 1 WE 5 WE bezogen auf Ca. 3.600 rn2 BaufläChe
ergabe siCh em DiChtewert VOfl Ca. 14 - 17 WE je ha.
Bei MaximalbebauunQ bei Nutzung durCh je 2 WE ergabe sich em DiChtewert VOfl Ca.

28-34 WE je ha.
Daraus ergibt siCh em durChsChnittliCher DiChtewert VOfl Ca. 21 - 25 Wohneinheiten
je ha.

Die Zielvorgabe Z 3.4.1-9 des Regionalpianes ist damit eingehalten.

Die DiChte der Wohneinheiten der vorliegenden Planung tragt der Ortsrandlage und
der Eigenart des Ortsteiles, insbesondere der direkt angrenzenden Wohnbebauung
im Bestand, sowie der siCh deutliCh prasentierenden landwirtsChaftliChen Nutzung in
der Umgebung ReChnung.

4.2 Flächennutzungsplan
Der GeltungsbereiCh ist rn reChtskraftigen FläChennutzungsplan der Gemeinde Hei-
denrod dargesteilt als

WohnbaufläChe geplant.
Der Bebauungsplan ist daher aus dem FläChennutzungsplan entwiCkelt.

-
-

iL

Lkn;
___

_

£
_____
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LEGENDE
BSTAND PLANUNG

LIi1

5.0 Tabellarische Flächencharakteristik

Bezeichnung ,,WiesenstraBe West"

Gemarkung Langschied

Ausweisungsziel Aligemeines Wohngebiet { 4 BauNVO]

Lage Ortslage, westlicher Ortsrand

Flãche Ca. 5.415 m2

Topografie Sanft geneigt Richtung Süden

Aktuelle Nutzung Ackerland

Umgebungsnutzu ng bebaute Ortslage, Landwirtschaft

Regionalplan 2010 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 10.1

F-Plan, derzeit rechtskräftig Wohnbaufläche Planung

Schutzgebiete folgt

Schutzgebiete gem. § 23 und 26
BNatSchG fo tg

Biotope gem. § 30 BNatSchG folgt

Wald kein Wald im direkten Umfeld vorhanden

Gewässer nicht betroffen

Aussiedlerhäfe (VDI-Richtlinie 3471) nicht beeinträchtigt

Gewerbe-Wohngebiete keine Konflikte erkennbar

Freihaltezonen für Leitungstrassen nicht betroffen

Bergbau derzeit nicht bekannt

Altiasten nicht bekannt

Erschliel3ung
__________________________________

Anbindung Uber bestehende innerörtliche Stra-
Ben
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Begrundung zum Bebauungsplan ,,Wiesenstral3e West
Gemeinde Heidenrod, OT Langschied

6.0 Städtebauliches Konzept

SATZUNG
0ktober 21

6.1 Entwicklungsziele gem. § 1 und la BauGB
Die Mobilisierung von Fiächenreserven bzw. Baulandpotentialen mit vorgenannter
Zielsetzung entspricht den Zielen der § 1 und la BauGB.

Durch die vorliegende Pianung soil in mal3voliem Umfang eine Wohnbaufläche ent-
wickelt werden. Der Standort stelit eine Berucksichtigung des bereits rn Flächennut-
zungsplan dokumentierten Planungswillen der Kommune dar und führt zu einer öko-
nornisch sinnvollen Nutzung einer bestehenden Erschliel3ung.

Die Gemeinde folgt damit der bestehenden Nachfrage im Gerneindegebiet und vor
ailem im Ortsteil nach entsprechenden Möglichkeiten.

Die überbaubaren Flächen sind durch Baugrenzen erstelit.
Die Hohenfestsetzungen orientieren sich an der Umgebungsbebauung und tragen
der Lage irn Raum Rechnung.

Auf diese Weise wurde versucht zu einem angemessenen Verdichtungsgrad zu kom -

men und zu einer integration des Siediungsteils in das Landschaftsgefuge beizutra-
gen.

6.2 Verkehrstechnische ErschlieBung I OPNV
Die verkehrliche ErschlieBunci erfolgt über die bestehenden ErschiieI3ungsstra13e
"WiesenstraBe". Eine weitere innere ErschlieBung 1st nicht erforderlich.

Der erforderlich werdende Stellplatzbedarf für Anlieger soil gem. der Stellplatzsat-
zung der Gemeinde Heidenrod auf den Grundstücken seibst gedeckt werden. Die
Anzahl der erforderlichen Stellpiatze richtet sich nach Anlage 1 der Stellplatzsatzung.

Das Gemeindegebiet ist an den OPNV angegliedert.

Die technische ErschlieBunci durch die verschiedenen Versorgungstrager ist bereits
durch die vorhandenen, im Plan dargestellten Trassen von Strom, Wasser und Tele-
kommunikation sichergesteilt.
Es sind bauseits geeignete Mal3nahrnen zu treffen, urn eine Beschadigung von Lei -
tungen durch die Annäherung oder das Uberfahren mit schwerem Gerät oder Fahr-
zeugen zu vermeiden; beispielsweise das Legen von Stahiplatten oder das proviso -

rische Auffüllen mit geeignetem Material zur Herstellung einer Mindestuberdeckung.

6.3 Versorgung

6.3.1 Wasserversorgung
Die Gemeinde Heidenrod unterhält eine eigene Offentliche Trinkwasserversorgung.
Die zukünftig benotigte Mehrmenge an Trinkwasser kann nach heutigem Kenntnis -

stand gedeckt werden.
Es wird sichergestellt, dass die Offentliche Wasserversorgung für die neu entwickelten
BaugrundstUcke gewährleistet ist. Es ist aul3erdem dafUr Sorge zu tragen, dass die
erforderliche Loschwassermenge gem. den gesetzlichen Vorgaben bereit gestellt
werden kann.
Der Wasserdruck der Offentlichen Leitung im Gebiet trägt den gesetzlichen Vorgaben
Rechnung.
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Der Hochbehälter Langschied hat 200 m3 Fassungsvermögen. Grol3abnehmer sind
nicht ansassig.

6.3.2 Brandschutz
Die Loschwasserversorgung 1st entsprechend dem DVGW Arbeitsblatt W 405 sicher-
zustellen:

Tabelle 1 - Richtwerte für den Läschwasserbedart (m3/h) unter Berücksichtigung der baulichen Nut-

zung und der Gefahr der Brandausbreitung

IG,uhchc Nut- ,n,nn Wolnigobnie WR) Geworbogobtete(GO) iidstr,e -

rung flack § 17 Ugem. Wohngeb)ele A) 9th ole (GE
de, Bernet- boendnre Wohngebicte )WI3 - ¯-------------- - --

Kernoebiotezungsvorord- IUscbgebiete (4) (MK)

-------- Oorfeb e(MP)
tahlde,Volige-

__.__L
N03 NS3

-

N03 T N -I N'I
ncIose (N)
Gosclonsfia- j 0,36 GFZ 07 GFZ t 3FZ <GFZ I GFZ
chenzaG)4J 60,7 61,2 007 S I
Bau,oassenzahl

Loschwasserb.darl
Se, octet- 1sclsedkche,
Gelatt, Sec m9h m'Jh 'n'!l, m'h reM, reM,
Brandus -

I
klein 48 96

-.

40 96------------- 96
r,iittel 9 1 96 H-96
groB 961 192

-

96 192j 192

Klein: Bei uberwiegender Bauart mit feuerbestãndigen (F90 /DIN 4102), hochfeuerhemmend
(F 60) oder feuerhemmenden (F30 !DIN 4102) Umfassungen und einer harten Bedachung
mittel: Bei uberwiegender Bauart mit nicht feuerbestàndigen (F90 /DIN 4102) oder nicht feu -

erhemmenden (F30 /DIN 4102) und einer harten Umfassungen oder feuerbestandigen (F90
/DIN 41 02) oder feuerhemmenden (F30 /DIN 4102) Umfassurigen und einer weichen Beda-
chung
prol3: Bel uberwiegender Bauart mit nicht feuerbestãndigen (F90 /DIN 4102) oder nicht feuer-
hemmenden (F30/DIN 4102) Umfassungen; weichen Bedachungen; Umfassungen aus Holz -

fachwerk (ausgemauert), stark behindertet Zugänglichkeit; Haufung von Feuerbrücken, usw.

1. VerkehrsanbindunQ:
1.1 Die öffentlichen Stral3en sind so zu unterhalten bzw. herzustellen, dass diese

durch Loschfahrzeuge der Feuerwehr ohne Beeintrachtigung genutzt werden
können.

1 .2 Vorgesehene MaBnahmen zur Verkehrsberuhigung sind mit der örtlichen Feu -

erwehr und der Brandschutzdienststelle des Rheingau -Taunus-Kreises abzu-
stimmen.

1 .3 In § 5 Abs. 1 Satz 4 HBO wird geregelt, dass bei Gebäuden, die ganz oder mit
Teilen mehr als 50 m von elner Offentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, Zu-
fahrten oder Durchfahrten [...] zu den vor und hinter den Gebauden gelegenen
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen sind, wenn sie aus
GrUnden des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.
Eine Feuerwehrzufahrt ist aus Gründen des Feuerwehreinsatzes bei Gebäu -

den, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 Meter von elner öffentlichen Ver-
kehrsfläche entfernt sind rn Rheingau -Taunus-Kreis erforderlich.

1.4 Behinderungen im Bereich von Zufahrts-, Aufstell-, Anleiter- und Zugangsflã-
chen für die Feuerwehr dürfen in keinem Fall vorhanden sein oder geschaffen
werden. Die Zugange und Zufahrten müssen der Muster- Richtlinie über Flächen
für die Feuerwehr entsprechen.

2. Löschwasserversorciunp:

2.1 Die Loschwasserversorgung für Bebauungen ist gemaB dem § 14 Abs. 1 Hes-
sische Bauordnung - 2018 und gemaB den Mindestanforderungen nach dem
Arbeitsblatt W 405 DVGW Abs. 4 und 5 zu planen, wobei als Grundsatz fol-
gende Mindestwassermengen zur Verfügung stehen müssen:
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2.2 Zur Löschwasserversorgung für eine Bebauung (WR, WA, WB, MI, MD) bis drei
Geschosse oder GFZ ~ 0,7 muss eine Wassermenge von mind. 800 1/mm. (48
m3 Ih) über eine Zeitraum von mind. 2 Stunden zur Verfugung stehen, die
Brandreserve rn Hochbehälter muss mindestens 96 m3 betragen.

3. Hydranten
3.1 Die Loschwassermenge muss aus genormten Hydranten, die im öffentlichen

Verkehrsbereich eingebaut sind, entnommen werden können.
3.2 Von der Gebäudemitte solite in einer Entfernung von höchstens 80 m bis 100

m mindestens einer der erforderlichen Hydranten erreichbar sein. Der Abstand
der Hydranten untereinander soilte das Ma13 von 150 m nicht überschreiten.

3.3 Für den Fall, dass eine Schneeraumung im Winter nicht durchgefuhrt wird, sind
Uberfiurhydranten nach DIN EN 14384 vorzusehen.

3.4 Der FlieI3druck bei Hydranten darf bei maximaler Löschwasserentnahme 1,5
bar nicht unterschreiten und solite aus technischen Gründen jedoch, dort wo es
möglich ist, die 2 bar erreichen.

3.5 Die Hydranten sind nach DIN 4066 zu beschildern.

Der Löschwasserbedarf kann sichergestelit werden. Der Wasserdruck der Hydranten
ist ausreichend. Der Hochbehälter Langschied besitzt em Fassungsvermögen von
200 m3. Die einzuhaltende Löschwasserreserve ist auf 100 m3 beziffert.
In Langschied sind keine GroF3abnehmer ansassig. Laut Genehmigungsunterlagen
liegt der Druck an der höchsten Entnahmestelle bei 1,81 bar und fällt sonst an keiner
Stelle unter 2 bar.

6.3.3 Energieversorgung
AIIe vorhandenen und geplanten Energieversorgungseinrichtungen werden bei der
weiteren Planung beachtet und sind, soweit vorhanden bereits im Vorfeld der Planung
bei den Versorgungsträgern angefragt und nachrichtlich in die Planzeichnung aufge-
nommen worden. Die durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes verlaufen -

den Versorgungsanlagen müssen in ihrem Bestand erhalten bleiben.
Sollte eine Umlegung, Sicherung oder Versetzung der Versorgungseinrichtungen er-
forderlich werden, haben sich die Bauherren kurzfristig mit dem Energieträger in Ver-
bindung setzen.
Die Stromversorgung wird durch einen Anschluss an das bestehende Leitungsnetz der
Syna sichergestellt.
Laut Stellungnahme des Versorgers ist im Zuge der Baumal3nahme eine Erweiterung
des Kabelnetzes sowie das Stellen eines Kabelverteilerschranks in der Anbindung
des Feldwegs entlang der Grundstücksgrenze zu Hausnummer 18 geplant.
Wegen einer moglichen Erweiterung / Umgestaltung der vorhandenen Stral3enbe-
IeuchtungsanIage rn Ausbaubereich ist der Versorger Ansprechpartner. Die Ge-
meinde erhält von der Syna GmbHein Angebot über die Straf3enbeIeuchtung.

Bei der Ausführungsplanung für die Versorgungstrassen wird der erforderliche Ab-

stand zu den Bäumen eingehalten und die vorhandenen Trassen werden in den Plan
übernommen. AuI3erdem ist in dem Stral3enraum genügend Platz für die Versor-
gungstrasse zur Verfügung gestellt.
Die allgemein jeweils gültigen Bestimmungen, Vorschriften und Merkblätter (VDE,
DVGW, Merkblätter über Baumanpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungs-
anlagen usw.) sind zu berücksichtigen. Bei Baumanpflanzungen rn Bereich der vor-
handenen Versorgungsanlagen muss der Abstand zwischen Baum und Kabel 2,50 m
betragen.
Bei geringeren Abständen sind die Bäume zum Schutz der Versorgungsanlagen mit,
den Vorgaben des Versorgungsträgern entsprechendem Wurzelschutz zu versehen.
In jedem Fall sind Pflanzungsmal3nahmen im Bereich von Versorgungsanlagen im
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Voraus mit dem Versorger abzustimmen.
Urn Unfälle oder eine Storung der Energieversorgung zu vermeiden, ist der beauftrag -

ten Baufirma die Auflage zu machen, vor Beginn der Arbeiten die entsprechenden
Bestandsplane anzufordern.

Der Ortsteil Langschied ist nicht an das Erdgasversorgungsnetz der Syna angebunden.

Zur Ausarbeitung des Versorgungsprojektes ist dem Versorger nach Abschluss des
Genehmigungsverfahrens elne Ausfertigung des Bebauungsplanes in der endgulti-
gen Form zu übermitteln.

6.3.4 Telekom
Die Fernmeldeeinrichtungen sind in Teilen bereits durch die Telekom bereitgestellt.
Die unterirdischen Kabelanlagen werden in der Regel nach früheren Angaben der Te-
lekom im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und auBerhaib des Ortsbereiches
in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Die Kabelanlagen sind nachrichtlich in der Plan -

zeichnung dargesteilt.
Saute sich in der Planungs- und/oder Bauphase ergeben, dass Kabel verändert werden
müssen, ist die Telekom zu unterrichten, damit die erforderlichen Planungsschritte für
die Veränderung der Anlagen eingeleitet werden können.
Soilten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den
Baumal3nahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt
werden müssen, werden diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen GrOnden von der Te-
lekom selbst an den ausführenden Unternehmer vergeben.
Eigenmachtige Veränderungen an den Anlagen der Telekom durch den vom Plantrager
beauftragten Unternehmer sind nicht zulassig.
Beauftragte Unternehmer haben vor Baubeginn eine rechtsverbindliche Einweisung
einzuholen.

Die Moglichkeit der Trassenverlegung in StraBen bzw. Gehwegen ist in Abstimrnung
mit dem Versorgungsträger vorzusehen.
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung
mit dem StraBenbau und den Baumal3nahmen der anderen Leitungstrãger ist es not-

wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie13ungsmaf3nahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie moglich, mindestens 3 Monate
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Das ausführende Tiefbauunternehmen ist
der Telekom mitzuteilen. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, Techni-
sche Infrastruktur Niederlassung SOdwest.
Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekom-
munikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile
einer koordinierten ErschlieBung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit mog-
lich.

Es ist darauf hingewiesen, dass aus Sicht der Telekom (nachfolgend Zitat aus der
Stellungnahme yam 28.06.2021)
¯ für den Ausbau des Te/ekommunikationsnetzes im ErschlieI3ungsgebiet die Un-

gehinderte, unentgelt/iche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Ver-
kehrswege möglich 1st,

¯ entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flãchen a/s mit elnem Leitungs-
recht zu be/asten festgesetzt werden und im zweiten Schritt elne beschränkte per-

sön/iche Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Te/ekom Deutschland
GmbH, Sitz Bonn, mit fo/gendem Wortlaut eingetragen wird: "Beschränkte per-

sön/iche Dienstbarkeit für die Te/ekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in
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dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Anderung und Unterhaltung von Telekommu-
nikationslinien, verbunden mit ether Nutzungsbeschrãnkung."

¯ der Erschliel3ungstrâger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen
Urnfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen aufpriva -

ten Grundstücken zur Verfügung zu ste/len und diese durch Eintrag ether be -

schränkten personlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Te/ekom Deutschland
GrnbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kostenlos zu sichern,

¯ eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimrnung der Lage und der Dimensio-
nierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tief-

baumaI3nahmen für StraBenbau und Leitungsbau durch den ErschlieBungsträger
erfolgt,

¯ die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-lnfrastruktur in Lage und
Ver/auf nicht mehr verändert werden.

Die Kommune wird den Versorgungstrager zu gegebener Zeit Uber Beginn und Ablauf
der Erschliel3ungsarbeiten informieren.

6.4 Entsorgung
6.4.1 Abfallwirtschaft

Eine geordnete Abfallentsorgung ist sichergesteilt.
Der bestehende StraBenquerschnitt im Bereich ist für übliche Abfallsammelfahrzeuge
ausreichend grol3 bemessen.

6.4.2 Abwasserableitung
Anfallendes häusliches Schmutzwasser wird über die öffentliche Kanalisation zur
Klaranlage abgefuhrt.
Die Klaranlage ist ausreichend dimensioniert.
Im Bereich der Wiesenstral3e st em Abwasserkanal vorhanden. Die Durchmesserin-
nenweite betragt 300-400 dn. Drainagen sind nicht vorhanden. Die Moglichkeit von
Hausanschlüssen des gesamten Plangebietes an den Mischwasserkanal werden
durch die Gemeinde sichergestellt. Hausanschlüsse sind teilweise bereits, im Vorgriff
auf die hier vorgelegte Planung, hergestelit worden.
Zum Nachweis einer gesicherten Abwasserentsorgung st die SMUSI Berechnung je -

wells bel Bedarf zu aktualisieren und der Unteren Wasserbehörde vorzulegen.
Bezugnehmend auf § 39 HWG wird die Gemeinde der Unteren Wasserbehörde zu
gegebener Zeit die Bestandsplane der neuen Abwassersammler oder die Kanaldaten
in digitaler Form für das geographische lnformationssystem vorlegen.

7.0 BegrUndung der Festsetzungen

7.1 Art der baulichen Nutzung
In dem uberplanten Bereich ist gemal3 Baunutzungsverordnung nachstehend be -

schriebene Art der baulichen Nutzung moglich.

Aligemeines Wohngebiet
Durch diese Festsetzung (WA gem. § 4 Abs. 2 BauNVO) soIl em Bereich entwickelt
werden, der tatsächlich vornehmlich dem Wohnen dienen soil. Daher sind Wohnge-
bäude zulassig, sowie nicht störende Handwerksbetriebe (Friseur, Nagelstudio etc.).
Real sollen vorliegend Em- und Zweifamilienhäuser in Form von Einzel- oder Doppel-
häusern verwirklicht werden.
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BeclründunQ zum Ausschluss bestimmter Nutzuncien:
Laden, Schank- und Speisewirtschaften gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 tlw. BauNVO, sowie
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind ebenso ausgeschlossen wie die gernä13 § 4 Abs.
3 BauNVO ausnahrnsweise zulässigen Nutzungen, da sie rn Zusammenhang mit der
Ausweisung des aligerneinen Wohngebietes weder erforderlich werden noch der vor-
handenen und vorgesehenen Siedlungsstruktur entsprechen. Und darüber hinaus rn
Gemeindegebiet ausreichend angeboten werden.
Ebenfalls ausgeschlossen werden nach § 1 Abs. 9 i.V.m. Abs. 5 BauNVO Bauschlos-
sereien, Maschinenbauwerkstätten, Schreinereinen, Zirnmereien, KFZ-Reparatur-
werkstatten, Lackierereien und Stanzereien. Dies geschieht, urn Konfliktpotential
bzgl. Immissionen und Verkehrsaufkomrnen im aug. Wohngebiet zu minimieren und
die Wohnqualitat zu sichern, sowie urn die Anforderungen an gesunde Wohnverhält-
nisse zu genügen. Auch wenn auf Ebene der Bauanträge der Nachweis erbracht wird,
dass die Wohnnutzung nicht beeinträchtigt wird, hat sich in der Vergangenheit erwie-
sen, dass durch Erweiterungen und weitere, nicht absehbare Umstände dennoch
Uberschreitungen der lmmissionsrichtlinien eintreten und lmrnissionsrninderungs-
maBnahmen der Betriebe grundsätzlich recht kostenintensiv sind und die Wirtschaft-
lichkeit beeinträchtigen.
Das Interesse von moglichen Eigentumern, die ausgeschlossenen Nutzungen an die -

sem Standort ansiedein zu wollen, muss daher hinter den städtebaulichen Interessen
der Kommune zurückstehen.
Durch den Aussch!uss wird die Eigenart des Baugebietes nicht gefahrdet.

7.2 MaI3 der baulichen Nutzung, Höhe der baulichen Anlagen
Die Ausnutzbarkeit des Grundstückes wird in erster Linie durch die Grundflächenzahl
(GRZ) definiert. Aber auch durch die höchst zulässige Zahl der Vollgeschosse sowie
über die maximal zulässigen Gebäudehöhen. Die GRZ darf für Nebenanlagen, Steil -

plätze und ihre Zufahrten gem. § 19 BauNVO urn 50 %, jedoch max. bis 0,8 über-
schritten werden.
Nach der Rechtsprechung ist em Bebauungsplan em ewig geltendes Ortsgesetz, der
seine Funktion auch noch Jahrzehnte nach seiner Aufstellung nur dann angernessen
erfüllen kann, wenn ihrn em gewisses Ma13 an Flexibilität inne wohnt.
Es erscheint also angemessen, die Festsetzungen auf die wirklich erforderlichen und
relativ einfach norrnierten Regelungen zu begrenzen.
Daher verzichtet die vorliegende Pianung auf die Festsetzung der Geschossigkeit und
Geschol3fiächenzahl, denn die Kubatur und die Hohenentwicklung der baulichen An -

lagen, die letztlich das stãdtebauliche Erscheinungsbild beeinflussen, kann Ober die
maximal zulassigen Gebäudehöhen und die Dachformen wirkungsvoll und für die
Burger verständlich geregelt werden.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich Anderungen der Landesbauordnung bereits
nachteilig auf die Geschossigkeit und die Geschol3flächenzahl ausgewirkt haben, was
regelmaBig in der taguichen Praxis Probleme bereitet.
Aul3erdem soil durch einfach gehaltene Festsetzungen der Bebauungsplan für den
Burger verständlicher werden. (vgi. auch VOLKER SCHWIER 2002)

Mit der Festlegung der max. zulässicien Gebäudehöhen kann die Anpassung an das
bereits vorhandene Ortsbild und in die umgebende Landschaft planungsrechtiich un-
terstützt werden.
Während die Hohenentwicklung (FH max. = 8,5 m) für geneigte Dächer höher ange-
setzt wurde, urn bei guter Zielverwirklichung mOglichst sparsarn mit Grund und Boden
umzugehen, wurde für Bebauung mit Flachdächern und flachgeneigten Dachern so -

wie Pultdächern eine höhenverträglichere (GH max. = 8,0 m) Bebauung festgesetzt,
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urn zu massive Kubaturen der Baukorper zu vermeiden.
Urn die entstehenden Gebäude gut in das gegebene bewegte Relief einzubinden,
erscheint als Hohenbezugspunkt hier die Oberkante Fahrbahn der jeweiligen Er-

schliel3ungsstral3e geeignet. Da die Erschliel3ungsanlage bereits hergestelit ist, ist es
grundsatzlich unproblernatisch diese Bezugsflache zu benennen.
Für Pult- und Flachdachbebauung wird eine Einschränkung, bel der Ausbildung eines
Staffelgeschosses als oberstes Geschol3 ausgesprochen, urn zu verhindern, dass
eine zu massive Gebaudekubatur entstehen kann.

Systemskizzen zur Hähenfestsetzung:

Satteidach: Pultdach:

Sklu,, SIIekI

mx.8.SCr-, SkI.z

GHno.8n'

_

$z.ngIInIe !... ................... ___________

So&nbg,enzg,1h'k,

Flachdach Flachdach mit StaffelgeschoB

SktzZolk,d,do.rJ'

L
GHn'n, 2 -

__¯L __-BoZgSpnk StrontgenojIInh.
_____________________

St,enbg,o,.'glnle

Flachdach mit Staffelgeschoss als Vollgeschoss

..i
Es ist eine abweichend offene Bauweise festgesetzt, das heil3t Gebäudelängen bis
30 rn sollen zulassig sein. Die vorn Gesetzgeber vorgesehene Regellange bei offener
Bebauung von bis zu 50 m wird hier in Ortsrandlage eingeschränkt, urn zum einen
eine Riegelwirkung zur freien Landschaft zu vermeiden und zum anderen eine
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transparente offene Randbebauung zu gewährieisten, die sich hinsichtlich des Land -

schaftsbiides gut einfugt.

Auf die Festsetzung von GrundstUcksrnindestciröBe und maximale Grundstücksciräl3e
wird irn Sinne der gebotenen planerischen Zuruckhaitung verzichtet.
Die Oberbaubaren Grundstücksfiãchen werden durch die Baugrenzen eingegrenzt.

Zuiässig rn Gebiet soUen Einzel-, und Doeihäuser sein.

Der Bebauungspian iegt fest, dass Stellpiätze, Carports und Garapen nur in den Uber-
baubaren Grundstücksfiächen errichtet werden dOrfen. Steiiplatze soilen auf der Plan -

fläche errichtet werden, urn dafür den Stral3enraurn nicht vergrol3ern zu rnüssen und
die Anlagen zurn Abstelien von PKW solien zur Sicherung des Verkehrs elnen aus-
reichenden Abstand zur ErschlieBungsstral3e einhalten.

7.3 GrUnordnung
Die festgesetzte Regelungen zur OrtsrandeingrOnung in Forrn einer privaten Grünflã-
che PG rnit der Zweckbestirnrnung ,,Wohngebietsgrun/Ortsrandeingrunung" soil zu ei-
ner Integration des Siedlungsteils in das vorhandene Landschaftsgefüge beitragen.
Der zulässige Versiegelungsgrad von rnax. 10 rn2 je entstehender Bauparzelle soil
zurn einen elne rnarginale Garten-Nutzung der Fläche errnoglichen, aber die okologi-
schen Auswirkungen und den Eingrunungsgedanken andererseits umsetzen und ge-
währleisten.
Urn eine harrnonische Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild herzustellen, wur-

den irn weiteren entsprechende Anpflanzungsfestsetzungen in Forrn von kleinen
Baurnriegeln in West-Ost-Richtung getroffen, die die bestehenden Streuobstbe-
stände in der näheren Umgebung visuell aufgreifen und widerspiegein und das Bau-
gebiet organisch gliedern.

7.4 Flächen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Ptlege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschatt
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB besteht die Möglichkeit Artenschutzrnal3nahmen irn
Bebauungsplan festzusetzen.

Die Festsetzung zur Installation von Artenhiifsrnal3nahmen an baulichen Anlagen
(Gebäude, Garagen, Nebenanlagen etc.), zur Erhaltung der Durchgängigkeit des Be -

reiches für Kieinsäuger (Igel etc.) und gegen Tod von Vögeln aufgrund Giaskollission
1st darin begründet, dass Habitat Verluste dadurch teilweise aufgefangen werden kön-
nen
Die Festsetzung soil daher einen Beitrag zur ökologischen und städtebauiichen Auf-
wertung des Plangebietes leisten.
Es sind Regenwasserzisternen optional empfohlen festgesetzt, urn das Schutzgut
Wasser/Grundwasser und die vorhandene Kanalisation und Klaranlage zu entlasten.
Unter Berücksichtigung anderer abwagungsrelevanter Aspekte, wie zurn Beispiel des
Schutzgut Boden soil auf zu rnassive Erdbewegungen und unterirdische Versiegelung
durch eine Festsetzung von verbindlich geforderten Zisternen verzichtet werden.

7.5 Bauordnungsrecht
GemäB § 91 HBO können die Gerneinden zur Durchführung baugestalterischer Ab-
sichten durch Satzung besondere Vorschriften über die uBere Gestaitung baulicher
Anlagen sowie über die gärtnerische Gestaltung der GrundstUcksfreifiächen erlassen.
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Hier wird durch die Festsetzungen für einen geregelten Dachaufbau und für die Fas-
saden in Farben und Formen em Gesamtbild erzeugt und versucht, dern angestrebten
Charakter des Baugebietes gerecht zu werden. Die Festsetzungen bzgl. der Dachfor-

men und -farben orientieren sich am Bud, das sich in der bereits bebauten Umgebung
darsteilt.
Zulässig sind Flach-, Pult-, Satteldächer, sowie daraus abgeleitete Dachformen mit
einer Neigung von 00 bis 450¯
Die Begrünung von Dächern ist moglich.
Sehr spitze Dächer passen nach der städtebaulichen Zielsetzung nicht ins beste-
hende Ortsbild.
Urn auf die Kubatur von Flachdachgebauden regulierend Einfluss zu nehmen und zu
massive Baukorper hier zu vermeiden, wurden entsprechende Festsetzungen für
Staffelgeschosse getroffen, die zu einem harmonischen Nebeneinander von Sattel-
dach- und Flachdachbebauung führen sollen.
Zum Schutz des Landschaftsbildes und der Fauna werden glanzende und ref lektie-
rende Dach und Wandmaterialien ausgeschlossen. Hiervon ausgeschlossen bleiben
allerdings Anlagen für regenerative Energiesysteme.

8.0 Immissionsschutz

8.1 Lärm
Grundsätzlich sind die untereinander unterschiedlichen Nutzungen gemal3 BauNVO
so einander zuzuordnen, dass sich gegenseitig beeintrachtigende Nutzungen mog-
Iichst vermieden werden.
Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind aus der vorliegenden Planung derzeit nicht
abzuleiten. Die vorbereitete Nutzung und Bebauung fUgt sich hinsichtlich des Immis-
sionsschutzes in vollem Umfang in die Umgebungsbebauung em.
Bei der vorgesehenen Nutzungszuordnung von geplanten und vorhandenen Bauge-
bieten werden keine Gebiete aneinandergrenzen, deren Planungsrichtpegel sich urn
5 dB(a) oder mehr unterscheiden.
Aufgrund zunehmender Probleme hinsichtlich Lärmemissionen mit Luftwärmepum -

pen, die gemal3 Anlage 2 zur HBO bis 1000 KW nicht genehmigungsbedürftig sind,
st diesbezüglich eine Einschrànkung zur Konfliktminimierung in den Bebauungsplan
aufgenommen worden.

8.2 Licht und Temperatur
Es ist bereits eine StraBenbeleuchtung an der ,,Wiesenstral3e" vorhanden, so dass
durch die Bebauung an sich nur von einer sehr moderaten Erhohung der Menge des
künstlichen Lichts auszugehen st. Es sind entsprechende Festsetzungen zur Ver-
minderung der Lichtemissionen getroffen.
Aufgrund der nach Zielverwirklichung vorgenommenen Versiegelungen und bauli-
chen Anlagen kann unter Berucksichtigung aller einflieBenden Faktoren nicht von ei-
ner signifikanten Temperaturerhöhung ausgegangen werden.
(vgl. Umweltbericht entspr. Schutzguter Flora, Fauna und Klima - folgt im weiteren
Verfahren).

8.3 Geruch
Vorliegend nicht relevant
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9.1 Wasserschutzgebiete I Grundwassersicherung / Hei Iquellengebiete
Im zu betrachtenden Bereich ist kein Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen.

9.2 Uberschwemmungsgebiete I Oberirdische Gewässer
Es sind keine often verlaufenden Oberflächengewasser und demzufolge auch keine
Abfluss- oder amtlich festgestellte Uberschwem mungsgebiete betroffen.

9.3 Altlastenverdächtige Flächen/ Altiasten! Altstandorte/ Grundwasserschadens-
fälle
Altlastenverdachtige Flächen befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in
dem Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes.
Sonstige Aitlasten oder Altablagerungen, Altstandorte, Grundwasserschadensfãlle
sind nach Recherchen des Gemeindebauamtes auch nicht bekannt und aufgrund der
derzeitigen und vergangenen Nutzung liegen auch keine Verdachtsmomente vor.
Nach Recherche durch die Obere Fachbehörde im Altflãchen-Informations-System
(ALTIS) des Landes Hessen beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt
und Geologie (HLNUG) über schädliche Bodenveranderungen, Verdachtsflãchen,
Altiasten bzw. altlastenverdächtige Flächen ( 2 Abs. 3-6 BBodSchG) haben sich im
Geltungsbereich der vorgelegten Planunterlagen unter Berücksichtigung des zum
Uberprufungstermin verfugbaren Kenntnisstand (Informationsstand nach vorliegen -

der Aktenlage, Abfrage der Altflächendatei FIS AG) keine weiteren Erkenntnisse er-
geben.

10.0 Einrichtungen der sozialen Infrastruktur

Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (Schule, Kindergarten) sind ausreichend im
Gemeindegebiet vorhanden.

11.0 Archäologie und palaontologische oenkmalpflege

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler, wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär-
bungen und Fundgegenstände, wie Scherben, Steingerate und Skelettreste, entdeckt
werden, so sind diese gemal3 den Vorgaben des HDSchG unverzuglich dem Landes -

amt für Denkmalpflege in 65203 Wiesbaden - Biebrich zu melden. Funde und Fund -

stelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu elner
Entscheidung gem. den Vorgaben des HDSchG zu sichern.

12.0 Kampfmittelräumdienst

Es sind der Gemeinde keine Kampfmittelvorkommen bekannt. Soweit entgegen den
vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch em kampfmittelverdachti-
ger Gegenstand gefunden werden soilte, ist der Kampfmittelraumdienst unverzüglich
zu verständigen.
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Das Vorhaben 1st nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von Flurbereinigungsverfah-
ren betroffen.

14.0 Bergbau

Der Gemeinde ist aus heutiger Sicht kein Bergbau bekannt.
Eine Recherche beim Bergamt zum Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB hat folgendes
ergeben:
Rohstoffsicherunci: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsfiächen betrof -

fen.
Aktuelle Betriebe/Konzessionen: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht
stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung. Das Gebiet wird
von auf Dachschiefer verliehenem Bergwerkseigentum überdeckt. Der Bergaufsicht
sind jedoch keine das Vorhaben beeinflussenden Planungen bekannt.
GefährdunQsrJotentiai aus früheren bercibaulichen Täticikeiten: Im Plangebiet 1st nach
Akteniage des Bergamtes zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.

15.0 Belange der Gleichstellung

Es wird em ,,allgemeines Wohngebiet' ausgewiesen, das in seiner Funktion alien
Menschen der Bevolkerung gleichermal3en dienen kann. Es sind keine Festsetzun-
gen enthaiten, die verschiedene Bevölkerungsgruppen bevorteiien oder benachteiii-
gen.

16.0 Bodenordnung

Die Kommune 1st bzw. wird Eigentümer der Fiächen. Em Bodenordnungsverfahren
1st nicht erforderlich.
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17.0 Textliche Festsetzungen

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz 1 BauGB i.V.m. BauNVO

1. Art und MaD der baulichen Nutzung
[ 9 Absatz 1, Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO]

Art der bauli- Ma13 der baulichen Zulässige Nutzung und Nut-

chen Nutzung Nutzung zungseinschrankungen
________

16 BauNVO
_______________

_______

§19 §20 §20
Grundflä- Ge- Zahi derZulassige Nut- Bauweise § 9

zungen gemal3 chenzahl schoss- Voilge- Abs. 1 Nr. 2
BauNVO in der flächen- schosse BauGB
Fassungvom zahi i.V.m.22
21.11.2017 Abs. 4 BauNVO

GRZ GFZ Z

WA 0,4 - I ao Zulassig gem. § 4 Abs. 2
plus (abweichend BauNVO sind Wohngebaude so -

Dach - offene Bauweise, wie nicht störende Handwerksbe-
Aligemeines oder Gebaudelangen triebe.
Wohngebiet Staffelge- bis max. 30 m

schoss sind zulassig) Ausgeschlossen sind:
§ 4 BauNVO die der Versorgung des Gebietes

dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften gem. § 4 Abs.
2 Nr. 2 tlw. BauNVO sowie
Anlagen für kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke gem. § 4 Abs.
2 Nr. 3 BauNVO.

Die gemaB § 4 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zulassigen Nut-

zungen sind insgesamt ausge-
schiossen.
Ebenfalls ausgeschlossen sind
nach § 1 Abs. 9 i.V.m. Abs. 5
BauNVO Bauschlossereien, Ma-

schinenbauwerkstätten, Schreine-
reien, Zimmereien, KFZ-
Reparatu rwerkstàtten,
Lackierereien und Stanzereien.

2. Höhen der baulichen Anlagen
[ 9 Abs 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs 2 sowie § 18 Abs 1 BauNVO]

Es gelten die nachfolgenden Hohenbeschrankungen:
- maximal zulässige Firsthöhe FH max = 8,5 m
- maximal zulassige Gesamthöhe für Pultdächer

und flach geneigte I Flachdãcher (bis 20 0) GH max = 8,0 m

Definition und Ermittlung von AuBenwand- und Firsthöhen
Als maximal zulässige Firsthöhe FH und Gesamthöhe GH gilt das Ma13 vom Höhen-
bezugspunkt bis zum oberen Abschluss des Daches. Schornsteine und Antennen
bleiben hierbei unberücksichtigt.

Unterer Höhenbezugspunkt:
Hohenbezugspunkt für die Bemal3ung der Höhe baulicher Anlagen ist die Höhenlage
der fertig ausgebauten, an das Grundstück angrenzenden Verkehrs- bzw. Erschlie-
l3ungsflache (Oberkante StraI3e) in Höhe der Mitte der Uberbaubaren
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Grundstücksfläche. Bei Eckgrundstucken ist die höher gelegene Verkehrs- bzw. Er-

schlieI3ungsfläche mal3gebend.
Die Hohenfestsetzung nimmt Bezug auf die oberste substanzielle Kante einer bauli-
chen Anlage, nicht jedoch auf darüber hinausragende technische Zubehöranlagen
untergeordneter Dimension.

3. Zulässigkeit von baulichen Anlagen
[ 9 Abs 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO]

Es sind Einzei- und Doppelhauser in abweichend offener Bauweise (ao) bis zu einer
Gesamtfassadenlange von max. 30 m zulässig.

Em Einzelhaus (E) i. S. der Festsetzung st em freistehendes, selbststehendes, be-

nutzbares Wohngebäude mit separatem, eigenem Eingang.
Unter Doppelhausern (D) werden i. S. der Festsetzung zwei über einer Grenze anei-
nander gebaute und in ihrer Bebauung aufeinander abgestimmte Häuser verstanden.
Ublicherweise wirken die Hàuser als em Haus, sind aber faktisch zwei unabhängig
organisierte Einheiten.

4. Uberbaubare GrundstUckstläche
[23 BauNVO]

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

5. Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen
[p12 BauNVO; §9 Abs 1 Nr.4 BauGB i.V.m. §14 und 23 BauNVO sowie §21a
Bau NVO]

Uberbaubare Grundstücksfläche:
a. Stützmauern, Gartenterrassen, Garagen- und Carport-Neubauten sowie Stell-

platze sind nur innerhaib der überbaubaren Grundstücksfläche zulassig.
b. Nebenanlagen entsprechend § 14 Absatz 1 und § 23 BauNVO sind nur innerhaib

der überbaubaren Grundstücksfläche zuassig, ausgenommen hiervon sind Fahr-
radabstellanlagen.

Nicht überbaubare Grundstücksfläche:
c. Zufahrten, Zuwegungen und Einfriedungen sind auch in den nicht überbaubaren

Flächen zulassig.
d. Nebenanlagen gemal3 § 14 Absatz 2 BauNVO (Anlagen zur Ver- und Entsorgung)

sind insgesamt und auch in der nicht überbaubaren Fläche zulassig.

Bezuglich der erforderlichen Stellplatze, Garagen und Carports ist die Stellplatzsat-
zung der Gemeinde Heidenrod in der jeweils gultigen Fassung anzuhalten. Eine mo-
netäre Ablosung von Stellplätzen ist unzulassig. Die Stellplätze sind innerhaib des
räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes nachzuweisen. Gefangene
Stellplatze sind unzulãssig.

6. Festsetzungen gem. § 9 Absatz 1 Nr. 20, 23 b, 24, 25 a und b BauGB

6.1 Umfana und Grad der Versieaeluna der nicht durch Gebäude überstellten Grund-
stücksflächen
a. Für die befestigten Teile der GrundstUcksfreiflächen ist das anfallende Nieder-

schlagswasser breitflachig zu versickern.
b. Es sind ausschliel3lich teilversiegeinde Deck- und Tragschichten zulässig.
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c. Die Flächen der Garagenzufahrten und Stellplatze sind mit Rasengittersteinen,
retentionsfähigem Pflaster mit hohem Fugenanteil, Schotterrasen, Kiesflächen
o.a. (Abfluss Beiwert gro13er 0,5) zu befestigen. Wenn betriebliche Abläufe oder
die Grundwassersicherung dies erfordern, kann davon ausnahmsweise abgewi-
chen werden.

6.2 Nicht versieQelte Grundstücksflächen
a. Die nicht versiegelten Grundstücksfreiflächen sind gartnerisch oder naturnah (be -

grunt, ohne gärtnerische Nutzung oder Pflege) anzulegen.
b. Schotter- und Kiesflächen zur Freiflachengestaltung, die weitgehend ohne Vege-

tation auskommen oder Untergrundabdichtungen aufweisen, sind unzulassig.

6.3 Pflanzpebote mit Pflanzbindunpen und PflanzerhaltunQen einschlieBlich Maf3nahmen
zur EntwicklunQ und Erhaltunci

6.3.1 Es ist It. Plandarstellung eine private Grünfläche PG mit der Zweckbestimmung
"Wohngebietsgrun I Ortsrandeingrunung" festgesetzt.
a) Zulàssig sind Garteneinrichtungen, wie z. B. Terrassen, Pergolen, Gartenhäuser,

Gewächshäuser oder die überdachte Lagerung von Brennholz auf einer, in der
Summe, maximalen Grundflãche von 10 m2 je Grundstück. Darüber hinaus ge-
hende Versiegelungen sind unzulässig.

b) Auf der Flãche st je Ifd. 14 m Grünstreifen mindestens 1 hochstammiger Obst-
baum It. Darstellung Planzeichnung, sowie 3 Strauchgeholze deren Standort in -

nerhaib der Fläche frei wählbar ist, einzubringen.
6.3.2 Es sind It. Plandarstellung hochstammige Obstbäume zum Anpflanzen festgesetzt.
6.3.3 Der It. Hess. Nachbarrechtsgesetz vorgeschriebene Mindestpflanzabstand zu land -

wirtschaftlichen Flächen (hier 4 m) ist einzuhalten.
6.3.4 Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten, abgängige Gehölze sind spãtestens im

darauffolgenden Jahr nachzupflanzen.

6.4 Solarenerciieanlacien
Solarenergieanlagen (Solarthermie und Photovoltaik) sind zugelassen.

6.5 MaI3nahmen zum Schutz. zur Pfleae und zur Entwickluna von Natur und Landschaft
a. An neu entstehenden Einzelgebauden sind je 2 geeignete Nistkästen fur

Haussperling und Mauersegler (z.B. Schwegler Sperlingskoloniehaus) sowie je-
weils 1 Fledermauskasten in oder an der Fassade zu installieren und regelmaf3ig
zu pflegen. Alternativ können geeignete Nisthilfen innerhaib der Freiflächen errich-
tet werden.

b. Einfriedungen zu privaten Grundstücken sind so zu gestalten, dass durch sie keine
Barrierewirkung fur Kleinsauger entsteht. Z.B. durch Herstellung eines durchgan-
gigen Flurabstand von mindestens 15 cm oder partielle regelmãl3ige Durchlãsse
von mind. 30 cm Breite in Abständen von max. 5 m.

c. Als Verglasungen sind entspiegelte Gläser mit einem Aul3enreflexionsgrad von
max. 15 Prozent einzusetzen (Fensterverglasung, Wintergärten etc.).

d. Zulässige Rodungen dUrfen nur aul3erhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen.
e. Zum Erhalt der Vitalität von Gehölzen sind Pflege- und Rückschnittmal3nahmen in

den Sommermonaten (Mai bis September) unter Beachtung der § 39 und 44
BNatSchG durchzuführen.

6.6 Immissionsschutz
a. Es sind nur Luftwärmepumpen mit einem maximalen Schallleistungspegel von 50

dB(A) zu verwenden.
b. Hinsichtlich Art und Typ der Lichtquellen (Farbe und Wellenlänge), Helligkeit und

Bauart sind insektenfreundliche nach unten gerichtete Leuchtquellen zu wählen.
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Hohe Blauanteile sind zu vermeiden, UV adsorbierende Leuchtenabdeckungen sind
einzusetzen. Abstrahiungen nach oben oder in die Horizontale sind unzulassig.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz 4 BauGB I. V. m § 91
HBO

1. Bauform

1.1 Dächer
a. Es sind Flach-, Pult- und Satteldächer (F, P, S) sowie hieraus abgeleitete Dachfor-

men mit einer Neigung von 00 - 450 zulassig.
b. Für die Dacheindeckung aller geneigten Dächer sind glänzende oder refIektierende

Materialien nicht zulassig.
c. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind grundsätzlich zulässig.
d. Flachdächer müssen begrunt werden.
e. Staffelgeschosse als Vollgeschol3 bei Flachdachbebauung sind grundsätzlich zu-

Iassig, wenn die der Erschliel3ungsstral3e zugewandten vorderen Aul3enwände so -

wie die entsprechenden ruckwartigen AuBenwände mindestens 1,5 m hinter die
Aul3enwandflächen des darunter liegenden Vollgeschosses zurückspringen.

1.2 Fassaden
a. Fassadenverkleidungen aus Sichtbeton, Kunststoff, glanzenden/reflektierenden

Materialien und Keramikplatten sowie verspiegelte Vergiasungen sind nicht zuläs-
sig.

b. Glasfassaden sind nur unter Verwendung von reflexionsarmem, geripptem, gerif-
feltem oder mattiertem Glas mit elnem Aul3enreflexionsgrad von max. 15 % zuläs-
sig.

c. Anlagen zur aktiven oder passiven Sonnenenergienutzung sind zulassig.

1 .3 Werbeanlacien
a. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und auch aul3erhalb der Bau-

grenzen zulassig. Grundsätzlich dart damit nur für vor Ort erbrachte Leistungen
geworben werden. Ihre max. Gröl3e wird auf 0,2 m2 begrenzt.

b. Freistehende Fahnen, Werbepylone, dynamische Werbeanlagen, sowie Licht-/
Leuchtwerbung sind generell ausgeschlossen.

C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen Wassergesetzes (HWG) und des Was-

serhaushaltsgesetzes (WHG) gem. § 37 HWG in Verbindung mit § 56 WHG und
Autnahme der Satzungsregelung als Festsetzung in den Bebauungsplan gem.
§ 9 Abs. 4 BauGB

Zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer rationellen Verwendung des Wassers
und zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit der Abwasserbehandlungsanlagen und zur
Verringerung von Uberschwemmungsgefahren soil, gem. § 55 Abs. 2 WHG, von
Dachflächen abflieBendes und sonst auf dem GrundstUck anfallendes Niederschlags-
wasser gesammelt, verwendet oder zur Versickerung gebracht werden, wenn wasser-
wirtschaftliche oder öffentlich-rechtliche Belange nicht entgegenstehen.
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Zur Berucksichtigung oben genannter Landesregelung wird die Regenwassernutzung
wie folgt festgelegt:

1. Das Baugebiet 1st im vorhandenen Mischsystem zu entwässern.
2. Vorzugsweise sollen Oberflächenwasser auf den Grundstücken selbst durch ge-

eignete Mal3nahmen (Rigolen o.ä.) versickert werden.
3. Es werden private Regenwasserspeicher optional festgesetzt. Sie sind wasserun-

durchlässig herzustellen. Die Regenwasserspeicher soilten mit einem Uberlauf
ausgestattet sein, der an die örtliche Kanalisation anzuschliel3en ist.

4. Der Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes, auch bei optionaler
Versickerung aus den Zisternen 1st von den Bauherren selbst zu führen.

5. Bel Erd- und Kellerregenwasserspeichern muss der Uberlauf der Zisternen über
der Rückstauebene der öffentlichen Kanalisation liegen.

6. Eine Verwendung des Zisternenwassers als Brauchwasser 1st optional zulassig.
Optionale Brauchwasserzapfstellen sind mit einem Hinweisschild kein Trinkwas-
ser zu kennzeichnen.

7. Es wird ernpfohlen das Fassungsvermogen der optionalen Zisternen wie folgt zu
dimensionieren: Es solite pro 1,0 m2 projizierte Dachfläche 30 Liter Ruckhaltevo -

lumen betragen, mindestens jedoch 3,0 m3.
8. Die ordnungsgemäBe Handhabung der anfallenden Oberflächenwasser 1st im

Rahmen der Bauantrage darzustellen und nachzuweisen.
In Bezug auf die Versickerung von Niederschlagswasser wird auf die Notwendigkeit
zur Beantragung elner wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHO und die Beachtung
der technischen Regelwerke bei der Dimensionierung der Versickerungsanlagen ver-
wiesen.

D. Zuordnung von Eingriff und Ausgleich

Gem. § 1 a BauGB und § 9 Abs. la BauGB wird in Verbindung mit den getroffenen
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB nachfol-
gende Zuordnung getroffen:

Inanspruchnahme einer vorgezogenen ErsatzrnaBnahme (Okokonto-Mal3nahme) nach
§16 BNatSchG, hier:
Nutzungsaufgabe von Wald, vorrangig als Artenhilfsmal3nahme zur Forderung eines
Kolonieverbundes der Bechsteinfledermaus; Kernel; Wald-Abt. 308 Cl

Gemeinde Heidenrod; Gemarkung Kernel; Flur 6; Flurstück 39/11 tlw.
AZ: FD 111.22-101181 -2019-rh; Anerkennungsbescheid vom 20. Juli 2020

Zugeordnet wird:

Teilzuordnung 1: 19.837 Biotopwertpunkte analog einer Fläche von 3.606,70 m2

E. Sonstige Vorschriften, Hinweise, Emptehiungen, nachrichtliche Ubernahmen

Denkmalschutz § 20 -25 HDSchG
Bel Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmler wie Mauern, Steinsetzungen, Bo -

denverfarbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste ent-
deckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denk-
malpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde
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zu melden; Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in
geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen ( 21 Abs. 3 HDSchG).
Bei sofortiger Meldung 1st in der Regel nicht mit elner Verzögerung der Bauarbeiten zu
rechnen. Die mit den Erdarbeiten beauftragten Firmen sind vom Antragsteller entspre-
chend einzuweisen. Der Nachweis hierüber kann jederzeit von der Fachbehörde ge-
fordert werden.

2. Verlegen von Leitungen
Ailgemein:
Bei der Planung und Durchführung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen
sind zu geplanten Baumstandorten die Mindestabstände und Vorschriften gemal3 VDE,
DVGW-Regelwerk zu beachten.
Bestehende Versorgungsanlagen sind zu berucksichtigen. Bauunternehmer haben vor
Beginn der Bauarbeiten die Bestandsunterlagen der verschiedenen Versorgungsträger
einzuholen. Eigenmächtige Veränderungen an deren Anlagen sind unzulässig. Soliten
Veranderungen an bestehenden Trassen erforderlich werden, so ist der jeweilige Ver-
sorgungstrager fruhzeitig einzubinden.
Strom, Gas:
Bel Anpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen muss der Abstand zwischen
Baum und Gasrohr bzw. Kabel mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Abständen sind
zum Schutz von Versorgungsanlagen Wurzelschutzmal3nahmen zu treffen, wobei die
Unterkante des Wurzelschutzes bis auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen rei-
chen muss. Bel dieser Schutzmal3nahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr und
Gasrohr bzw. Kabel auf 0,50 m verringert werden. Dies gilt auch für andere, mindes -

tens gleichwertig geeignete Schutzmal3nahmen ('Merkblatt über Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Stral3en -

u nd Verkehrswesen, Ausgabe 1989).
Telekommunikation:
Hinsichtlich der bei der Ausführung der Bauarbeiten zu beachtenden Vorgaben wird
auf die Kabelschutzanweisung des Versorgungsträgers verwiesen. Die Kabelschutz-
anweisung enthält auch eine Erläuterung der in den Lageplanen der Telekom verwen-
deten Zeichen und Abkurzungen.
In StraBen/Gehwegen sind ausreichende Leitungstrassen in einer Breite VOfl Ca. 0,3 m
vorzusehen.
Es wird davon ausgegangen, dass Kabel nicht verändert werden müssen. Soliten sich
in der Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, ist der Versor-
gungsträger umgehend zu verstandigen.
Soilten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den
Baumai3nahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt
werden mUssen, wird die Telekom diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen
vom Versorgungstrager selbst an den ausführenden Unternehmer vergeben.
Zur Versorgung des Erschliel3ungsgebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch
die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und au -

l3erhalb des Piangebiets einer Prüfung vorbehalten.

3. Abtallwirtschaft
Im Rahmen der BaumaBnahmen ist das Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" für
die ordnungsgemaBe Abfalleinstufung und Entsorgung von Erdaushub u.a. anfallen -

den Abfällen zu beachten.

4. Boden/Verwendung von Bodenaushub/BauausfUhrung, Gewässer und Boden-
schutz
Der anfallende Erdaushub soil nach Moglichkeit auf dem Baugrundstuck verbleiben.
Der Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichern und nach
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Beendigung der BaurnaBnahrne auf dern Grundstück zur Hersteliung von Vegetations-

schichten wieder aufzutragen.
Idealerweise soil das ausgebaute Bodenmaterial direkt wieder eingebaut werden. 1st
dies nicht moglich, so rnüssen geeignete Flächen zur Zwischenlagerung bereitgestellt
werden.
Ober- und Unterboden sind grundsatzlich getrennt voneinander zu lagern. Die Boden-
mieten dürfen generell nicht befahren werden und rnüssen bei einer Lagerung von über
6 Wochen begrünt werden, urn eine Durchluftung und Entwässerung zu gewãhrleisten
und das Bodenmaterial sicher zu stellen. Eine Ansaat schützt darüber hinaus vor Ero-
sion und unterdrückt unkontrollierte Selbstbegrünung (Unkrautsamenpotential).
Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenrnaterials wird bei trockener Witte -

rung ebenfalls horizontweise entsprechend der ursprünglichen Reihenfolge vorgenorn-
rnen. Die gesetzlichen Vorgaben (Verwertung von Bodenrnaterial) und (Bodenarbeiten)
sind einzuhalten.
Der Vorsorgepflicht nach § 7 BundesBodenschutzgesetz i.V. mit den § 9-12 Bundes-
bodenschutzverordnung 1st Rechnung zu tragen.
Nachfolgend genannte lnfoblätter des Hess Ministeriums für Urnwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind zu beachten:
Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende
Boden - damit ihr Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer
(jeweils unter: https://urnwelt.hessen .de)
Zur Erosionsvermeidung von unmittelbar angrenzenden IandwirtschaftIichen Flächen
kann eine landwirtschaftliche Beratung in Anspruch genommen werden. Während der
Bauphase sind VorsorgernaI3nahrnen zur Verhinderung von Bodenabschwemrnung zu
treffen.
Forrnulierte MinirnierungsmaBnahmen sollen durch die Gemeinde mit den kunftigen
Nutzern vertraglich geregelt werden.
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe,
wie z.B. Treibstoffe oder Löschwasseranfall bei Brandfällen, in den Untergrund gelan-
gen. Baufahrzeuge und Maschinen sind in arbeitsfreien Zeiten sowie für Betankungs-
vorgänge sicher auf flUssigkeitsundurchlässigen Flächen abzustellen.
Eventuell ausgetretene wassergefährdende Stoffe oder darnit verunreinigte Stoffe
(z.B. Löschwasser) sind den Wasserbehörden, der nächsten Polizeidienststelle und
dern Wasserversorger zu melden.
Wassergefahrdende Stoffe sind, vor Witterung geschOtzt, in einem medienbeständi-
gen Auffangraum zu lagern.
Zurn Schutz des Bodengefüges sollen Baueinrichtungsflãchen auf befestigten Berei-
chen angelegt werden (Lastenverteilung, Verwendung von Baggermatten). Weiterhin
sollen wo moglich BaustraBen und Baueinrichtungsflächen bzw. Lagerflachen gezielt
auf Flächen gelenkt werden, die anschliel3end baulich genutzt werden sollen (zukünf-
tige Wege- oder Gebäudeflächen).
Die Bauausführung solite nach Möglichkeit in den trockenen Sommer- und Herbstmo-
naten erfolgen. Mogliche Bauunterbrechungen sollen nach ergiebigen Niederschlä-
gen vorgesehen werden.
Notige Wegweisung ist mit Zustimmung von Polizei und StraBenbaulasttrager, auf-
grund einer Anordnung der Verkehrsbehörde gema13 StVO auszuführen.

Im Rahmen der Bauausführung solite em Baustelleneinrichtungsplan unter Berück-
sichtigung der wie vor genannten Ausfuhrungen folgende bodenschützende Kompo-
nenten enthalten:
- Bauzeitenpianung hinsichtlich Witterung und Jahreszeiten.
- Baubedarfsflacheneinteilung für Baustral3en, Baucontainer, Lagerflächen für Bau -

material und Bodenmieten, etc.
- Wo moglich Eruierung von Tabuflächen wie spätere Garten- oder Grünflächen und

Sicherung dieser durch Bauzäune.
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- Herstellung von Baustraf3en etc. durch unbedenkliche Materialien und vollstandiger
Rückbau temporärer Baustral3en mit Lockerung der Böden nach Bauabschluss.

- Sicherungsmal3nahmen gegen wassergefáhrdende Stoffe.

5. Energieeinsparung I Lufthygiene
Urn unnotige Wärmeverluste an den Gebäuden zu vermeiden, wird eine kompakte
Bauweise mit Passivhausstandards empfohlen. Nach Süden orientierte Dachflächen
sind hinsichtlich der aktiven Nutzung der solaren Einstrahlung mit PV oder Solarthermie
günstig. Eine Anordnung der Wohnräume nach Süden optimiert die Nutzung solarer
Einstrahlung.
Zur Minimierung der lufthygienischen Belastung sollen emissionsarme und rohstoff-
schonende Heizungssysteme verwendet werden.

6. Retentionszisternen
Falls die verbindlich festgesetzten Regenwasserzisternen der Gewinnung von Brauch-
wasser dienen sollen, wird ausdrücklich auf die DlN-gemal3e Trennung von Trinkwas-
ser und Brauchwasser hingewiesen.

7. Entwässerung
Es wird darauf hingewiesen, dass tiefer liegende Kellergeschosse moglicherweise nicht
im Freispiegel entwssert werden können. Ggf. sind Hebeanlagen auf eigene Kosten
zu installieren und zu betreiben.

8. Erdwärme
Die Nutzung der Erdwärme setzt in der Regel eine wasserrechtliche Erlaubnis voraus.
Deren Erteilung ist insbesondere von der kostenpflichtigen, gutachterlichen Bewertung
der hydrogeologischen Verhãltnisse durch das Hessische Landesamt für Naturschutz,
Urnwelt und Geologie oder em qualifiziertes GutachterbOro abhangig, die bei Bedarf
bzw. bei einem entsprechenden Antrag einzuholen st.

9. Altlasten
Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt wer -

den, ist das Regierungspräsidium zu beteiligen bzw. em Fachgutachter hinzuzuziehen.

10. Kampfmittel
Sollte sich während der Bauarbeiten em Verdacht auf das Vorhandensein von Kampf-
mitteln ergeben, so ist der Kampfmittelrumdienst unverzüglich zu verständigen.

18.0 Flächenbilanzen

18.1 Bilanz Bauflächen Bestand und Planung

esiana: ca. naaoen
Gesamtfläche = 5.415 m2

Ackerfläche = 4.180 m2
GrUnland = .645 m2
Schotter = 140 m2
Asphalt = 450 m2
3 Einzelbäume
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Ianuna: Ca. Anaaben
Gesamtfläche = 5.415 m2
Bautläche WA = 3.605 m2
bebaubar gem. GRZ 0.4 = 1.442 m2
Freifläche = 2.163 m2
davon Stellplatze, Zufahrten etc. max. 721 m2

davon Freifläche mm. 1.442 m2

Verkehrsfläche = .590 m2

Private GrUnt Iäche = 1.220 m2

13 Einzelbäume davon 9 innerhalb PG
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19.0 Restkompensation und Zuordnung von Eingriff und Ausgleich

Im Rahmen des § 1 und la BauGB mUssen im Rahmen der noch zu erstellenden Be -

bauungsplane ausreichende Ausgleichs- bzw. Ersatzmal3nahmen bereitgestellt und
zugeordnet werden.

Die sich aus dem Eingriff ergebenden Beeintrachtigungen sind funktional auszuglei-
chen, oder es sind gleichwertige andere Aufwertungen vorzunehmen.
Die Kompensation Iässt sich erreichen
- durch Ausgleich (Kompensation im räumlich und funktionalen Zusammenhang).
- durch Ersatz (Kompensation durch nicht funktionale, aber ,,gleichwertige" MaBnah -

men im räumlichen Zusammenhang).
Ausgleich- und Ersatzmal3nahmen sind ais Kompensationsmal3nahmen zusammen-
gefasst.

Zur Bewertung der Eingriffsfolgen schreibt der Gesetzgeber kein bestimmtes Verfahren
vor. Die Abwägung der Eingriffsfolgen kann durch freie Beschreibung (verbal-argumen -

fatly) oder durch Anwendung eines formalisierten Bewertungsverfahrens (Biotopwert-
verfahren) erfolgen.

Im vorlieenden Fall werden der EinQriff, die EinQriffsfolpen und die vorciesehene Kom-
pensation durch Anwendunci der Kompensationsverordnunp ermittelt und darciesteilt.

Laut Eingriffs-/Ausgieichsbilanzierung entsteht em Defizit von 19.837 Biotopwertpunk-
weiches zu kompensieren st.

Das Biotopwertdefizit soil über eine Zuordnung von folgender vorlaufenden Ersatz -

MaBnahmen ausgeglichen werden.

lnanspruchnahme einer vorgezogenen ErsatzmaBnahme (Okokonto-Mal3nahme) nach
§16 BNatSchG, hier:
Nutzungsaufgabe von Waid, vorrangig als Artenhilfsmaf3nahme zur Forderung eines
Kolonieverbundes der Bechsteinfledermaus; Kernel; Wald-Abt. 308 Cl.

Gemeinde Heidenrod; Gemarkung Kernel; Flur 6; Flurstück 39/11 tlw.
AZ: FD 111.22-101181 -2019-rh; Anerkennungsbescheid vorn 20. Juli 2020
mit elner In -Wert Setzung von 5,5 BWP je m2 It. Anerkennungsbescheid

Zugeordnet werden: 19.837 Biotopwertpunkte BWP

Folgende Mal3nahmen sind für die Fläche im Anerkennungsbescheid formuliert:
1. Auf der gesarnten Okokonto-Mal3nahmenfläche findet dauerhaft keine Holznutzunp

oder forstliche Bestandsflecie mit dern Ziel der Hoizproduktion mehr statt.
2. Ais Eingriffe zulassig bleiben:

entwicklungslenkende Pfiegemal3nahmen zur Erhaltung eines günstigen Bech -

stein -Fiedermaus-Lebensraums, beispielsweise beim Aufkommen unerwünschter
Gehöize, insbesondere von Nadelgeholzen oder bei massiver Buchenverjüngung
als Bedränger der AIt-Eichen oder ais flachige Waldbodenbedeckung.

3. Zu Beginn der Nutzungsaufgabe 1st durch den Revierförster zu prüfen, ob vorkorn-
mende, ältere Eichen von Buchen in ihrer Entwicklung bedrangt und in ihren Be -

stand gefahrdet werden. Soweit dies der Fall sein soilte, sind die Bedräncier durch
Ringeln zum Absterben zu bringen (stehendes Totholz) oder in den Bestand zu
fallen (liegendes Totholz).
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4. Der Untere Naturschutzbehörde ist innerhaib von 12 Monaten nach Mal3nah-
menanerkennung anzuzeigen, ob aktuelier Handlungsbedarf gesehen wird und
wenn ja, wann und mit weichen Mal3nahmen eingegriffen wurde I wird.

5. Aufkommende verdämmende Buchen-Veriüngunci st mitteifristig zurückzudrän-
gen.

6. Kontrollbeciehuncien und ggf. erforderliche, lenkende Pflegeeingriffe sind im Zeit-
raum von 8- 10 Jahren zu wiederholen. Fine Begehung soil der Unteren Natur-
schutzbehOrde vorab angezeigt und eine Teiinahme ermOglicht werden.

7. Die Abcirenzunci der. Unter-Waldabteilunci Cl soil dauerhaft auch für Dritte erkenn -

bar sein, insbesondere auch für eine behördliche oder wissenschaftliche Mal3nah-
menkontrolie. Ggf. ist zur erkennbaren Abgrenzung der Mal3nahmenfläche eine
durchgehende Schneise freizustellen bzw. zu halten. Die Eckpunkte 1 2, 6 und 7
sind in geeigneter, dauerhafter Form zur Flachenbegrenzung zu markieren.

8. Auf der anerkannten Mal3nahmenfiäche dürfen keine Jacideinrichtuncien, WildfUtte-
runcien oder Kirruncien errichtet und keine Schussschneisen frei geschnitten wer-

den. Evti. vorhandene Wildfutterungen oder Kirrungen sind aus dem Gebiet zu ver-
legen.

9. Fine inanspruchnahme der Fiäche zum Holzrücken für benachbarte Fiächen ist
nicht zulässig.

aufgestellt:

Weinbach, rn Oktober 2021

ingenieurbüro Marceilus Schönherr
Fichtenhof 1
35796 Weinbach
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vorbereiteten Eingriffe (gem. § Ia BauGB und § 10 HAGBNatSchG vom 20.12.2010
Hessisches Ausfuhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz)

Gerneinde Heidenrod; Gemarkung Kernel; Flur 6; Flurstück 39/11 tlw.
MaCstab: 1: 2000

Teilgeltungsbereich 2

Wald-Abt.
308 Cl

Rehheck

39
11

Fl. 6

ZEICHENERKLARUNG
Grenze der ErsatzmaCnahme

Gesamtfläche Okokonto

} Zuordnungsbereich 3.60670 m1

Inanspruchnahme einer vorgezogenen Ersatzrnaltnahme (Okokonto-MaCnahrne) nach §16
BNatSchG, bier:
Nutzungsaufgabe von Wald, vorrangig als Artenhilfsrnaltnahme zur Förderung eines
Kolonieverbundes der Bechsteinflederrnaus; Kernel; Wald-Abt. 308 Cl

Gemeinde Heidenrod; Gemarkung Kernel; Flur 6; FlurstUck 39/11 6w.
AZ: FD lll.22-101181 -2019-rh; Anerkennungsbescheid voni 20. Juli 2020

Zugeordnet wird:
Teilzuordnung 1: 19.837 Biotopwertpunkte

Ubersichtslageplan ohrie MaCstab
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ZEICHENERKLARUNG
________________________________ Verkehrsfläche [ 9 Absatz 1 Nr. 11 BauGB]

Bestand
z. B.: Fl. 13 Flurnummer PG Private GrUnfläche [ 9Absatz 1 Nr. 15 BauGB},

____________ hier: Wohngebietsgrurr I Ortsrandeingrunung
z. B.: 27/1 Flurstücksnummer

FlurstOcksgrenze AnPflanzen von standortheimischen Baumen [§ 9 Absatz I
Ni. 25a BauGB1

I I Bauliche Anlage Nachrichtliche Ubernahme

Festsetzungen
- - - - T unterirdische Leitung Telekom

- ---- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches [ 9 Absatz 7 BauGB] TKunterirdische Leitung TK-Leerrohr PE-IlD 50x4,6

Baugrenze [ 23 Absatz 1 und 3 BauNVO] --. S unterirdische Leitung Strom
______________ K unterirdische Leitung Kanal

Ailgemeines Wohngebiet WA [ 4 BauNVO] W unterirdische Leitung Wasser

Stra6enbeleuchtung
I ...ki ...

WA I, plus Dach-oder
Staffelgeschoss

0,4 -

F, P S 0°-45°

FH max. = 8,5 m
GH max. =8 m

E, D

flit uei uaullui let, liuituiiy £0111 uei vullyea...lluDDv

[ 16, 17 und 20 BauNVO

Grundflächenzahl [ 16, Geschossflächenzahl [
17 und 19 BauNVO] 16, 17 und 20 BauNVO]

Bauweise ( 22 Absatz 2 Dachform, Dachneigung
BauNVO] aoabweichend offe

Hochstgrenze der FirsthShe
zuldssige Gesanithôhe für Pultddcher urid fiach
geneigtel Flachdächer
[ 16 Absatz 2 Nr. 4 und § 18 Absa 1 BauNVO]

Einzel- und Doppelhauser zuldssig [ 9 Absalz I Nr. 2
BauNVO] i.V.m. § 22 BauNVO]

Flachendisposition (Ca. Arigaben)
Gesamtflàche = 5.415 m2
Baufläche WA = 3.605 m2

bebaubar gem. GRZ 0,4 = 1.442 m2
Freifläche = 2.163 m2
Zufahrten und Stellplatze max. 721 mt
Freifläche mm. 1.442 m

Verkehrstlache = .590 m2

Private Grünfläche = 1.220 m2



(emelnae helaenrocl, ortsteii angscnieci
Bebauungsplan

mit integriertem Landschaftsplanerischem Fachbeitrag
für das Gebiet "WiesenstraIe West"

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz 1
BauGB I. V. m. § 16 BauNVO

1. Art und Ma8, der baulichen Nutzung 9 Absatz 1, Ni. I und 2 BauGB i. V. m. §

16 BauNVO
Nutzungsschablone

Art der baulichen Malt der baulichen zulbsaige Nulzungen
Nutzung Nutzung Nutzurigseinschrbnkungen

616 BauNVO
_________

_______

§20Zulassige
Grsndflb-
-

Geschoss- Zahl der Volt-Nutzungen Baaweise § 9
gern410 BauNVO chenzahl flbchenzah geschosse Abs. 1 Nr. 2
in der Fassong BauGB
vom2l.11.2017 i.V.rn.522

Abs. 4
BauNVO

GRZ GFZ Z Zulbssige Nutzung

WA 0,4 - I ao Zulbssig gem. § 4 Abs. 2 BauNVO
plus (abweich- sind Wohngebdude sowie nicht

Aligemeines Dach- end- stOrende Haridwerkubetnebe.
Wohugebiet odor offene Ausgeschlosseri sind.
§ 4 BauNVO Staffel- Bauweise, die der Versorgung des Gebietes

genchoss Gebbude- dierienden Laden, Schank- und
langen bis Speisewirtschaften gem. § 4 Abs.
max. 30 m 2 Nr. 2 tlw. BauNVO sowie

sind
zulassig)

Anlagen für kirchliche, kulturelle,
soziale, gesandheitliche und
sportliche Zwecke gem. § 4 Abs.
2 Nr. 3 BauNVO.

Die gemalt § 4 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen sind insgesamt
ausgeschlossen.
Ebenfalls ausgeschlossen sind
nach § 1 Abs. 9 i.V.m. Abs. 5
BauNVO Bauschlossereien,
Maschinenbauwerkstdtten,
Schreinereien, Zimmereien, KFZ-
Reparaturwerkstatlen,
Lackiererelen and Stanzereien.

2. Hohen der baulichen An)agen [ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB I. V. m. § 16 Absatz 2
BauNVO sowie § 18 Absatz 1 BauNVO]

Es gelten die nachfolgenden Hohenbeschrankungen:

maximal zuldssige Firsthohe Fl-I max = 8,5 m

maximal zulassige Gesamthöhe für Pultddcher
sod flach geneigte/ Flachddcher (bis 20 ) GH max = 8 m

Definition und Ermittlung von Aulüenwand- und Firsthdhen,

ALs maximal zulSssige Firsthbhe FH und Gesamthöhe GH gilt das Malt vom
HShenbezugspunkt bis zum oberen Abschluss des Daches. Schornsteine und
Anterinen bleiben hierbei unberbcksichtigt.

Unterer Hohenbezugspunkt:
Hdhenbezugspunkt für die Bemalüung der Höhe baulicher Anlagen 1st die HOhenlage
der fertig ausgebauten, an das Grundstück angrenzenden Verkehrs- bzw.
Erschlielüungsfldche (Oberkante Stralüe) in Hdhe dot Mitte der überbaubaren
Grundstücksfldche. Bei Eckgrundstücken st die hbher gelegene Verkehrs- bzw.
ErschlielSungsfldche rnalügebend.

Die Hdhenfestsetzung nimmt Bezug auf die oberste substanzielle Kante amer
baulichen Anlage, nicht jedoch auf darüber hinausrageride techniache Zubehbranlagen
untergeordneter Dimension.

3. Zulassigkoit von baulichen Anlagen

F 9 Absatz 1 Ni. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO]

Es sind Einzel- und Doppelhduser in abweichend offener Bauweise (an) bis zu einer
Gesamtfassadenlänge von max. 30 m zuldssig.

Em Einzelhaus (E) I. S. der Feutselzung at em freistehendes, selbststehendes,
benutzbares Wohngebdude mit separatem, eigenem Eingang.
Unter DoppelhSusem (D) werden I. S. der Festset.zung zwei Uber einer Grenze anemnander
gebaute und in ihrer Bebauung aufeinander abgestirnmte Hduser verstanden.
Ublicherweise wirken die Hduser ala em Haus, sind aber faktisch zwei unabhdngig
organisierte Einheiten.

4. Uberbaubare Grundstücksfläche F 23 BauNVO]

Die überbaubaren Grundstücksfldchen sind durch Baugrenzen featgesetzt.

5. Stellpldtze und Garagen, Nebenanlagen F 12 BauNVO, § 9 Absatz 1 Nr.4
BauGB i.V.m. § 14 und 23 BauNVO sowie 21a BauNVO]

Uberbaubare Grundatucksfldche:
a. Stützmauem, Gartenterrassen, Garagen- und Carport-Neubauten aowie StellplStze sind

our innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zuldasig.
b. Nebenanlagen entuprechend § 14 Absatz 1 und § 23 BauNVO sind nor innerhalb der

uberbaubaren Grundstücksfläche zuldssig, ausgenommen hiervon sind
Fahrradabstellanlagen.

Nicht überbaubare GrundstUcksfldche:
c. Zufahrten, Zuwegungen urid Emnfriedungen sind auch in den nicht überbaubaren FlSchen

zuldssig.
d. Nebenanlagen gemdlü § 14 Absatz 2 BauNVO (Anlagen zur Ver- und Entsorgung) sind

insgesamt und such in der nicht überbaubaren FlSche zulassig.

BezUglich der erforderlichen StellplStze, Garagen und Carports 1st die Stellplatzsalzung der
Gemeinde Heidenrod in der jeweils gültigen Fassung anzuhalten. Eine monetdre Ablösung
von Stellpldtzen 1st unzulbssig. Die Stellpldtze sind innerhalb des rdumlichen
oeltungsbereiches des Bebauungsplanes nachzuweisen. Gefangene Stellplatze aind
unzuldssig.

o. restsetzungen gem. V ,kosatz 1 Ni. U, 2.3 0, 't, 2D a una 13 tiautiu

6.1 Umfang und Grad dot Versiegelung der nicht dutch Gebdude bberstellten
GrundstUcksfldche

a. Für die befestigten Teile der Grundstücksfreifldchen 1st das anfallende
Niederschlagswasser breittlachig zu versickern.

b. Es sind ausschlielülich teilversiegeinde Deck- und Tragschichten zuldssig.
c. Die Fldchen der Garagenzufahrten und Stellplatze sind mit Rasengittersteinen,

retentionsfdhigem Pflaster mit hohem Fugenanteil, Schotterrasen, Kiesfldchen o.d. (Abfluss
Beiwert grStter 0,5) zu befestigen. Wenn betriebliche Ablhufe odar die
Grundwassersicherung dies erfordern, kann devon auanahmsweise abgewichen warden.

6.2 Nicht versiegelte Grundstücksfldchen

a. Die nicht versiegelten Grundstücksfraiflachen smnd gSrtnerisch odor naturnah (begrünt, ohne
gdrtneriache Nutzung odor Pflege) anzulegen.

b. Schotter- und Kiesfldchen zur Freifldchengestaltung, die weitgehend ohne Vegetation
auskommen odor Untergrundabdichtungen aufweiaen, sind unzulbssig.

6.3 Pflanzgebote wit Pttanzbindungen und Pflanzerhaltung einschlielülich Malltnahmen zur
Entwicktung end Erhaltung

6.3.1 Eu 1st It. Plandarstellung eLse private Grünfldche PG mit der Zweckbestimmung
"Wohngebietsgrün I Ortsrandeingrünung" festgeselzt.

a) Zuldssig aind Gartenemnrichtungen, wie z. B. Terressen, Pergolen, Gartenhduser,
GewSchshSuser oder dme uberdachte Lagerung von Brennholz auf einer, in der Summe,
maximalen Grundfldche von 10 m°je GrundstUck. Darüber hmnaus gehende Versiegelungen
sind unzulSssig.

b) Auf der Fldche ist je Ifd. 14 m Grünatreifen mindeatens 1 hochstammiger Obstbaum It.
Darstellung Planzeichnung, sowie 3 Strauchgehblze deren Standort innerhalb der Fläche
frei wdhlbar iat, einzubringen.

6.3.2 Es sind It. Plandarstellung hochstammige Obstbdume zum Anpflanzen festgesetzt.
6.3.3 Der It. Hess. Nachbarrechtsgesetz vorgeschriebene Mindestpflanzabstand zu

IandwirtschaftIichen Flüchen (hier 4 m) ist einzuhalten.
6.3.4 Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten, abgangige GahOlze sind spatestens mm

darauffolgenden Jahr nachzupflanzen.

6.4 Solarenergieanlagen

Solarenergieanlagen (solarthermiuche end photovoltaiache Anlagen) sind zugelassen.

6.5 Malünahmen zum Schutz, zur Pftege end zur Entwicklung von Boderi, Natur end Landachaft

a. An neu entatehenden Emnzelgebauden aind Jo 2 geeignate Nistkdsten für Haussperling und
Mauersegler ( z.B. Schwegler Sperlingakoloniehaus) 50mb jeweils 1 Fledermauskasten in
odor an der Fassade zu mnstallieren und regelmdlüig zs pflegen. Alternativ kbnnen geeignete
Niathilfen innerhaib dot Freifldchen errichtet warden.

b. Einfriedungen zu privaten Grundstücken sind so za gestalten, dass durch sie keine
Barrierewirkung für Kleinsduger entsteht. Z.B. dutch Herstellung eines durchgdngigen
Flurabstand von mindestens 15 cm odor partielle regelmdlüige Durchlässe von mind. 30cm
Breite in Abstdnden von max. 5 m.

c. Ala Verglasungen sind entspiegelte Gldser wit einem Aulüenreflexionsgrad von max. 15
Prozent einzusetzon (Fonsterverglasung, Wintergdrten etc.).

d. Zuldssige Rodungen dbrfen nut aufüerhalb dot Brut- und Setzzeit erfolgen.
a. Zum Erhalt der Vitalitdt von Gehölzen sind Pflege- und RUckschnittmatünahmen in den

Sommermonaten (Mai bis September) uriter Beachtung der § 39 und 44 BNatSchG
durchzuführen.

6.6 lmmissionsschutz
a. Es aind nur LuftwSrmepumpen mit einem maximalen Schallleistungapegel von 50 dB(A) zu

verwenden.
b. Htnsichttich Art und Typ der Lichtquellen (Farbe und Wellenldnge), Helligkeit und Bauart

sind insektenfreundliche nach unten gerichtete Leuchtquellen zu wdhlen. Hohe Blauanteile
sind zu vermeiden, UV adsorbierende Leuchtenabdeckungen sind oinzusetzon.
Abstrahlungen nach obon odor in die Horizontale sind unzulässig.

3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Absatz 4
BauGB i. V. m. § 91 HBO
Bauform

1.1 Ddcher

a. Es sind Ftach-, Putt- end Sattelddcher (F, F, S) sowie hieraus abgeleitete Dachforrnen mit
einer Neigung von 0 - 45 zulbssig.

b. Für die Dachemndeckung aller geneigten Ddcher sind gldnzende odor reflektierende
Materialien nicht zulbsaig.

c. Anlagen zur Nutzung von Sonnonenergio sind grundsatzlich zulbasig.
d. Flachddcher müssen bogrüntwerden.
e. Staffelgeschosse ala Vollgescholü bei Flachdachbebauung sind grundsbtzlich zulbssig,

moon die dor Erschlielüungsstralte zugewandten vorderen Aulüenwdnde sowie die
entsprechenden rückwdrtigen Aul3enwdnde mindestens 1,5 m hinter die
Aulüenwandfldchen des darunter liegenden Vollgeschosses zureckspringen.

1.2. Fassaden

a. Fassadenverkleidungen ass Sichtbeton, Kunststoff, glanzenden/reflektierenden Materialien
und Keramikplatten sowie verspiegelte Vergiasungen sind nicht zuldssig.

b. Glasfassaden aind nur enter Verwendung von reflexionsarmem, geripptem, geriffeltern
odor mattiertem Glas mit einom Aulüenretlexionsgrad von max. 15% zuldssig.

c. Anlagen zur aktiven odor passiven Sonnenenergienutzung sind zuldssig.

1.3 Werboanlagen

a. Werbeanlagen sind nur an dor Stdtte der Leiatung und auch aulüerhalb dot Baugrenzen
zuldssig. Grundsdtzlich dart damit nur für var Off erbrschte Leistungen geworben werden.
lhre wax. GrOlüe wird auf 0,2 m begrenzt.

b. Freistehende Fahnen, Werbepylone, dynamischa Werbeanlagen, sowie Licht-I
Leuchtwerbung sind generell auageschloasen.

C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen Wassergesetzes
(HWG) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gem. § 37
HWG in Verbindung mit § 56 WHG und Aufnahme der
Satzungsregelung als Festsetzung in den Bebauungsplan
gem. § 9 Abs. 4 BauGB

Zur Sicherung des Wasserhaushaltes end einer rationellen Verwendung des Waasets und
zur Erhaltung dat Leistungafdhigkeit der Abwasserbehandlungaanlagen und zur
Verringerung von Uberachwenimungsgefahren soIl, gem. § 55 Abs. 2 WHG, von
Dachfldchen abflielüendes und sonat auf dam Grundstück anfalbendes
Niederschlagawasser gesammelt, verwendet odor zur Versickerung gebracht werden, wenn
wasserwirtschaftliche odor Sffentlich-rechtltche Belange nicht entgegenstehen.
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folgt festgelegt:

I Das Baugebiet 1st im vorhandenen Mischsystem zu entwässem.
2. Vorzugsweise sollen Oberflächenwasser auf den Grundstticken selbst durch geeignete

Ma6nahmen (Rigolen oS.) versickert werden.
3. Es werden private Regenwasserspeicher optional festgeselzt. Sie sind wasserundurchlässig

herzustellen. Die Regenwasserspeicher müssen mit einem Uberlauf ausgestattet sein, der
an die örtliche Kanalisation anzuschlielten 1st.

4. Der Nachweis der Versickerungsftthigkeit des Untergrundes bei optionaler Versickerung aus
den Zisternen st von den Bauherren selbst zu fOhren.

5. Bei Erd- und Kellerregenwasserspeichem muss der Uberlauf der Zistemen Uber der
RUckstauebene der Sffentlichen Kanalisation liegen.

6. Eine Verwendung des Zistemenwassers als Brauchwasser st optional zulSssig. Optionale
Brauchwasserzapfstellen sind mit elnern l-linweisschild hem Trinkwasser zu kennzeiohnen.

7. Es wird empfohlen das FassungsvermSgen der optionalen Zistemen wie folgt zu
dimensionieren: Es sollte pro 103 m2 projizierte DachflSche 30 Liter Rückhaltevolumen
betragen mindestens jedoch 3,0 m

8. Die ordnungsgem9lte Handhabung der arrfallenden OberflScbenwasser st mm Rahmen der
Bauanlrsge dsrzustellerr und nschzuwsisan.
In Bezug suf die Versickerurrg von lsliederschlagswasser wird auf die Notwendigkeit zur
Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG und die Beachtung der
technischen Regelwerke bei der Dimensionierung der Versickerungsanlagen veuwiesen.

D. Weitere Zuordriung von Eingriff und Ausgleich
Gem. § 1 a BauGB und § 9 Abs. Ia BauGB wird in Verbindung mit den getroffenen
Festselzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB nachfolgende
Zuordnung getroffen:

Inanspruchnahme einer vorgezogenen ErsatzmaEnahme (kokonto-MaSnahme) nach §16
BNatSchG, bier:
Nutzungsauabe von Wald, vorrangig als Artenhilfsma6nahme zur FSrderung eines
Kolonieverbundes der Bechsteinfledermaus; Kernel; Wald-Abt. 308 Cl

Gemeinde Heidenrod; Gemarkung Kemel; Flur 6; Flumtdck 39/11
AZ: FD 91.22-101181 -2019-rh; Anerkennungsbescheid vom 20. Jut 2020

Zugeordnet wird:
Teilzuordnung 1: 19.837 Biotopwertpunkte analog einer Flttehe von 3.606,70 m

Sonstige Vorschriften, Hinweise, Empfehlungen, nachrichtliche
Ubernahmen

1. Denkmalschutz F 20-25 HDSchG1

Bei Erdarbeiten kSnnen jederzeit BodendenkrnSler wie Mauern, Steinselzungen,
Bodenverfarbungen und FundgegenstSnde, z. B. Scherben, SteingerSte, Skelettreste
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzUglich dem Landesamt für
Denkmalpflege, ArchSologische Denkmalpttege oder der Unteren Denkmslschutzbehörde
zu melden; Funde und Fundstellen sind in unverSndertem Zustand zu erhalten und in
geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schdlzen ( 21 Abs. 3 HDSchO).
Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu
rechnen. Die mit den Erdarbeiten beauftragten Firmen sind vom Antragsteller
entsprechend einzuweisen. Der Nachweis hierUber kann jederzeit von der FachbehSrde
gefordert werden.

2. Verleqen von Leitungen

Allgernein:
Bei der Planung urud DurchfUhrung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsteitungen sind
zu geplanten Baurnstandorten die MindestabstSnde und Vorschriften gemS8 VDE,
DVGW-Regelwerk zu beachten.
Bestehende Versorgungsanlagen sind zu berücksichtigen. Bauunternehmer haben vor
Beginn der Bauarbeiten die Bestandsunterlagen der verschiedenen VersorgungstrSger
einzuholen, Eigenmachtige VerSnderungen an deren Anlagen smnd unzul8ssig. Sollten
VerSnderungen an bestehenden Trassen erforderlich werden, so ist der jeweilige
VersorgungstrSger frUhzeitig einzubinden.
Strom. Gas:
Bei Anpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen muss der Abstsnd zwischen
Baum und Gasrohr bzw. Kabel mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren AbstSnden sind zum
Schu von Versorgungsanlagen WuuzelschutzmaSnahmen zu treffen, wobel die Unterkante
des Wurzelschutzes bis auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei
dieser Schutzmalünahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr und Gasrohr bzw. Kabel
auf 0,50 m verringert werden. Dies gilt such für andere, mindestens gleichwertig geeignete
Schutzmaltnahmen ("Merkblstt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
EntsorgungsanIagen der Forschungsgesellschaft für StraSen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 1989).
Telekommunikation:
Hmnsichttich der bei der Ausführung der Bauarbeiten zu beachtenden Vorgaben wird auf die
Kabelschutzanweisung des VersorgungstrSgers verwiesen. Die Kabelschutzanweisung
enthSlt such eine Eritiuterung der in den Lagepltinen der Telekoni verwendeten Zeichen
und Abkürzungen.
In Stral3enlGehwegen sind ausreichende Leitungstrassen in emner Breite von ca. 0,3 m
vorzusehen.
Es wird dsvon ausgegangen, dass Kabel nicht verSndert werden mUssen. Sollten sich in
der Pianungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben. ist der Versorgungstrager
umgehend zu verstSndigen.
Sollten die rn Planbereich liegenden Telekommunikstionslinien der Telekorn von den
Baumaltnahrnen berührt werden und mnfolgedessen gesichert, verSndert oder verlegt
warden müssen, wird die Telekom diese Arbeiten aus vertrsgsrechttichen GrUnden vorn
VersorgungstrSger selbst an den ausfQhrenden Untemehmer vergeben.
Zur Versorgung des Erschlieltungsgebietes mit TelekommunikationsinIrastruktur durch die
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslmnien im Plangebiet und aultierhalb
des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten.

3. Abfallwirtschaft

Im Rahmen der Baumaltnahmen st des Merkblatt Entsorgung von BausbfSulen' für die
ordnungsgemtif.e Abfalleiristufung und Entsorgung von Erdaushub u.a. anfallenden
AbfSulen zu beactiten.

Bodenschu

Der snfallende Erdaushub soil nach MSgiichkeit auf dem BaugrundstOck verbleiben. Der
Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichem und each
Beendigung der Baumaltinahme auf dem GrundstOck zur Herstellung von
Vegetationsschmchten wieder aufzutragen.
Idealerweise soil das ausgebaute Bodenmaterial direkt wieder eingebaut werden. 1st dies
nicht mogiich, so mSssen geeignete FlSchen zurZwischenlagerung bereitgestelltwerden.
Ober- and Unterboden sind grundsatzlich getrennt vonemnander zu lagem. Die
Bodenrnieten dürfen generell nicht befahren werden und müssen bei emner Lagerung von
tiber 6 Wochen begrünt werden, urn ems Durchlüftung und EntwSsserung zu gewShrleisten
und das Bodenmatenal sicher zu stellen. Eine Ansaat schOtzt darOber hinaus vor Erosion
und unterdrUckt unkontrollierte SeibstbegrUnung (Unkrautsamenpotentiai).
Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenmaterials wird bei trockener Witterung
ebenfalls horizontweise entsprechend der ursprOnglichen Reihenfolge vorgenommen. Die
geselzlichen Vorgaben (Verwertung von Bodenmaterial) und (Bodenarbeiten) sind
einzuhaiten.
Der Vorsorgepflicht nach § 7 BundesBodenschutzgese i.V. mit den § 9-12
Bundesbodenschutzverordnung ist Rechnung zu tragen.
Nachfolgend geriannte InfobItitter des Hess Mmnmsleriums für Urnwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschulz sind zu beachten:
Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausfdhrende
Boden - damit ihr Garten funktioniert, Bodenschu für HSuslebauer
(jeweils unter: https://umwelthessen.de)
Zur Erosionsvermeidung von unmittelbar angrenzenden landwirtschafttichen Fltichen kane
eine iandwirtschafttiche Beratung in Anspruch genommen werden. WShrend der Bauphase
sled VorsorgemalSnahmen zurVerhinderung von Bodenabschwemmung zu tretfen.
Formulierte MinirnierungsmaSnahmen sollen durch die Gemeinde mit den ktinftigen
Nuizern vertraglmch geregelt warden.
Bei der BauausfUhrung ist darauf zu achten, dass keine wassergefahrdenden Sloffe, wie
z.B. Treibstoffe oder Ldschwasseranfali bei BrandfSulen, in den Untergrund gelangen.
Baufahrzeuge und Maschinen sind in arbeitsfreien Zeiten sowie für BetankungsvorgSnge
sicher auf flüssmgkeitsundurchlSssigen Fltichen abzustellen.
Eventuell ausgetretene wassergefShrdende Stoffe oder damit verunremnigte Stoffe (z.B.
Ltischwasser) sind den Wasserbehtirden, der nächsten Polizeidienststelle und dem
Wasserversorger zu melden.
WassergefShrdende Stoffe sind, vor Witterung geschUlzt, in einem medienbestSndigen
Auffangraum zu lagem.
Zum Schutc des Bodengefdges sollen BaueinrichtungsflSchen auf befestigten Bereichen
angelegt werden (Lastenverteilung, Verwendung von Baggermstten). Weiterhin sollen wo
moglich BaustraSen und BaueinrichtungsliSchen bzw. LagerflSchen gezielt auf FiSchen
gelenkt werden, die anschiieitiend baulich genutzt werden sollen (zukunttige Wege- odor
GebSudeflSchen).
Die Bsuausfdhrung solite nach MOglichkeit in den trockenen Somrner- und Herbstrnonaten
erfolgen. Mogliche Bauunterbrechungen sollen each ergiebigen NiederschlSgen
vorgesehen werden.
NStige Wegweisung ist mit Zustimmung von Polizei und StraSenbauiasttrSger, aufgrund
einer Anordnung der VerkehrsbehSrde gernSE StVO auszufUhren.
Im Rahmen der Bauausfdhrung sollte em Baustelleneinrichtungsplan unter
Berdcksichtigung der wie vor genannten Ausftihrungen folgende bodenschdlzende
Komponenten enthaiten:

- Bauzeitenpianung hinsichtlich Witten.ing und Jahreszeiten.
- Baubedarfsflticheneinteilung für Baustraltien, Baucontainer, LagertlSchen für Baumatenal

und Bodenmieten, etc.
- Wo mtiglich Eruierung von Tabufltichen wie spatere Darien- oder GrfnflSchen und

Sicherung dieser durch BauzSune.
- Hersteliung von Baustralten etc. durch unbedenkliche Materialien und volistandiger

RUckbau temporSrer BaustralSen mit Lockerung der Boden nach Bauabschiuss.
- Sicherungsmaltinahmen gegen wsssergefShrdende Stoffe.

5. Enerqieeinsparung/Lufthyqiene

Urn unnötige Wtirmeveuluste an den Gebäuden zu vermeiden, wird eine kompakte
Bauweise mit Passivhausstandards empfohlen. Nsch Süden ormentmerte Dachfltichen sind
hinsichtlich der aktiven Nutzung der solemn Emnstrahlung mit PV oder Solarthermie
gUnstig. Eine Anordnung der WohnrSume each SUdan optirniert die Nutzung solarer
Einstrahlung.
Zur Mmnirnierung der lufthygienischen Belastung sollen emissionsarme und
rohstoffschonende Heizungssysteme verwendet werden.

6. Retentionszisternen

Falls dme verbindlmch festgeseten Regenwasserzistemen der Gewmnnung von
Brauchwasser dienen sollen, wird ausdrUcklich auf die DIN-gernalte Trennung von
Trmnkwasser und Brauchwasser hingewiesen.

7. EntwSsserung

Es wird darauf hingewiesen, dass tiefer liegende Kellergeschosse mdglicherweise nicht mm
Freispiegel entwSssert werden können. Ggf. sind Hebeanlagen auf eigene Kosten zu
installieren und zu betreiben.

8. ErdwSrme

Die Nuizung der Erdwtim,e set in der Regel ems wasserrechtliche Erisubnis voraus.
Deren Erteilung ist mnsbesondere von der kostenptlichtigen, gutachterlichen Bewertung
der hydrogeologischen VerhSltnisse durch das Hessischa Landesamt für Naturschu,
Umwelt und Geologie odor em qualifiziertes GutachterbUro abhSngig, die bei Bedarf bzw.
bei einem entsprechenden Antrag einzuholen ist.

9. Altlasten

Wenn bel Eingriffen In den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden,
ist das zustSndige RegierungsprSsidium zu beteiligen bzw. em Fachgutachter hinzu zu
ziehen.

10. KampImittel

Sollte sich wShrend der Bauarbeiten em Verdacht auf das Vorhandensein von
Kampfmitteln ergeben, so st der Kampfmittelraumdmenst unverzuglmch zu verstandmgen.
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Verfahrensschritte: Datum

1. a) Aufstellungsbeschluss ( 2 Abs. I BauGB] 26.06.2020

b) OrtsUbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbescb!usses f 2 Abs. 1 09.09.2020
BeuGB]

2. a) Bekanntmachurig der frtihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit
_________

09.09.2020
[ 3 Abs. 1 i.V.m. § 4a BauGB]

b) FrUhzeltlge Betei!igung der Offentlichkeit [ 3 Abs. I LV.m. § 4s BauGB]
_________

14.09.2020
bis

16.10.2020
Informationabend für die BUrgerschaft 30.092020

c) Bekanntmachurig der Trtiger tiffentlicher Belange -

[ 3 Abs. 1 l.V.m. § 4a BauGB]

3. a) Unterrichtung der Behtirden und sonstigen Trtigem tiffentlicher Belarige
_________

28.04.2021
[ 4 Abs. 1 .V.m. § 4a BauGB] und Abstimmurig mit benschbarten bis
Gemeinden [ 2 Abs. 2 BauGB] 01.06.2021

b) Beachiuss Uber die eingegangenen Anregungen 16.07.2021

4. a) Ortstibliche Bekenntmachung der tiffentllchen Auslegung [ 3 Abs. 2 BauGBJ -

b) Ubermittlung des Auslegungsbeschlusses an die Trtiger tiffentlicher 31.082021
Belange [ 3 Abs. 2 BauGBJ

c) Offentliche Auslegung des Entwurfes des Bebeuungsplanes
_________

07.092021
( 3 Abs. 2 BauGB] bis

08.102021
d) Beteiligung der Trbger tiffentlicher Belage [ 4 Abs. 2 BeuGB} 07.09.2021

bis
08.10.2021

e) Abwägungsbeschluss zu den vorgebrachten Anregungen [ 3 Abs. 2 -

BauGB, § 4 Abs. 2 BsuGB]

5. Mitteilung tiber das Ergebnis der PrOfung von vorgebrachten Anregungen
[ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. I BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB]

6. Satzungsbeschluss gem. [ 10 Abs. I BauGB] -

7. Der ordnungsgemtlRe Ablauf des Verfahrens wird bestdtigt.
Der tnhalt des vorliegenden Bebauungsp!anes stimmt mit den Beschli.issen der
Gemeindevertretung Uberein.
Als Satzung eusgefertigt.
Der Vorstand der Gemeinde Heidenrod

Volker Diefenbsch
Heidenrod, den -BUrgermeister-

8. Orstübliche Bekanntmschung des Bebauungspianes und Inkrafttreten
[ 10 Abs. 3 BeuGBJ.
Der Beschiuss des Bebauungsplenes durch die Gemeindevertretung wurde am

ortstiblich tiffentlich bekanntgemacht.
Der Vorstand der Gemeinde Heidenrod

Volker Diefenbach
Heidenrod, den -BOrgermeister-
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17.0 lextliche Festsetzungen

SATZUNG
Oktober 21

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz I BauGB i.V.m. BauNVO

Art und Mal' der baulichen Nutzung
[ 9Absatz 1, Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO]

Art der MaR der baulichen Zulassige Nutzung und
baulichen Nutzung Nutzungseinschrankungen
Nutzung

___________________________

16 BauNVO
______________ ____________________________

_______

§19 §20 §20
Zulassige Grundfläc Geschos Zahi der Bauweise § 9
Nutzungen henzahl sflächenz Vollgesch Abs. 1Nr. 2

gemal BauNVO ahi osse BauGB
in der Fassung i.V.m. § 22
vom2l.11.2017 GFZ Abs. 4 BauNVO

GRZ Z

WA 0,4 - ao Zulassig gem. § 4 Abs. 2
plus (abweichend BauNVO sind Wohngebaude

Dach- offene Bauweise, sowie nicht storende
Ailgemeines oder Gebaudelangen Handwerksbetriebe.
Wohngebiet Staffelge bis max. 30 m

schoss sind zulassig) Ausgeschlossen sind:
§ 4 BauNVO die der Versorgung des Gebietes

dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften gem. § 4 Abs.
2 Nr. 2 tlw. BauNVO sowie
Anlagen fur kirchliche, kulturefle,
soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke gem. § 4 Abs.
2 Nr. 3 BauNVO.

Die gemaR § 4 Abs. 3 BauNVO
ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen sind insgesamt
ausgeschlossen.
Ebenfalls ausgeschlossen sind
nach § 1 Abs. 9 i.V.m. Abs. 5
BauNVO flauschlossereien,
Maschinenbauwerkstatten,
Schreinereien, Zimmereien, KFZ-
Reparaturwerkstatten,
Lackierereien und Stanzereien.

2. Höhen der baulichen Anlagen
[ 9 Abs I Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs 2 sowie § 18 Abs 1 BauNVO]

Es gelten die nachfolgenden Hohenbeschrankungen:
- maximal zulassige Firsthohe FH max 8,5 m
- maximal zulässige GesamthOhe für Pultdächer

und flach geneigte I Flachdächer (bis 20 O) GH max = 8,0 m

Definition und Ermittlung von AuIenwand- und Firsthähen
Als maximal zulassige Firsthöhe FH und Gesamthohe GH gilt das Mall yam

Hohenbezugspunkt bis zum oberen Abschluss des Daches. Schornsteine und
Antennen bleiben hierbei unberucksichtigt.

Unterer Hohenbezugspunkt:
Hohenbezugspunkt für die Bemallung der HOhe baulicher Anlagen 1st die Hohenlage
der fertig ausgebauten, an das GrundstUck angrerizenden Verkehrs- bzw.
Erschliellungsflache (Oberkante Stralle) in Höhe der Mitte der Uberbaubaren
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SATZUNG
Oktober 21

Grundstucksfläche. Bei Eckgrundstucken ist die hOher gelegene Verkehrs- bzw.
ErschlieRungsflache ma1gebend.
Die HOhenfestsetzung nimmt Bezug auf die oberste substanzielle Kante einer
baulichen Anlage, nicht jedoch auf darUber hinausragende technische
Zubeharanlagen untergeordneter Dimension.

3. Zulässigkeit von baulichen Anlagen
[ 9 Abs I Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO]

Es sind Einzel- und Doppeihauser in abweichend offener Bauweise (ao) bis zu elner
Gesamtfassadenlange von max. 30 m zulässig.

Em Einzelhaus (E) i. S. der Festsetzung 1st em freistehendes, selbststehendes,
benutzbares Wohngebaude mit separatem, eigenem Eingang.
Unter Doppelhäusern (D) werden i. S. der Festsetzung zwei Uber einer Grenze
aneinander gebaute und in ihrer Bebauung aufeinander abgestimmte Häuser
verstanden. Ublicherweise wirken die Häuser als em Haus, sind aber faktisch zwei
unabhangig organisierte Einheiten.

4. Uberbaubare Grundstücksfläche
[23 BauNVO]

Die überbaubaren GrundstUcksflachen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

5. Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen
[12 BauNVO; §9 Abs 1 Nr.4 BauGB i.V.m. §14 und 23 BauNVO sowie §21a
BauNVO]

Uberbaubare Grundstucksfläche:
a. StUtzmauern, Gartenterrassen, Garagen- und Carport-Neubauten sowie

Stellplatze sind nur innerhaib der Uberbaubaren GrundstUcksflache zulassig.
b. Nebenanlagen entsprechend § 14 Absatz 1 und § 23 BauNVO sind nur innerhaib

der Uberbaubaren GrundstUcksfläche zulassig, ausgenommen hiervon sind
Fahrradabstellanlagen.

Nicht Uberbaubare Grundstucksfläche:
c. Zufahrten, Zuwegungen und Einfriedungen sind auch in den nicht überbaubaren

Flächen zulassig.
d. Nebenanlagen gemaR § 14 Absatz 2 BauNVO (Anlagen zur Ver- und Entsorgung)

sind insgesamt und auch in der nicht uberbaubaren Fläche zulassig.

BezUglich der erforderlichen Stellplatze, Garagen und Carports ist die
Stellplatzsatzung der Gemeinde Heidenrod in der jeweils gUltigen Fassung
anzuhalten. Eine monetäre AblOsung von Stel!plätzen st unzulässig. Die Stellplatze
sind innerhaib des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
nachzuweisen. Gefangene Stellplatze sind unzulässig.

6. Festsetzungen gem. § 9 Absatz I Nr. 20, 23 b, 24, 25 a und b BauGB

6.1 Umfang und Grad der Versieqelung der nicht durch Gebäude Ubersteilten
GrundstUcksflächen
a. Für die befestigten Teile der Grundstücksfreiflächen ist das anfallende

Niederschlagswasser breitflachig zu versickern.
b. Es sind ausschlieRlich teilversiegeinde Deck- und Tragschichten zulassig.
c. Die Flächen der Garagenzufahrten und Stellplatze sind mit Rasengittersteinen,

retentionsfahigem Pflaster mit hohem Fugenanteil, Schotterrasen, Kiesflächen
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o.a. (Abfluss Beiwert gro1er 0,5) zu befestigen. Wenn betriebliche Abläufe oder
die Grundwassersicherung dies erfordern, kann davon ausnahmsweise
abgewichen werden.

6.2 Nicht versieqelte Grundstucksftächen
a. Die nicht versiegeJten GrundstUcksfreiflächen sind gartnerisch oder naturnah

(begrunt, ohne gärtnerische Nutzung oder Pflege) anzulegen.
b. Schotter- und Kiesflächen zur Freiflachengestaltung, die weitgehend ohne

Vegetation auskommen oder Untergrundabdichtungen aufweisen, sind
unzulässig.

6.3 Pflanzqebote mit Pflanzbindunqen und Pflanzerhaltungen einschIie1lich Maanahmen
zur Entwicklunq und Erhaltung

6.3.1 Es ist It. Plandarstellung eine private Grünfläche PG mit der Zweckbestimmung
"Wohngebietsgrun / OrtsrandeingrUnung" festgesetzt.
a) Zulassig sind Garteneinrichtungen, wie z. B. Terrassen, Pergolen, Gartenhauser,

Gewächshäuser oder die überdachte Lagerung von Brennhoiz auf einer, in der
Summe, maximalen Grundflache von 10 m2 je Grundstuck. Daruber hinaus
gehende Versiegelungen sind unzulassig.

b) Auf der Fläche ist je Ifd. 14 m GrUnstreifen mindestens 1 hochstammiger
Obstbaum It. Darstellung Planzeichnung, sowie 3 Strauchgeholze deren Standort
innerhaib der Fläche frei wählbar ist, einzubringen.

6.3.2 Es sind It. Plandarstellung hochstammige Obstbäume zum Anpflanzen festgesetzt.
6.3.3 Der It. Hess. Nachbarrechtsgesetz vorgeschriebene Mindestpflanzabstand zu

IandwirtschaftIichen Flächen (hier 4 m) ist einzuhalten.
6.3.4 Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten, abgängige Gehölze sind spatestens im

darauffolgenden Jahr nachzupflanzen.

6.4 Solarenerqieanlaqen
Solarenergieanlagen (Solarthermie und Photovoltaik) sind zugelassen.

6.5 MalThahmen zum Schutz, zur Pfleqe und zur Entwicklunq von Natur und Landschaft
a. An neu entstehenden Einzelgebauden sind je 2 geeignete Nistkästen für

Haussperling und Mauersegler (z.B. Schwegler Sperlingskoloniehaus) sowie
jeweils 1 Fledermauskasten in oder an der Fassade zu installieren und regelmaRig
zu pflegen. Alternativ konnen geeignete Nisthilfen innerhaib der Freiflächen
errichtet werden.

b. Einfriedungen zu privaten Grundstucken sind so zu gestalten, dass durch sie keine
Barrierewirkung für Kleinsauger entsteht. Z.B. durch Herstellung eines
durchgangigen Flurabstand von mindestens 15 cm oder partielle regeJma1ige
Durchlässe von mind. 30 cm Breite in Abständen von max. 5 m.

c. Als Verglasungen sind entspiegelte Gläser mit einem AuIenrefIexionsgrad von
max. 15 Prozent einzusetzen (Fenstervergiasung, Wintergarten etc.).

d. Zulassige Rodungen dürfen nur auflerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen.
e. Zum Erhalt der Vitalität von GehOlzen sind Pflege- und Ruckschnittma(lnahmen in

den Sommermonaten (Mai bis September) unter Beachtung der § 39 und 44
BNatSchG durchzufUhren.

6.6 Immissionsschutz
a. Es sind nur Luftwärmepumpen mit einem maximalen Schalfleistungspegel von 50

dB(A) zu verwenden.
b. Hinsichtlich Art und Typ der Lichtquellen (Farbe und Wellenlange), Helligkeit und

Bauart sind insektenfreundliche nach unten gerichtete Leuchtquellen zu wählen.
Hohe Blauanteile sind zu vermeiden, UV adsorbierende Leuchtenabdeckungen sind
einzusetzen. Abstrahlungen nach oben oder in die Horizontale sind unzulässig.
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B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz 4 BauGB i. V. m § 91
HBO

Bauform

1.1 Dacher
a. Es sind Flach-, Pult- und Satteldächer (F, P, S) sowie hieraus abgeleitete

Dachformen mit einer Neigung von 00 - 450 zulässig.
b. Für die Dacheindeckung aller geneigten Dächer sind glanzende oder reflektierende

Materialien nicht zulässig.
c. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind grundsätzlich zulassig.
d. Flachdächer müssen begrünt werden.
e. Staffelgeschosse als VollgeschoR bei Flachdachbebauung sind grundsatzlich

zulassig, wenn die der ErschIiefungsstraRe zugewandten vorderen Au1enwände
sowie die entsprechenden rUckwartigen Auflenwände mindestens 1,5 m hinter die
AuRenwandflächen des darunter liegenden Vollgeschosses zurUckspringen.

1.2 Fassaden
a. Fassadenverkleidungen aus Sichtbeton, Kunststoff, glanzenden/reflektierenden

Materialien und Keramikplatten sowie verspiegelte Vergiasungen sind nicht
zulassig.

b. Glasfassaden sind nur unter Verwendung von reflexionsarmem, geripptem,
geriffeltem oder mattiertem Glas mit einem AuRenreflexionsgrad von max. 15 %
zulàssig.

c. Anlagen zur aktiven oder passiven Sonnenenergienutzung sind zulassig.

1.3 Werbeanlaqen
a. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und auch aullerhaib der

Baugrenzen zulassig. Grundsätzlich dart damit nur für var Ort erbrachte Leistungen
geworben werden. lhre max. Grö1e wird auf 0,2 m2 begrenzt.

b. Freistehende Fahnen, Werbepylone, dynamische Werbeanlagen, sowie Licht -i
Leuchtwerbung sind generell ausgeschlossen.

C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen Wassergesetzes (HWG) und des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gem. § 37 HWG in Verbindung mit § 56 WHG
und Aufnahme der Satzungsregelung als Festsetzung in den Bebauungsplan
gem. § 9 Abs. 4 BauGB

Zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer rationellen Verwendung des Wassers
und zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit der Abwasserbehandlungsanlagen und zur
Verringerung von Uberschwemmungsgefahren soil, gem. § 55 Abs. 2 WHG, von
Dachflächen abfliellendes und sonst auf dem GrundstUck anfallendes
NiederschIagswasser gesammelt, verwendet oder zur Versickerung gebracht werden,
wenn wasserwirtschaftliche oder öffentlich-rechtiiche Belange nicht entgegenstehen.

Zur Berücksichtigung oben genannter Landesregelung wird die Regenwassernutzung
wie folgt festgelegt:

1. Das Baugebiet ist im vorhandenen Mischsystem zu entwässern.
2. Vorzugsweise sollen Oberflächenwasser auf den Grundstücken selbst durch

geeignete Mallnahmen (Rigolen o.ä.) versickert werden.
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3. Es werden private Regenwasserspeicher optional festgesetzt. Sie sind
wasserundurchlassig herzustellen. Die Regenwasserspeicher sollten mit einem
Uberlauf ausgestattet sein, der an die ärtliche Kanalisation anzuschlie1en ist.

4. Der Nachweis der Versickerungsfahigkeit des Untergrundes, auch bei optionaler
Versickerung aus den Zisternen ist von den Bauherren selbst zu führen.

5. Bei Erd- und Kellerregenwasserspeichern muss der Uberlauf der Zisternen uber
der Rückstauebene der öffentlichen Kanalisation liegen.

6. Eine Verwendung des Zisternenwassers als Brauchwasser ist optional zulassig.
Optionale Brauchwasserzapfstellen sind mit elnem Hinweisschild kein
Trinkwasser zu kennzeichnen.

7. Es wird empfohlen das FassungsvermOgen der optionalen Zisternen wie folgt zu
dimensionieren: Es sollte pro 1,0 m2 projizierte Dachfläche 30 Liter
Rückhaltevolumen betragen, mindestensjedoch 3,0 m3.

8. Die ordnungsgema1e Handhabung der anfallenden Oberflachenwasser ist im
Rahmen der Bauantrage darzustellen und nachzuweisen.

In Bezug auf die Versickerung von Niederschlagswasser wird auf die Notwendigkeit
zur Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG und die Beachtung
der technischen Regelwerke bei der Dimensionierung der Versickerungsanlagen
verwiesen.

D. Zuordnung von Eingriff und Ausgleich

Gem. § I a BauGB und § 9 Abs. Ia BauGB wird in Verbindung mit den getroffenen
Festsetzungen nach § 9 Abs. I Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
nachfolgende Zuordnung getroffen:

lnanspruchnahnie einervorgezogenen Ersatzma1.nahme (Okokonto-Ma1nahme) nach
§16 BNatSchG, hier:
Nutzungsaufgabe von Wald, vorrangig als ArtenhilfsmaRnahme zur Forderung eines
Kolonieverbundes der Bechsteinfledermaus; Kemel; Wald-Abt. 308 Cl

Gemeinde Heidenrod; Gemarkung Kemel; Flur 6; Flurstück 39/11 tlw.
AZ: FD 111.22-101181 -2019-rh; Anerkennungsbescheid vom 20. Juli 2020

Zugeordnet wird:

Teilzuordnung 1: 19.837 Biotopwertpunkte analog einer Fläche von 3.606,70 m2

E. Sonstige Vorschriften, Hinweise, Empfehlungen, nachrichtliche Ubernahmen

Denkmalschutz § 20 -25 HDSchG
Bei Erdarbeiten kOnnen jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen,
Bodenverfarbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingerate, Skelettreste
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzuglich dem Landesamt für
Denkmalpflege, Archaologische Denkmalpflege oder der Unteren
Denkmalschutzbehörde zu melden; Funde und Fundstellen sind in unverändertem
Zustand zu erhalten und in geeigneterWeise bis zu einer Entscheidung zu schutzen (
21 Abs. 3 HDSchG).
Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzogerung der Bauarbeiten zu
rechnen. Die mit den Erdarbeiten beauftragten Firmen sind yam Antragsteller
entsprechend einzuweisen. Der Nachweis hierüber kann jederzeit von der
Fachbehörde gefordert werden.
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2. Verlegen von Leitungen
Allgemein:
Bei der Planung und Durchfuhrung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen
sind zu geplanten Baumstandorten die Mindestabsthnde und Vorschriften gemaR VDE,
DVGW-Regelwerk zu beachten.
Bestehende Versorgungsanlagen sind zu berUcksichtigen. Bauunternehmer haben vor
Beginri der Bauarbeiten die Bestandsunterlagen der verschiedenen Versorgungstrager
einzuholen. Eigenmächtige Veränderungen an deren Anlagen sind unzulässig. Soilten
Verànderungen an bestehenden Trassen erforderlich werden, so st der jeweilige
Versorgungstrager frUhzeitig einzubinden.
Strom, Gas:
Bei Anpflanzungen rn Bereich von Versorgungsleitungen muss der Abstand zwischen
Baum und Gasrohr bzw. Kabel mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Abständen sind
zum Schutz von Versorgungsanlagen WurzelschutzmaRnahrnen zu treffen, wobei die
Unterkante des Wurzelschutzes bis auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen
reichen muss. Bei dieser Schutzma1nahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr
und Gasrohr bzw. Kabel auf 0,50 m verringert werden. Dies gilt auch für andere,
mindestens gleichwertig geeignete SchutzmaRnahmen ("Merkblatt Uber
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsaniagen" der
Forschungsgesellschaft für Strallen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989).
Telekommunikation:
Hinsichtiich der bei der AusfUhrung der Bauarbeiten zu beachtenden Vorgaben wird
auf die Kabelschutzanweisung des Versorgungstragers verwiesen. Die
Kabelschutzanweisung enthält auch eine Eriauterung der in den Lagepianen der
Telekom verwendeten Zeichen und AbkUrzungen.
In StraFlen/Gehwegen sind ausreichende Leitungstrasseri in einer Breite VOfl Ca. 0,3 m
vorzusehen.
Es wird davon ausgegangen, dass Kabel nicht verändert werden mUssen. Soilten sich
in der Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, ist der
Versorgungstrager umgehend zu verständigen.
Soliten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den
Baumaanahmen berührt werden und infoigedessen gesichert, verändert oder verlegt
werden müssen, wird die Telekom diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen
vorn Versorgungstrager selbst an den ausführenden Unternehmer vergeben.
Zur Versorgung des Erschiiel3ungsgebietes mit Teiekommunikationsinfrastruktur durch
die Telekorn ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien rn Plangebiet und
auRerhaib des Plangebiets einer PrUfung vorbehalten.

3. Abfallwirtschaft
rn Rahmen der BaumaRnahmen ist das Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" für

die ordnungsgemaRe Abfaileinstufung und Entsorgung von Erdaushub u.a.
anfallenden AbfaIlen zu beachten.

4. BodenNerwendung von Bodenaushub/BauausfUhrung, Gewässer und
Bodensch utz
Der anfallende Erdaushub soil nach Moglichkeit auf dem Baugrundstück verbieiben.
Der Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichern und nach
Beendigung der BaumaRnahme auf dern Grundstück zur Herstellung von
Vegetationsschichten wieder aufzutragen.
ldeaierweise soil das ausgebaute Bodenmaterial direkt wieder eingebaut werden. 1st
dies nicht moglich, so rnüssen geeignete Flächen zur Zwischenlagerung bereitgesteilt
we rde n.
Ober- und Unterboden sind grundsatziich getrennt voneinander zu iagern. Die
Bodenrnieten durfen genereil nicht befahren werden und müssen bei einer Lagerung
von über 6 Wochen begrünt werden, urn eine Durchlüftung und Entwasserung zu
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gewahreisten und das Bodenmaterial sicher zu stellen. Eine Ansaat schUtzt daruber
hinaus var Erosion und unterdrückt unkontrollierte SelbstbegrUnung
(Unkrautsamenpotential).
Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenmaterials wird bei trockener
Witterung ebenfalls horizontweise entsprechend der ursprunglichen Reihenfolge
vorgenommen. Die gesetzlichen Vorgaben (Verwertung von Bodenmaterial) und
(Bodenarbeiten) sind einzuhalten.
Der Vorsorgepflicht nach § 7 BundesBodenschutzgesetz i.V. mit den § 9-12
Bundesbodenschutzverordnung ist Rechnung zu tragen.
Nachfolgend genannte InfobIätter des Hess Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind zu beachten:
Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende
Boden - damit ihr Garten funktioniert, Bodenschutz für Hãuslebauer
(jeweils unter: https://umwelt.hessen.de)
Zur Erosionsvermeidung von unmittelbar angrenzenden IandwirtschaftIichen Flächen
kann eine IandwirtschaftIiche Beratung in Anspruch genommen werden. Wahrend der
Bauphase sind Vorsorgema1nahmen zur Verhinderung von Bodenabschwemmung zu
treffen.
Formulierte MinimierungsmaRnahmen sollen durch die Gemeinde mit den künftigen
Nutzern vertraglich geregelt werden.
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe,
wie z.B. Treibstoffe oder Löschwasseranfall bei Brandfällen, in den Untergrund
gelangen. Baufahrzeuge und Maschinen sind in arbeitsfreien Zeiten sawie für
Betankungsvorgange sicher auf flüssigkeitsundurchiassigen Flächen abzustellen.
Eventuell ausgetretene wassergefahrdende Stoffe oder damit verunreinigte Stoffe
(z.B. Löschwasser) sind den Wasserbehörden, der nächsten Polizeidienststelle und
dem Wasserversorger zu melden.
Wassergefährdende Stoffe sind, var Witterung geschützt, in einem
medienbestandigen Auffangraurn zu lagern.
Zum Schutz des BodengefUges soUen Baueinrichtungsflächen auf befestigten
Bereichen angelegt werden (Lastenverteilung, Verwendung von Baggermatten).
Weiterhin sollen wo moglich Baustra1.en und Baueinrichtungsflachen bzw.
Lagerflächen gezielt auf Flächen gelenkt werden, die anschIie1end baulich genutzt
werden sollen (zukünftige Wege- oder Gebäudeflàchen).
Die Bauausführung soilte nach MOglichkeit in den trockenen Sommer- und
Herbstmonaten erfolgen. Mogliche Bauunterbrechungen sollen nach ergiebigen
Niederschlagen vorgesehen werden.
Notige Wegweisung ist mit Zustimmung von Polizei und Straaenbaulasttrager,
aufgrund einer Anordnung der Verkehrsbehorde gemall StVO auszuführen.

Im Rahmen der Bauausführung saUte em Baustelleneinrichtungsplan unter
Berücksichtigung der wie var genannten Ausführungen folgende bodenschützende
Komponenten enthalten:
- Bauzeitenpianung hinsichtlich Witterung und Jahreszeiten.
- Baubedarfsflacheneinteilung für Baustraaen, Baucontainer, Lagerflachen für

Baumaterial und Bodenmieten, etc.
- Wa möglich Eruierung von Tabuflächen wie spatere Garten- oder Grünflächen und

Sicherung dieser durch Bauzäune.
- Herstellung von Baustraen etc. durch unbedenkliche Materialien und vallstandiger

Rückbau temporärer BaustraFen mit Lackerung der Böden nach Bauabschluss.
- Sicherungsmallnahmen gegen wassergefährdende Stoffe.

5. Energieeinsparung I Lufthygiene
Um unnOtige Wärmeverluste an den Gebäuden zu vermeiden, wird eine kompakte
Bauweise mit Passivhausstandards empfohlen. Nach Süden orientierte Dachflächen
sind hinsichtlich der aktiven Nutzung der solaren Einstrahlung mit PV ader Solarthermie
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gunstig. Eine Anordnung der Wohnräume nach Süden optimiert die Nutzung solarer
Einstrahlung.
Zur Minimierung der Iufthygienischen Belastung soilen emissionsarme urid
rohstoffschonende Heizungssysteme verwendet werden.

6. Retentionszisternen
Falls die verbindlich festgesetzten Regenwasserzisternen der Gewinnung von
Brauchwasser dienen soflen, wird ausdrucklich auf die DIN -gemalle Trennung von
Trinkwasser und Brauchwasser hingewiesen.

7. Entwasserung
Es wird darauf hingewiesen, dass tiefer liegende Kellergeschosse moglicherweise nicht
im Freispiegel entwässert werden können. Ggf. sind Hebeanlagen auf eigene Kosten
zu installieren und zu betreiben.

8. Erdwärme
Die Nutzung der Erdwärme setzt in der Regel eine wasserrechtliche Erlaubnis voraus.
Deren Erteilung ist insbesondere von der kostenpflichtigen, gutachterlichen Bewertung
der hydrogeologischen Verhältnisse durch das Hessische Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie oder em qualifiziertes GutachterbUro abhangig, die bei Bedarl
bzw. bei einem entsprechenden Antrag einzuholen ist.

9. Altlasten
Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt
werden, ist das Regierungspräsidium zu beteiligen bzw. em Fachgutachter
hinzuzuziehen.

10. Kampfmittel
Sollte sich während der Bauarbeiten em Verdacht auf das Vorhandensein von
Kampfmitteln ergeben, so ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verstandigen.
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